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Erstes Kapitel 
Allgemeine Vorschriften

§ 4 Krankenkassen

(1) Die Krankenkassen sind rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung.

(2) Die Krankenversicherung ist in folgende Kassenarten gegliedert:
Allgemeine Ortskrankenkassen,
Betriebskrankenkassen,
Innungskrankenkassen,
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau als Träger der Krankenversicherung der Landwirte, 
die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der Krankenversicherung (Deutsche Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See), Ersatzkassen.

(3) Im Interesse der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der gesetzlichen Krankenversicherung arbeiten die Kran-
kenkassen und ihre Verbände sowohl innerhalb einer Kassenart als auch kassenartenübergreifend miteinander und mit 
allen anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens eng zusammen.

(4) Die Krankenkassen haben bei der Durchführung ihrer Aufgaben und in ihren Verwaltungsangelegenheiten sparsam 
und wirtschaftlich zu verfahren und dabei ihre Ausgaben so auszurichten, dass Beitragserhöhungen ausgeschlossen 
werden, es sei denn, die notwendige medizinische Versorgung ist auch nach Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreser-
ven nicht zu gewährleisten.

(5)  1Im Jahr 2023 dürfen sich die sächlichen Verwaltungsausgaben der einzelnen Krankenkasse nicht  um mehr als 
3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöhen. 2Die Begrenzung nach Satz 1 gilt nicht für sächliche Verwaltungsausgaben, 
die wegen der Durchführung der Sozialversicherungswahlen einschließlich der Teilnahme am Modellprojekt zur Durch-
führung von Online-Wahlen und der Kostenumlage für dieses Modellprojekt nach § 194a Absatz 3 entstehen, sowie für 
Aufwendungen für Datentransparenz nach den §§ 303a bis 303e.

(6) (weggefallen)

§ 4 geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. v. 
12.06.2003 (BGBl. I S. 844), m.W.v. 01.01.2003; geändert durch G. v. 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190; ber. BGBl. I 2004 S. 452; ber. 
BGBl. I 2004 S. 2014; ber. BGBl. I 2004 S. 3445), in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G. v. 09.12.2004 (BGBl. I S. 3242), in 
Kraft  ab 01.10.2005; geändert durch G. v. 22.12.2005 (BGBl. I S. 3686), m.W.v. 01.10.2005; geändert durch G. v. 26.03.2007 
(BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007; 
geändert durch G. v. 19.12.2007 (BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305), in Kraft ab 28.12.2007; geändert durch G. v. 26.03.2007 
(BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; 
geändert durch G. v. 22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft ab 01.01.2011; geändert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983; ber. 
BGBl. I 2012 S. 579), in Kraft ab 01.01.2012; geändert durch G. v. 12.04.2012 (BGBl. I S. 579; ber. BGBl. I S. 2246), in Kraft ab 
01.01.2013; geändert  durch G. v.  26.06.2013 (BGBl. I  S. 1738),  in Kraft  ab 30.06.2013; Abs. 6 aufgehoben durch Art. 1 G. v. 
06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019; Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 2 bis 6 und Abs. 5 aufgehoben durch Art. 5 G. v. 
22.03.2020 (BGBl. I S. 604), in Kraft ab 01.04.2020; Abs. 5 angefügt durch Art. 1 G. v. 7.11.2022 (BGBl. I S. 1990), in Kraft ab 
12.11.2022

§ 4a Wettbewerb der Krankenkassen, Verordnungsermächtigung

(1) 1Der Wettbewerb der Krankenkassen dient dem Ziel, das Leistungsangebot und die Qualität der Leistungen zu ver-
bessern sowie die Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu erhöhen. 2Dieser Wettbewerb muss unter Berücksichtigung der 
Finanzierung der Krankenkassen durch Beiträge und des sozialen Auftrags der Krankenkassen angemessen sein. 3Maß-
nahmen, die der Risikoselektion dienen oder diese unmittelbar oder mittelbar fördern, sind unzulässig.

(2) Unlautere geschäftliche Handlungen der Krankenkassen sind unzulässig.

(3) 1Krankenkassen sind berechtigt, um Mitglieder und für ihre Leistungen zu werben. 2Bei Werbemaßnahmen der Kran-
kenkassen muss die sachbezogene Information im Vordergrund stehen. 3Die Werbung hat in einer Form zu erfolgen, die 
mit der Eigenschaft der Krankenkassen als Körperschaften des öffentlichen Rechts unter Berücksichtigung ihrer Aufga-
ben vereinbar ist.

(4) 1Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
das Nähere über die Zulässigkeit von Werbemaßnahmen der Krankenkassen zu regeln im Hinblick auf
1. Inhalt und Art der Werbung,
2. Höchstgrenzen für Werbeausgaben einschließlich der Aufwandsentschädigungen für externe Dienstleister, die zu 

Werbezwecken beauftragt werden,
3. die Trennung der Werbung von der Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten,
4. die Beauftragung und Vergütung von Mitarbeitern, Arbeitsgemeinschaften, Beteiligungsgesellschaften und Dritten zu 

Werbezwecken,
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5. die Vermittlung privater Zusatzversicherungsverträge nach § 194 Absatz 1a.

2Das Bundesministerium für Gesundheit kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates auf das Bundesamt für Soziale Sicherung übertragen.

(5) Beauftragen Krankenkassen Arbeitsgemeinschaften, Beteiligungsgesellschaften oder Dritte zu Zwecken des Wettbe-
werbs und insbesondere der Werbung, haben sie sicherzustellen, dass die Beauftragten die für entsprechende Maßnah-
men der Krankenkassen geltenden Vorschriften einschließlich der Vorgaben der Absätze 1 bis 3 sowie der Rechtsverord-
nung nach Absatz 4 einhalten.

(6) In den Verwaltungsvorschriften nach § 78 Satz 1 des Vierten Buches und § 77 Absatz 1a des Vierten Buches ist si-
cherzustellen, dass Verwaltungsausgaben, die der Werbung neuer Mitglieder dienen, nach für alle Krankenkassen glei-
chen Grundsätzen gebucht werden.

(7) Krankenkassen können von anderen Krankenkassen die Beseitigung und Unterlassung unzulässiger Maßnahmen 
verlangen,  die geeignet sind,  ihre Interessen im Wettbewerb zu beeinträchtigen.  2Die zur Geltendmachung des An-
spruchs berechtigte Krankenkasse soll die Schuldnerin vor der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen und 
ihr Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungs-
verpflichtung beizulegen. 3Soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann die Abmahnende von der Abgemahnten Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen verlangen.  4Zur Sicherung der Ansprüche nach Satz 1 können einstweilige Anordnungen 
auch ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in § 86b Absatz 2 Satz 1 und 2 des Sozialgerichtsgesetzes be-
zeichneten Voraussetzungen erlassen werden.  5Ist auf Grund von Satz 1 Klage auf Unterlassung erhoben worden, so 
kann das Gericht der obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öf-
fentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse dartut. 6Art und Umfang der Bekanntmachung werden 
im Urteil bestimmt.  7Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft 
Gebrauch gemacht worden ist. 8Der Ausspruch nach Satz 5 ist nicht vorläufig vollstreckbar.

§ 4a eingefügt durch Art. 5 G. v. 22.03.2020 (BGBl. I S. 604), in Kraft ab 01.04.2020

§ 4b Sonderregelungen zum Verwaltungsverfahren

Abweichungen von den Regelungen des Verwaltungsverfahrens gemäß den §§ 266, 267 und 269 durch Landesrecht 
sind ausgeschlossen.

§ 4b eingefügt durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 
2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007; geändert durch G. v. 27.03.2020 (BGBl. I S. 587), in Kraft ab 28.03.2020; geändert durch G. 
v. 22.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 102, ber. BGBl. I Nr. 102a), in Kraft ab 26.03.2024

Zweites Kapitel 
Versicherter Personenkreis

Erster Abschnitt 
Versicherung kraft Gesetzes

§ 5 Versicherungspflicht

(1) Versicherungspflichtig sind
1. Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind,
2. Personen in der Zeit, für die sie Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch beziehen oder nur deshalb nicht beziehen, 

weil der Anspruch wegen einer Sperrzeit (§ 159 des Dritten Buches) oder wegen einer Urlaubsabgeltung (§ 157 Ab-
satz 2 des Dritten Buches) ruht; dies gilt auch, wenn die Entscheidung, die zum Bezug der Leistung geführt hat,  
rückwirkend aufgehoben oder die Leistung zurückgefordert oder zurückgezahlt worden ist,

2a. Personen in der Zeit, für die sie Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches beziehen, es sei denn, 
dass diese Leistung nur darlehensweise gewährt wird oder nur Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 des Zweiten 
Buches bezogen werden; dies gilt auch, wenn die Entscheidung, die zum Bezug der Leistung geführt hat, rückwir-
kend aufgehoben oder die Leistung zurückgefordert oder zurückgezahlt worden ist,

3. Landwirte, ihre mitarbeitenden Familienangehörigen und Altenteiler nach näherer Bestimmung des Zweiten Geset-
zes über die Krankenversicherung der Landwirte,

4. Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des Künstlersozialversicherungsgesetzes,
5. Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen,
6. Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeits-

erprobung, es sei denn, sie gehören zum Personenkreis nach § 151 des Vierzehnten Buches oder zum Personen-
kreis nach § 81 Absatz 3 des Soldatenentschädigungsgesetzes,

7. behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blindenwerkstätten im Sinne 
des § 226 des Neunten Buches oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit  oder bei  einem anderen Leistungs-
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anbieter nach § 60 des Neunten Buches tätig sind,
8. behinderte Menschen, die in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen in gewisser Regelmäßigkeit eine 

Leistung erbringen, die einem Fünftel der Leistung eines voll erwerbsfähigen Beschäftigten in gleichartiger Beschäf-
tigung entspricht; hierzu zählen auch Dienstleistungen für den Träger der Einrichtung,

9. Studenten, die an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen eingeschrieben sind, unabhängig davon, ob 
sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, wenn für sie auf Grund über- oder zwischenstaat-
lichen Rechts kein Anspruch auf Sachleistungen besteht, längstens bis zur Vollendung des dreißigsten Lebensjah-
res; Studenten nach Vollendung des dreißigsten Lebensjahres sind nur versicherungspflichtig, wenn die Art der Aus-
bildung oder familiäre sowie persönliche Gründe, insbesondere der Erwerb der Zugangsvoraussetzungen in einer 
Ausbildungsstätte des Zweiten Bildungswegs, die Überschreitung der Altersgrenze rechtfertigen,

10. Personen, die eine in Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschriebene berufspraktische Tätigkeit ohne Arbeitsent-
gelt verrichten, längstens bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, sowie zu ihrer Berufsausbildung ohne Arbeits-
entgelt Beschäftigte; Auszubildende des Zweiten Bildungswegs, die sich in einem förderungsfähigen Teil eines Aus-
bildungsabschnitts nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz befinden, sind Praktikanten gleichgestellt,

11. Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfül-
len und diese Rente beantragt haben, wenn sie seit der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Stel-
lung des Rentenantrags mindestens neun Zehntel der zweiten Hälfte des Zeitraums Mitglied oder nach § 10 versi-
chert waren,

11a.Personen, die eine selbständige künstlerische oder publizistische Tätigkeit vor dem 1. Januar 1983 aufgenommen 
haben, die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente aus der Rentenversicherung erfüllen und diese Rente 
beantragt haben, wenn sie mindestens neun Zehntel des Zeitraums zwischen dem 1. Januar 1985 und der Stellung 
des Rentenantrags nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
chert waren; für Personen, die am 3. Oktober 1990 ihren Wohnsitz im Beitrittsgebiet hatten, ist anstelle des 1.Januar 
1985 der 1.Januar 1992 maßgebend,

11b.Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch
a) auf eine Waisenrente nach § 48 des Sechsten Buches oder
b) auf eine entsprechende Leistung einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, wenn der verstorbene Eltern-

teil zuletzt als Beschäftigter von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung wegen einer 
Pflichtmitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Sechsten Buches befreit war,

erfüllen und diese beantragt haben; dies gilt nicht für Personen, die zuletzt vor der Stellung des Rentenantrags privat 
krankenversichert waren, es sei denn, sie erfüllen die Voraussetzungen für eine Familienversicherung mit Ausnahme 
des § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder die Voraussetzungen der Nummer 11,

12. Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfül-
len und diese Rente beantragt haben, wenn sie zu den in § 1 oder § 17a des Fremdrentengesetzes oder zu den in 
§ 20 des Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Sozialversicherung genannten 
Personen gehören und ihren Wohnsitz innerhalb der letzten 10 Jahre vor der Stellung des Rentenantrags in das In-
land verlegt haben,

13. Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben und
a) zuletzt gesetzlich krankenversichert waren oder
b) bisher nicht gesetzlich oder privat krankenversichert waren, es sei denn, dass sie zu den in Absatz 5 oder den in 

§ 6 Abs. 1 oder 2 genannten Personen gehören oder bei Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit im Inland gehört 
hätten.

(2) 1Der nach Absatz 1 Nr. 11 erforderlichen Mitgliedszeit steht bis zum 31. Dezember 1988 die Zeit der Ehe mit einem 
Mitglied gleich, wenn die mit dem Mitglied verheiratete Person nicht mehr als nur geringfügig beschäftigt oder geringfügig 
selbständig tätig war.  2Bei Personen, die ihren Rentenanspruch aus der Versicherung einer anderen Person ableiten, 
gelten die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 11 oder 12 als erfüllt, wenn die andere Person diese Voraussetzungen 
erfüllt hatte. 3Auf die nach Absatz 1 Nummer 11 erforderliche Mitgliedszeit wird für jedes Kind, Stiefkind oder Pflegekind 
(§ 56 Absatz 2 Nummer 2 des Ersten Buches) eine Zeit von drei Jahren angerechnet. 4Eine Anrechnung erfolgt nicht für
1. ein Adoptivkind, wenn das Kind zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Adoption bereits die in § 10 Absatz 2 vorge-

sehenen Altersgrenzen erreicht hat, oder
2. ein Stiefkind, wenn das Kind zum Zeitpunkt der Eheschließung mit dem Elternteil des Kindes bereits die in § 10 Ab-

satz 2 vorgesehenen Altersgrenzen erreicht hat oder wenn das Kind vor Erreichen dieser Altersgrenzen nicht in den 
gemeinsamen Haushalt mit dem Mitglied aufgenommen wurde.

(3) Als gegen Arbeitsentgelt beschäftigte Arbeiter und Angestellte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gelten Bezieher von 
Vorruhestandsgeld, wenn sie unmittelbar vor Bezug des Vorruhestandsgeldes versicherungspflichtig waren und das Vor-
ruhestandsgeld mindestens in Höhe von 65 vom Hundert des Bruttoarbeitsentgelts im Sinne des § 3 Abs. 2 des Vorruhe-
standsgesetzes gezahlt wird.
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(4) Als Bezieher von Vorruhestandsgeld ist nicht versicherungspflichtig, wer im Ausland seinen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt in einem Staat hat, mit dem für Arbeitnehmer mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in diesem
Staat keine über- oder zwischenstaatlichen Regelungen über Sachleistungen bei Krankheit bestehen.

(4a) 1Die folgenden Personen stehen Beschäftigten zur Berufsausbildung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 gleich:
1. Auszubildende, die im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in einer außerbe-

trieblichen Einrichtung ausgebildet werden,
2. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dualen Studiengängen und
3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungen mit Abschnitten des schulischen Unterrichts und der praktischen

Ausbildung, für die ein Ausbildungsvertrag und Anspruch auf Ausbildungsvergütung besteht (praxisintegrierte Ausbil-
dungen).

2Als zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gelten Personen, die als nicht satzungsmäßi-
ge Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder ähnlicher religiöser Gemeinschaften für den Dienst in einer solchen Ge-
nossenschaft oder ähnlichen religiösen Gemeinschaft außerschulisch ausgebildet werden.

(5) 1Nach Absatz 1 Nr. 1 oder 5 bis 12 ist nicht versicherungspflichtig, wer hauptberuflich selbständig erwerbstätig ist.

2Bei Personen, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit regelmäßig mindestens einen Arbeitneh-
mer mehr als geringfügig beschäftigen, wird vermutet, dass sie hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind; als Arbeit-
nehmer gelten für Gesellschafter auch die Arbeitnehmer der Gesellschaft.

(5a) 1Nach Absatz 1 Nr. 2a ist nicht versicherungspflichtig, wer zuletzt vor dem Bezug von Bürgergeld privat krankenver-
sichert war oder weder gesetzlich noch privat krankenversichert war und zu den in Absatz 5 oder den in § 6 Abs. 1 oder 
2 genannten Personen gehört oder bei Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit im Inland gehört hätte. 2Satz 1 gilt nicht für 
Personen, die am 31. Dezember 2008 nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a versicherungspflichtig waren, für die Dauer ihrer Hilfebe-
dürftigkeit.  3Personen nach Satz 1 sind nicht nach § 10 versichert.  4Personen nach Satz 1, die am 31. Dezember 2015 
die Voraussetzungen des § 10 erfüllt haben, sind ab dem 1. Januar 2016 versicherungspflichtig nach Absatz 1 Num-
mer 2a, solange sie diese Voraussetzungen erfüllen.

(6) 1Nach Absatz 1 Nr. 5 bis 7 oder 8 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1 Nr. 1 versicherungspflichtig ist.

2Trifft eine Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 6 mit einer Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 7 oder 8 zusammen,
geht die Versicherungspflicht vor, nach der die höheren Beiträge zu zahlen sind.

(7) 1Nach Absatz 1 Nr. 9 oder 10 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1 Nr. 1 bis 8, 11 bis 12 versicherungs-
pflichtig oder nach § 10 versichert ist, es sei denn, der Ehegatte, der Lebenspartner oder das Kind des Studenten oder
Praktikanten ist nicht versichert oder die Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nummer 11b besteht über die Altersgrenze
des § 10 Absatz 2 Nummer 3 hinaus. 2Die Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 9 geht der Versicherungspflicht nach
Absatz 1 Nr. 10 vor.

(8) 1Nach Absatz 1 Nr. 11 bis 12 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1 Nr. 1 bis 7 oder 8 versicherungspflich-
tig ist. 2Satz 1 gilt für die in § 190 Abs. 11a genannten Personen entsprechend. 3Bei Beziehern einer Rente der gesetzli-
chen Rentenversicherung, die nach dem 31. März 2002 nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 versicherungspflichtig geworden sind, de-
ren Anspruch auf Rente schon an diesem Tag bestand und die bis zu diesem Zeitpunkt nach § 10 oder nach § 7 des
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte versichert waren, aber nicht die Vorversicherungszeit
des § 5 Abs. 1 Nr. 11 in der seit dem 1. Januar 1993 geltenden Fassung erfüllt hatten und deren Versicherung nach § 10
oder nach § 7 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte nicht von einer der in § 9 Absatz 1
Satz 1 Nummer 6 in der am 10. Mai 2019 geltenden Fassung genannten Personen abgeleitet worden ist, geht die Versi-
cherung nach § 10 oder nach § 7 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte der Versicherung
nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 vor.

(8a) 1Nach Absatz 1 Nr. 13 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1 Nr. 1 bis 12 versicherungspflichtig, freiwilli-
ges Mitglied oder nach § 10 versichert ist. 2Satz 1 gilt entsprechend für Empfänger laufender Leistungen nach dem Drit-
ten, Vierten und Siebten Kapitel des Zwölften Buches, dem Teil 2 des Neunten Buches und für Empfänger laufender 
Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes. 3Satz 2 gilt auch, wenn der Anspruch auf diese Leistungen für 
weniger als einen Monat unterbrochen wird. 4Der Anspruch auf Leistungen nach § 19 Abs. 2 gilt nicht als Absicherung im 
Krankheitsfall im Sinne von Absatz 1 Nr. 13, sofern im Anschluss daran kein anderweitiger Anspruch auf Absicherung im 
Krankheitsfall besteht.

(9) 1Kommt eine Versicherung nach den §§ 5, 9 oder 10 nach Kündigung des Versicherungsvertrages nicht zu Stande
oder endet eine Versicherung nach den §§ 5 oder 10 vor Erfüllung der Vorversicherungszeit nach § 9, ist das private
Krankenversicherungsunternehmen zum erneuten Abschluss eines Versicherungsvertrages verpflichtet, wenn der vorhe-
rige Vertrag für mindestens fünf Jahre vor seiner Kündigung ununterbrochen bestanden hat. 2Der Abschluss erfolgt ohne
Risikoprüfung zu gleichen Tarifbedingungen, die zum Zeitpunkt der Kündigung bestanden haben; die bis zum Ausschei-
den erworbenen Alterungsrückstellungen sind dem Vertrag zuzuschreiben. 3Wird eine gesetzliche Krankenversicherung
nach Satz 1 nicht begründet, tritt der neue Versicherungsvertrag am Tag nach der Beendigung des vorhergehenden Ver-
sicherungsvertrages  in  Kraft.  4Endet  die  gesetzliche  Krankenversicherung  nach  Satz 1  vor  Erfüllung  der  Vorver-
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sicherungszeit, tritt der neue Versicherungsvertrag am Tag nach Beendigung der gesetzlichen Krankenversicherung in 
Kraft.  5Die Verpflichtung nach Satz 1 endet drei Monate nach der Beendigung des Versicherungsvertrages, wenn eine 
Versicherung nach den §§ 5, 9 oder 10 nicht begründet wurde. 6Bei Beendigung der Versicherung nach den §§ 5 oder 10 
vor Erfüllung der Vorversicherungszeiten nach § 9 endet die Verpflichtung nach Satz 1 längstens zwölf Monate nach der 
Beendigung des privaten Versicherungsvertrages. 7Die vorstehenden Regelungen zum Versicherungsvertrag sind auf ei-
ne Anwartschaftsversicherung in der privaten Krankenversicherung entsprechend anzuwenden.

(10) (unbesetzt)

(11) 1Ausländer, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, Angehörige eines Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder Staatsangehörige der Schweiz sind, werden von der Ver-
sicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 13 erfasst, wenn sie eine Niederlassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis mit 
einer Befristung auf mehr als zwölf Monate nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen und für die Erteilung dieser Aufent-
haltstitel keine Verpflichtung zur Sicherung des Lebensunterhalts nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes besteht. 

2Angehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, Angehörige eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder Staatsangehörige der Schweiz werden von der Versicherungs-
pflicht nach Absatz 1 Nr. 13 nicht erfasst, wenn die Voraussetzung für die Wohnortnahme in Deutschland die Existenz ei-
nes Krankenversicherungsschutzes nach § 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU ist.  3Bei Leistungsberechtigten nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz liegt eine Absicherung im Krankheitsfall bereits dann vor, wenn ein Anspruch auf Leistun-
gen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes dem Grunde nach be-
steht.

§ 5 geändert durch G. v. 24.03.1997 (BGBl. I S. 594), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; 
ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. v. 13.06.2001 (BGBl. I S. 1027), in Kraft ab 01.07.2001; geän-
dert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 16.02.2001 (BGBl. I S. 266), in Kraft ab 
01.08.2001; geändert durch G. v. 10.12.2001 (BGBl. I S. 3443), in Kraft ab 01.01.2002; geändert durch G. v. 23.03.2002 (BGBl. I 
S. 1169),  in  Kraft  ab  29.03.2002;  geändert  durch  G.  v.  24.12.2003 (BGBl. I  S. 2954;  ber.  BGBl. I  2004 S. 2014),  in  Kraft  ab 
01.01.2005; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 2007 S. 3305; ber. BGBl. I 
2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007; geändert durch G. v. 07.09.2007 (BGBl. I S. 2246), in Kraft ab 14.09.2007; geändert durch 
G. v. 23.11.2007 (BGBl. I S. 2631), in Kraft ab 01.01.2008; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 
S. 1066; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 2007 S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch 
G. v. 24.03.2011 (BGBl. I S. 453), m.W.v. 01.01.2011; geändert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 3057), in Kraft ab 01.01.2012; 
geändert durch G. v. 20.12.2011 (BGBl. I S. 2854), in Kraft ab 01.04.2012; geändert durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in 
Kraft ab 25.07.2014; geändert durch G. v. 16.07.2015 (BGBl. I S. 1211), in Kraft ab 23.07.2015; geändert durch G. v. 21.07.2014 
(BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 01.01.2016; geändert durch G. v. 21.12.2015 (BGBl. I S. 2408), in Kraft ab 01.01.2016; Abs 1,7 und 8 
geändert  durch Art. 1a G.  v.  21.12.2015 (BGBl. I  S. 2408),  in  Kraft  ab 01.01.2017;  Abs. 1 und 2 geändert  durch Art. 1  G.  v. 
04.04.2017  (BGBl. I  S. 778),  in  Kraft  ab  01.08.2017;  Abs. 1  geändert  durch  G.  v.  23.12.2016  (BGBl. I  S. 3234),  in  Kraft  ab 
01.01.2018; Abs. 2 und 8 geändert durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019; Abs. 8a geändert durch 
G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2020; Abs. 1 geändert durch Art. 1 G. v. 14.12.2019 (BGBl. I S. 2789), in Kraft 
ab 01.01.2020; Abs. 4a geändert durch Art. 5 G. v. 12.06.2020 (BGBl. I S. 1248), in Kraft ab 01.07.2020; Abs. 1 und 5a geändert 
durch Art. 12 Abs. 9 G. v. 16.12.2022 (BGBl. I S. 2328), in Kraft ab 01.01.2023; Abs. 1 geändert durch Art. 32 G. v. 12.12.2019 
(BGBl. I S. 2652), in Kraft ab 01.01.2024; Abs. 1 geändert durch Art. 38 G. v. 20.08.2021 (BGBl. I S. 3932), in Kraft ab 01.01.2025

§ 6 Versicherungsfreiheit

(1) Versicherungsfrei sind
1. Arbeiter und Angestellte, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach den Absät-

zen 6 oder 7 übersteigt; Zuschläge, die mit Rücksicht auf den Familienstand gezahlt werden, bleiben unberücksich-
tigt,

1a. nicht-deutsche Besatzungsmitglieder deutscher Seeschiffe, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz haben,

2. Beamte, Richter, Soldaten auf Zeit sowie Berufssoldaten der Bundeswehr und sonstige Beschäftigte des Bundes, ei-
nes Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde, von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Stif-
tungen oder Verbänden öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder deren Spitzenverbänden, wenn sie nach beamten-
rechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe oder 
Heilfürsorge haben,

3. Personen, die während der Dauer ihres Studiums als ordentliche Studierende einer Hochschule oder einer der fach-
lichen Ausbildung dienenden Schule gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind,

4. Geistliche der als öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannten Religionsgesellschaften, wenn sie nach beam-
tenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe 
haben,

5. Lehrer, die an privaten genehmigten Ersatzschulen hauptamtlich beschäftigt sind, wenn sie nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben,

6. die in den Nummern 2, 4 und 5 genannten Personen, wenn ihnen ein Anspruch auf Ruhegehalt  oder ähnliche 
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Bezüge zuerkannt ist und sie Anspruch auf Beihilfe im Krankheitsfalle nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen haben,

7. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und ähnliche Personen, wenn sie sich aus 
überwiegend religiösen oder sittlichen Beweggründen mit Krankenpflege, Unterricht oder anderen gemeinnützigen 
Tätigkeiten beschäftigen und nicht mehr als freien Unterhalt oder ein geringes Entgelt beziehen, das nur zur Be-
schaffung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse an Wohnung, Verpflegung, Kleidung und dergleichen ausreicht,

8. Personen, die nach dem Krankheitsfürsorgesystem der Europäischen Gemeinschaften bei Krankheit geschützt sind.

(2) Nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 versicherungspflichtige Hinterbliebene der in Absatz 1 Nr. 2 und 4 bis 6 genannten Personen 
sind versicherungsfrei, wenn sie ihren Rentenanspruch nur aus der Versicherung dieser Personen ableiten und nach be-
amtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben.

(3) 1Die nach Absatz 1 oder anderen gesetzlichen Vorschriften mit Ausnahme von Absatz 2 und § 7 versicherungsfreien 
oder von der Versicherungspflicht befreiten Personen bleiben auch dann versicherungsfrei, wenn sie eine der in § 5 
Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 5 bis 13 genannten Voraussetzungen erfüllen.  2Dies gilt nicht für die in Absatz 1 Nr. 3 genannten 
Personen, solange sie während ihrer Beschäftigung versicherungsfrei sind.

(3a) 1Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres versicherungspflichtig werden, sind versicherungsfrei, wenn 
sie in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Versicherungspflicht nicht gesetzlich versichert waren. 2Weitere Vorausset-
zung ist, dass diese Personen mindestens die Hälfte dieser Zeit versicherungsfrei, von der Versicherungspflicht befreit  
oder nach § 5 Abs. 5 nicht versicherungspflichtig waren. 3Der Voraussetzung nach Satz 2 stehen die Ehe oder die Le-
benspartnerschaft mit einer in Satz 2 genannten Person gleich. 4Satz 1 gilt nicht für Personen, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 
versicherungspflichtig sind.

(4) 1Wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten, endet die Versicherungspflicht mit Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem sie überschritten wird. 2Dies gilt nicht, wenn das Entgelt die vom Beginn des nächsten Kalenderjahres an geltende 
Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt.  3Rückwirkende Erhöhungen des Entgelts werden dem Kalenderjahr zuge-
rechnet, in dem der Anspruch auf das erhöhte Entgelt entstanden ist.

(5) (weggefallen)

(6) 1Die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach Absatz 1 Nr. 1 beträgt im Jahr 2003 45 900 Euro. 2Sie ändert sich zum 1. Janu-
ar eines jeden Jahres in dem Verhältnis, in dem die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1 des 
Sechsten Buches) im vergangenen Kalenderjahr zu den entsprechenden Bruttolöhnen und -gehältern im vorvergange-
nen Kalenderjahr stehen.  3Die veränderten Beträge werden nur für das Kalenderjahr, für das die Jahresarbeitsentgelt-
grenze bestimmt wird, auf das nächsthöhere Vielfache von 450 aufgerundet. 4Die Bundesregierung setzt die Jahresar-
beitsentgeltgrenze in der Rechtsverordnung nach § 160 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch fest.

(7) 1Abweichend von Absatz 6 Satz 1 beträgt die Jahresarbeitsentgeltgrenze für Arbeiter und Angestellte, die am 31. De-
zember 2002 wegen Überschreitens der an diesem Tag geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und bei 
einem privaten Krankenversicherungsunternehmen in einer substitutiven Krankenversicherung versichert waren, im Jahr 
2003 41 400 Euro. 2Absatz 6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(8) (weggefallen)

(9) (weggefallen)

§ 6 geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.07.2000; geändert durch G. v. 
16.02.2001 (BGBl. I S. 266), in Kraft ab 01.08.2001; geändert durch G. v. 23.12.2002 (BGBl. I S. 4637), in Kraft ab 01.01.2003; ge-
ändert durch G. v. 23.12.2003 (BGBl. I S. 2848), in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G. v. 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954; ber. 
BGBl. I 2004 S. 2014), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G. v. 09.12.2004 (BGBl. I S. 3242), in Kraft ab 01.10.2005; geändert 
durch G. v. 02.12.2006 (BGBl. I S. 2742), in Kraft ab 12.12.2006; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 
S. 1066;  ber.  BGBl. I  S. 3024;  ber.  BGBl. I  S. 3305;  ber.  BGBl. I  2008  S. 2426),  m.W.v.  02.02.2007;  geändert  durch  G.  v. 
26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 
01.04.2007; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. 
BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 28.12.2007; geändert durch G. v. 19.12.2007 (BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305), in Kraft ab 
28.12.2007; geändert durch G. v. 28.05.2008 (BGBl. I S. 874), in Kraft ab 01.07.2008; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I 
S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geän-
dert durch G. v. 15.12.2008 (BGBl. I S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft 
ab 31.12.2010; geändert durch G. v. 22.06.2011 (BGBl. I S. 1202), in Kraft ab 29.06.2011; Abs. 8 aufgehoben durch Art. 1 G. v. 
06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019

§ 7 Versicherungsfreiheit bei geringfügiger Beschäftigung

(1) 1Wer eine geringfügige Beschäftigung nach §§ 8, 8a des Vierten Buches ausübt, ist in dieser Beschäftigung versiche-
rungsfrei; dies gilt nicht für eine Beschäftigung
1. im Rahmen betrieblicher Berufsbildung,
2. nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz,
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3. nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz.

2§ 8 Abs. 2 des Vierten Buches ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß eine Zusammenrechnung mit einer nicht geringfü-
gigen Beschäftigung nur erfolgt, wenn diese Versicherungspflicht begründet.

(2) 1Personen, die am 30. September 2022 in einer mehr als geringfügigen Beschäftigung versicherungspflichtig waren, 
welche die Merkmale einer geringfügigen Beschäftigung nach § 8 oder § 8a des Vierten Buches in Verbindung mit § 8 
Absatz 1 Nummer 1 des Vierten Buches in der ab dem 1. Oktober 2022 geltenden Fassung erfüllt, bleiben in dieser Be-
schäftigung längstens bis zum 31. Dezember 2023 versicherungspflichtig, sofern sie nicht die Voraussetzungen für eine 
Versicherung nach § 10 erfüllen und solange ihr Arbeitsentgelt 450 Euro monatlich übersteigt. 2Sie werden auf ihren An-
trag von der Versicherungspflicht nach Satz 1 befreit. 3§ 8 Absatz 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stel-
le des Zeitpunkts des Beginns der Versicherungspflicht der 1. Oktober 2022 tritt.

(3) (weggefallen)

§ 7 geändert durch G. v. 24.03.1999 (BGBl. I S. 388), in Kraft ab 01.04.1999; geändert durch G. v. 23.12.2002 (BGBl. I S. 4621), in 
Kraft ab 01.04.2003; geändert durch G. v. 16.05.2008 (BGBl. I S. 842), in Kraft ab 01.06.2008; geändert durch G. v. 28.04.2011 
(BGBl. I S. 687), in Kraft ab 03.05.2011; geändert durch G. v. 05.12.2012 (BGBl. I S. 2474), in Kraft ab 01.01.2013; Abs. 3 aufgeho-
ben durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019; Abs. 2 neu gefasst durch Art. 8 G. v. 28.06.2022 (BGBl. I 
S. 969), in Kraft ab 01.10.2022

§ 8 Befreiung von der Versicherungspflicht

(1) 1Auf Antrag wird von der Versicherungspflicht befreit, wer versicherungspflichtig wird
1. wegen Änderung der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 Satz 2 oder Abs. 7,
1a. durch den Bezug von Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld (§ 5 Abs. 1 Nr. 2) und in den letzten fünf Jahren vor dem 

Leistungsbezug nicht gesetzlich krankenversichert war, wenn er bei einem Krankenversicherungsunternehmen ver-
sichert ist und Vertragsleistungen erhält, die der Art und dem Umfang nach den Leistungen dieses Buches entspre-
chen,

2. durch Aufnahme einer nicht vollen Erwerbstätigkeit  nach § 2 des Bundeserziehungsgeldgesetzes oder nach § 1 
Abs. 6 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes während der Elternzeit; die Befreiung erstreckt sich nur auf die 
Elternzeit,

2a. durch Herabsetzung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit während einer Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgeset-
zes oder der Familienpflegezeit nach § 2 des Familienpflegezeitgesetzes; die Befreiung erstreckt sich nur auf die 
Dauer einer Freistellung oder die Dauer der Familienpflegezeit,

3. weil seine Arbeitszeit auf die Hälfte oder weniger als die Hälfte der regelmäßigen Wochenarbeitszeit vergleichbarer 
Vollbeschäftigter des Betriebes herabgesetzt wird; dies gilt auch für Beschäftigte, die im Anschluß an ihr bisheriges 
Beschäftigungsverhältnis bei einem anderen Arbeitgeber ein Beschäftigungsverhältnis aufnehmen, das die Voraus-
setzungen des vorstehenden Halbsatzes erfüllt, sowie für Beschäftigte, die im Anschluss an die Zeiten des Bezugs 
von Elterngeld oder der Inanspruchnahme von Elternzeit oder einer Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes 
oder § 2 des Familienpflegezeitgesetzes ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne des ersten Teilsatzes aufnehmen, 
das bei Vollbeschäftigung zur Versicherungsfreiheit nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 führen würde; Voraussetzung ist 
ferner, daß der Beschäftigte seit mindestens fünf Jahren wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze ver-
sicherungsfrei ist; Zeiten des Bezugs von Erziehungsgeld oder Elterngeld oder der Inanspruchnahme von Elternzeit 
oder einer Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes oder § 2 des Familienpflegezeitgesetzes werden angerech-
net,

4. durch den Antrag auf Rente oder den Bezug von Rente oder die Teilnahme an einer Leistung zur Teilhabe am Ar-
beitsleben (§ 5 Abs. 1 Nr. 6, 11 bis 12),

5. durch die Einschreibung als Student oder die berufspraktische Tätigkeit (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 oder 10),
6. durch die Beschäftigung als Arzt im Praktikum,
7. durch die Tätigkeit in einer Einrichtung für behinderte Menschen (§ 5 Abs. 1 Nr. 7 oder 8).

2Das Recht auf Befreiung setzt nicht voraus, dass der Antragsteller erstmals versicherungspflichtig wird.

(2) 1Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht bei der Krankenkasse zu stellen. 

2Die Befreiung wirkt vom Beginn der Versicherungspflicht an, wenn seit diesem Zeitpunkt noch keine Leistungen in An-
spruch genommen wurden, sonst vom Beginn des Kalendermonats an, der auf die Antragstellung folgt. 3Die Befreiung 
kann nicht widerrufen werden.  4Die Befreiung wird nur wirksam, wenn das Mitglied das Bestehen eines anderweitigen 
Anspruchs auf Absicherung im Krankheitsfall nachweist.

(3) 1Personen, die am 31. Dezember 2014 von der Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nummer 2a befreit waren, bleiben 
auch für die Dauer der Nachpflegephase nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c des Familienpflegezeitgesetzes in 
der am 31. Dezember 2014 geltenden Fassung befreit. 2Bei Anwendung des Absatzes 1 Nummer 3 steht der Freistellung 
nach § 2 des Familienpflegezeitgesetzes die Nachpflegephase nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c des Familien-
pflegezeitgesetzes in der am 31. Dezember 2014 geltenden Fassung gleich.
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§ 8 geändert durch G. v. 16.12.1997 (BGBl. I S. 2970), in Kraft ab 01.04.1998; geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; 
ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. v. 30.11.2000 (BGBl. I S. 1638), in Kraft ab 02.01.2001; geän-
dert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.12.2002 (BGBl. I S. 4637), in Kraft 
ab 01.01.2003; geändert durch G. v. 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954; ber. BGBl. I 2004 S. 2014), in Kraft ab 01.01.2005; geändert 
durch G. v. 05.12.2006 (BGBl. I S. 2748), in Kraft ab 01.01.2007; geändert durch G. v. 28.05.2008 (BGBl. I S. 874), in Kraft ab 
01.07.2008; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 S. 1066; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 
2007 S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft ab 
01.01.2011; geändert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983; ber. BGBl. I 2012 S. 579), in Kraft ab 01.01.2012; geändert durch G. 
v. 15.07.2013 (BGBl. I S. 2423), in Kraft ab 01.08.2013; geändert durch G. v. 23.12.2014 (BGBl. I S. 2462), in Kraft ab 01.01.2015; 
Abs. 1 geändert durch G. v. 21.12.2015 (BGBl. I S. 2408), in Kraft ab 01.01.2017; Abs. 1 geändert durch Art. 1 G. v. 11.12.2018 
(BGBl. I S. 2387), in Kraft ab 15.12.2018

Zweiter Abschnitt 
Versicherungsberechtigung

§ 9 Freiwillige Versicherung

(1) 1Der Versicherung können beitreten
1. Personen, die als Mitglieder aus der Versicherungspflicht ausgeschieden sind und in den letzten fünf Jahren vor dem 

Ausscheiden mindestens vierundzwanzig Monate oder unmittelbar vor dem Ausscheiden ununterbrochen mindes-
tens zwölf Monate versichert waren; Zeiten der Mitgliedschaft nach § 189 und Zeiten, in denen eine Versicherung al-
lein deshalb bestanden hat, weil Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches zu Unrecht bezogen 
wurde, werden nicht berücksichtigt,

2. Personen, deren Versicherung nach § 10 erlischt oder nur deswegen nicht besteht, weil die Voraussetzungen des 
§ 10 Abs. 3 vorliegen, wenn sie oder der Elternteil, aus dessen Versicherung die Familienversicherung abgeleitet 
wurde, die in Nummer 1 genannte Vorversicherungszeit erfüllen,

3. Personen, die erstmals eine Beschäftigung im Inland aufnehmen und nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 versicherungsfrei 
sind; Beschäftigungen vor oder während der beruflichen Ausbildung bleiben unberücksichtigt,

4. schwerbehinderte Menschen im Sinne des Neunten Buches, wenn sie, ein Elternteil, ihr Ehegatte oder ihr Lebens-
partner in den letzten fünf Jahren vor dem Beitritt mindestens drei Jahre versichert waren, es sei denn, sie konnten 
wegen ihrer Behinderung diese Voraussetzung nicht erfüllen; die Satzung kann das Recht zum Beitritt von einer Al-
tersgrenze abhängig machen,

5. Arbeitnehmer, deren Mitgliedschaft durch Beschäftigung im Ausland oder bei einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Organisation endete, wenn sie innerhalb von zwei Monaten nach Rückkehr in das Inland oder nach Be-
endigung ihrer Tätigkeit bei der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Organisation wieder eine Beschäftigung 
aufnehmen,

6. innerhalb von drei Monaten nach Aufenthaltnahme im Inland Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18d 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes,

7. innerhalb von sechs Monaten nach ständiger Aufenthaltnahme im Inland oder innerhalb von drei Monaten nach En-
de des Bezugs von Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Spätaussiedler sowie deren gemäß 
§ 7 Abs. 2 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes leistungsberechtigte Ehegatten und Abkömmlinge, die bis zum 
Verlassen ihres früheren Versicherungsbereichs bei einem dortigen Träger der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert waren,

8. Personen, die ab dem 31. Dezember 2018 als Soldatinnen oder Soldaten auf Zeit aus dem Dienst ausgeschieden 
sind.

2Für die Berechnung der Vorversicherungszeiten nach Satz 1 Nr. 1 gelten 360 Tage eines Bezugs von Leistungen, die 
nach § 339 des Dritten Buches berechnet werden, als zwölf Monate.

(2) Der Beitritt ist der Krankenkasse innerhalb von drei Monaten anzuzeigen
1. im Falle des Absatzes 1 Nr.1 nach Beendigung der Mitgliedschaft,
2. im Falle des Absatzes 1 Nr.2 nach Beendigung der Versicherung oder nach Geburt des Kindes,
3. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 nach Aufnahme der Beschäftigung,
4. im Falle des Absatzes 1 Nr. 4 nach Feststellung der Behinderung nach § 151 des Neunten Buches,
5. im Falle des Absatzes 1 Nummer 5 nach Rückkehr in das Inland oder nach Beendigung der Tätigkeit bei der zwi-

schenstaatlichen oder überstaatlichen Organisation,
6. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 8 nach dem Ausscheiden aus dem Dienst als Soldatin oder Soldat auf Zeit.

(3) Kann zum Zeitpunkt des Beitritts zur gesetzlichen Krankenversicherung nach Absatz 1 Nr. 7 eine Bescheinigung nach 
§ 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes nicht vorgelegt werden, reicht als vorläufiger Nachweis der vom 
Bundesverwaltungsamt im Verteilungsverfahren nach § 8 Abs. 1 des Bundesvertriebenengesetzes ausgestellte Regis-
trierschein und die Bestätigung der für die Ausstellung einer Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertrie-
benengesetzes zuständigen Behörde, dass die Ausstellung dieser Bescheinigung beantragt wurde.
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§ 9 geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. v. 
19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 16.02.2001 (BGBl. I S. 266), in Kraft ab 01.08.2001; ge-
ändert durch G. v. 23.03.2002 (BGBl. I S. 1169), in Kraft ab 29.03.2002; geändert durch G. v. 23.12.2003 (BGBl. I S. 2848), in Kraft 
ab 01.01.2004; geändert durch G. v. 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954; ber. BGBl. I 2004 S. 2014), in Kraft ab 01.01.2005; geändert 
durch G. v. 22.12.2005 (BGBl. I S. 3676), in Kraft ab 31.12.2005; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 
S. 1066;  ber.  BGBl. I  S. 3024;  ber.  BGBl. I  S. 3305;  ber.  BGBl. I  2008 S. 2426),  in Kraft  ab 01.04.2007; geändert  durch G. v. 
22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft ab 01.01.2011; geändert durch G. v. 22.06.2011 (BGBl. I S. 1202), in Kraft ab 29.06.2011; ge-
ändert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983), in Kraft ab 01.01.2012; Abs. 2 geändert durch G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), 
in Kraft ab 01.01.2018; Abs. 1 und 2 geändert durch Art. 2 G. v. 11.12.2018 (BGBl. I S. 2387), in Kraft ab 01.01.2019; Abs. 1 geän-
dert durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019; Abs. 1 geändert durch Art. 12 Abs. 9 G. v. 16.12.2022 
(BGBl. I  S. 2328),  in  Kraft  ab  01.01.2023;  Abs. 1  geändert  durch  Art. 9  G.  v.  16.08.2023  (BGBl. 2023 I  Nr. 217),  in  Kraft  ab 
01.03.2024

Dritter Abschnitt 
Versicherung der Familienangehörigen

§ 10 Familienversicherung

(1) 1Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von familienversi-
cherten Kindern, wenn diese Familienangehörigen
1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben,
2. nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 1,2, 2a, 3 bis 8, 11 bis 12 oder nicht freiwillig versichert sind,
3. nicht versicherungsfrei oder nicht von der Versicherungspflicht befreit  sind; dabei bleibt die Versicherungsfreiheit 

nach § 7 außer Betracht,
4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind und
5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des 

Vierten Buches überschreitet; bei Abfindungen, Entschädigungen oder ähnlichen Leistungen (Entlassungsentschädi-
gungen), die wegen der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses in Form nicht monatlich wiederkehrender Leistungen 
gezahlt werden, wird das zuletzt erzielte monatliche Arbeitsentgelt für die der Auszahlung der Entlassungsentschädi-
gung folgenden Monate bis zu dem Monat berücksichtigt, in dem im Fall der Fortzahlung des Arbeitsentgelts die Hö-
he der gezahlten Entlassungsentschädigung erreicht worden wäre; bei Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf 
Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil berücksichtigt; für Familienangehörige, die eine geringfü-
gige Beschäftigung nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 oder § 8a des Vierten Buches in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Num-
mer 1 des Vierten Buches ausüben, ist ein regelmäßiges monatliches Gesamteinkommen bis zur Geringfügigkeits-
grenze zulässig.

2Eine hauptberufliche selbständige Tätigkeit im Sinne des Satzes 1 Nr. 4 ist nicht deshalb anzunehmen, weil eine Versi-
cherung nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891) 
besteht.

(2) Kinder sind versichert
1. bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres,
2. bis zur Vollendung des dreiundzwanzigsten Lebensjahres, wenn sie nicht erwerbstätig sind,
3. bis zur Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres, wenn sie sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden 

oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes leisten; wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung einer gesetzlichen Dienstpflicht des Kindes un-
terbrochen oder verzögert, besteht die Versicherung auch für einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden Zeit-
raum über das fünfundzwanzigste Lebensjahr hinaus; dies gilt  auch bei  einer Unterbrechung oder Verzögerung 
durch den freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes, einen Freiwilligendienst nach dem Bundesfrei-
willigendienstgesetz, dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder einen vergleichbaren anerkannten Freiwilligendienst 
oder durch eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Absatz 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes für die 
Dauer von höchstens zwölf Monaten; wird als Berufsausbildung ein Studium an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Hochschule abgeschlossen, besteht die Versicherung bis zum Ablauf des Semesters fort, längstens bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres; § 186 Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend,

4. ohne Altersgrenze, wenn sie als Menschen mit Behinderungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches) außerstande 
sind, sich selbst zu unterhalten; Voraussetzung ist, daß die Behinderung zu einem Zeitpunkt vorlag, in dem das Kind 
innerhalb der Altersgrenzen nach den Nummern 1,2 oder 3 familienversichert war oder die Familienversicherung nur 
wegen einer Vorrangversicherung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ausgeschlossen war.

(3) Kinder sind nicht versichert, wenn der mit den Kindern verwandte Ehegatte oder Lebenspartner des Mitglieds nicht  
Mitglied einer Krankenkasse ist und sein Gesamteinkommen regelmäßig im Monat ein Zwölftel der Jahresarbeitsentgelt-
grenze übersteigt und regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des Mitglieds ist; bei Renten wird der Zahlbetrag 
berücksichtigt.
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(4) 1Als Kinder im Sinne der Absätze 1 bis 3 gelten auch Stiefkinder und Enkel, die das Mitglied überwiegend unterhält 
oder in seinen Haushalt aufgenommen hat, sowie Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten Buches). 2Kinder, die mit 
dem Ziel der Annahme als Kind in die Obhut des Annehmenden aufgenommen sind und für die die zur Annahme erfor-
derliche Einwilligung der Eltern erteilt ist, gelten als Kinder des Annehmenden und nicht mehr als Kinder der leiblichen 
Eltern. 3Stiefkinder im Sinne des Satzes 1 sind auch die Kinder des Lebenspartners eines Mitglieds.

(5) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 mehrfach erfüllt, wählt das Mitglied die Krankenkasse.

(6) 1Das Mitglied hat die nach den Absätzen 1 bis 4 Versicherten mit den für die Durchführung der Familienversicherung 
notwendigen Angaben sowie die Änderung dieser Angaben an die zuständige Krankenkasse zu melden. 2Der Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen legt für die Meldung nach Satz 1 ein einheitliches Verfahren und einheitliche Melde-
vordrucke fest.

§ 10  geändert  durch  G.  v.  16.12.1997  (BGBl. I  S. 2998;  ber.  BGBl. I  1998  S. 3843;  ber.  BGBl. I  2000  S. 1827),  in  Kraft  ab 
01.07.1998; geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. 
v. 30.11.2000 (BGBl. I S. 1638), in Kraft ab 02.01.2001; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; 
geändert durch G. v. 16.02.2001 (BGBl. I S. 266), in Kraft ab 01.08.2001; geändert durch G. v. 23.12.2002 (BGBl. I S. 4621), in 
Kraft ab 01.04.2003; geändert durch G. v. 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954; ber. BGBl. I 2004 S. 2014), in Kraft ab 01.01.2005; geän-
dert durch G. v. 21.03.2005 (BGBl. I S. 818), in Kraft ab 30.03.2005; geändert durch G. v. 16.05.2008 (BGBl. I S. 842), in Kraft ab 
01.06.2008; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 2007 S. 3305; ber. BGBl. I 
2008 S. 2426), in Kraft ab 01.07.2008; geändert durch G. v. 10.12.2008 (BGBl. I S. 2403), in Kraft ab 16.12.2008; geändert durch 
G. v. 28.04.2011 (BGBl. I S. 687), in Kraft ab 03.05.2011; geändert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983; ber. BGBl. I 2012 
S. 579), in Kraft ab 01.01.2012; geändert durch G. v. 05.12.2012 (BGBl. I S. 2474), in Kraft ab 01.01.2013; geändert durch G. v. 
15.02.2013 (BGBl. I S. 250), in Kraft ab 21.02.2013; geändert durch G. v. 08.04.2013 (BGBl. I S. 730), in Kraft ab 13.04.2013; ge-
ändert durch G. v. 16.07.2015 (BGBl. I S. 1211), in Kraft ab 23.07.2015; geändert durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in Kraft 
ab 01.01.2016; Abs. 1 geändert durch Art. 1a Nr. 3 G. v. 21.12.2015 (BGBl. I S. 2408), in Kraft ab 01.01.2017; Abs. 1 geändert 
durch G. v. 23.05.2017 (BGBl. I S. 1228), in Kraft ab 01.01.2018; Abs. 1 Satz 3 aufgehoben durch Art. 2 G. v. 11.12.2018 (BGBl. I 
S. 2387), in Kraft ab 01.01.2019; Abs. 1, 2 und 4 geändert durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019; 
Abs. 2  geändert  durch  Art. 1  G.  v.  14.12.2019  (BGBl. I  S. 2789),  in  Kraft  ab  01.01.2020;  Abs. 1  geändert  durch  Art. 5  G.  v. 
12.06.2020 (BGBl. I S. 1248), in Kraft m.W.v. 01.01.2020; Abs. 2 geändert durch Art. 1 G. v. 11.07.2021 (BGBl. I S. 2754), in Kraft 
ab 20.07.2021; Abs. 1 geändert durch Art. 8 G. v. 28.06.2022 (BGBl. I S. 969), in Kraft ab 01.10.2022

Drittes Kapitel
Leistungen der Krankenversicherung

Zweiter Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften

§ 19 Erlöschen des Leistungsanspruchs

(1) Der Anspruch auf Leistungen erlischt mit dem Ende der Mitgliedschaft, soweit in diesem Gesetzbuch nichts Abwei-
chendes bestimmt ist.

(1a) 1Endet die Mitgliedschaft durch die Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse, gelten die von dieser Kranken-
kasse getroffenen Leistungsentscheidungen mit Wirkung für die aufnehmende Krankenkasse fort.  2Hiervon ausgenom-
men sind Leistungen aufgrund von Satzungsregelungen.  3Beim Abschluss von Wahltarifen, die ein Mitglied zum Zeit-
punkt der Schließung in vergleichbarer Form bei der bisherigen Krankenkasse abgeschlossen hatte, dürfen von der auf-
nehmenden Krankenkasse keine Wartezeiten geltend gemacht werden.  4Die Vorschriften des Zehnten Buches, insbe-
sondere zur Rücknahme von Leistungsentscheidungen, bleiben hiervon unberührt.

(2) 1Endet die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger, besteht Anspruch auf Leistungen längstens für einen Monat nach 
dem Ende der Mitgliedschaft, solange keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. 2Eine Versicherung nach § 10 hat Vorrang 
vor dem Leistungsanspruch nach Satz 1.

(3) Endet die Mitgliedschaft durch Tod, erhalten die nach § 10 versicherten Angehörigen Leistungen längstens für einen 
Monat nach dem Tode des Mitglieds.

§ 19 geändert durch G. v. 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190; ber. BGBl. I 2004 S. 452; ber. BGBl. I 2004 S. 2014; ber. BGBl. I 2004 
S. 3445), in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983), m.W.v. 01.05.2011
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Fünfter Abschnitt
Leistungen bei Krankheit

Zweiter Titel 
Krankengeld

§ 44  Krankengeld

(1) Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn die Krankheit sie arbeitsunfähig macht oder sie auf Kosten der 
Krankenkasse stationär in einem Krankenhaus, einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung (§ 23 Abs. 4, §§ 24, 40 
Abs. 2 und § 41) behandelt werden.

(2) 1Keinen Anspruch auf Krankengeld haben
1. die nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a, 5, 6, 9, 10 oder 13 sowie die nach § 10 Versicherten; dies gilt nicht für die nach § 5 Abs. 1 

Nr. 6 Versicherten, wenn sie Anspruch auf Übergangsgeld haben, und für Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13, sofern 
sie abhängig beschäftigt und nicht nach den §§ 8 und 8a des Vierten Buches geringfügig beschäftigt sind oder so-
fern sie hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind und eine Wahlerklärung nach Nummer 2 abgegeben haben,

2. hauptberuflich selbständig Erwerbstätige, es sei denn, das Mitglied erklärt gegenüber der Krankenkasse, dass die 
Mitgliedschaft den Anspruch auf Krankengeld umfassen soll (Wahlerklärung),

3. Versicherte nach § 5 Absatz 1 Nummer 1, die bei Arbeitsunfähigkeit nicht mindestens sechs Wochen Anspruch auf 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts auf Grund des Entgeltfortzahlungsgesetzes, eines Tarifvertrags, einer Betriebsver-
einbarung oder anderer vertraglicher Zusagen oder auf Zahlung einer die Versicherungspflicht begründenden Sozial-
leistung haben, es sei denn, das Mitglied gibt eine Wahlerklärung ab, dass die Mitgliedschaft den Anspruch auf 
Krankengeld umfassen soll. Dies gilt nicht für Versicherte, die nach § 10 des Entgeltfortzahlungsgesetzes Anspruch 
auf Zahlung eines Zuschlages zum Arbeitsentgelt haben,

4. Versicherte, die eine Rente aus einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung 
ihrer Berufsgruppe oder von anderen vergleichbaren Stellen beziehen, die ihrer Art nach den in § 50 Abs. 1 genann-
ten Leistungen entspricht. Für Versicherte nach Satz 1 Nr. 4 gilt § 50 Abs. 2 entsprechend, soweit sie eine Leistung 
beziehen, die ihrer Art nach den in dieser Vorschrift aufgeführten Leistungen entspricht.

2Für die Wahlerklärung nach Satz 1 Nummer 2 und 3 gilt § 53 Absatz 8 Satz 1 entsprechend. 3Für die nach Nummer 2 
und 3 aufgeführten Versicherten bleibt § 53 Abs. 6 unberührt.  4Geht der Krankenkasse die Wahlerklärung nach Satz 1 
Nummer 2 und 3 zum Zeitpunkt einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit zu, wirkt die Wahlerklärung erst zu dem Tag, der 
auf das Ende dieser Arbeitsunfähigkeit folgt.

(3) Der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts bei Arbeitsunfähigkeit richtet sich nach arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten.

(4) Versicherte haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse, welche Leistungen 
und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit erforderlich sind. 2Maßnahmen nach Satz 1 und 
die dazu erforderliche Verarbeitung personenbezogener Daten dürfen nur mit schriftlicher oder elektronischer Einwilli-
gung und nach vorheriger schriftlicher oder elektronischer Information des Versicherten erfolgen. 3Die Einwilligung kann 
jederzeit schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. 4Die Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben nach Satz 1 an die in 
§ 35 des Ersten Buches genannten Stellen übertragen.

§ 44 geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 S. 1066; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 2007 
S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 
S. 3024; ber. BGBl. I 2007 S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 17.07.2009 (BGBl. I 
S. 1990), in Kraft ab 01.08.2009; geändert durch G. v. 16.07.2015 (BGBl. I S. 1211), in Kraft ab 23.07.2015; Abs. 2 und 4 geändert 
durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019; Abs. 4 geändert durch Art. 123 G. v. 20.11.2019 (BGBl. I 
S. 1626), in Kraft ab 26.11.2019

§ 44a Krankengeld bei Spende von Organen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen 
Blutbestandteilen

1Spender von Organen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen nach 
§ 27 Absatz 1a Satz 1 haben Anspruch auf Krankengeld, wenn die Spende an Versicherte sie arbeitsunfähig macht. 2Das 
Krankengeld wird den Spendern von der Krankenkasse der Empfänger in Höhe des vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit re-
gelmäßig erzielten Nettoarbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens bis zur Höhe des Betrages der kalendertäglichen Bei-
tragsbemessungsgrenze geleistet. 3Für nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz versicherungspflichtige Spender ist 
das ausgefallene Arbeitseinkommen im Sinne von Satz 2 aus demjenigen Arbeitseinkommen zu berechnen, das der Bei-
tragsbemessung für die letzten zwölf Kalendermonate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Hinblick auf die Spende zu-
grunde gelegen hat.  4§ 44 Absatz 3, § 47 Absatz 2 bis 4, die §§ 47b, 49 und 50 gelten entsprechend; Ansprüche nach 
§ 44 sind gegenüber Ansprüchen nach dieser Vorschrift ausgeschlossen. 5Ansprüche nach dieser Vorschrift haben auch 
nicht gesetzlich krankenversicherte Personen.
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§ 44a eingefügt  durch G.  v.  21.07.2012 (BGBl. I  S. 1601),  in  Kraft  ab 01.08.2012;  geändert  durch  G.  v.  16.07.2015 (BGBl. I 
S. 1211), in Kraft ab 23.07.2015

§ 44b Krankengeld für eine bei stationärer Behandlung mitaufgenommene Begleitperson aus dem engsten persönli-
chen Umfeld

(1) 1Ab dem 1. November 2022 haben Versicherte Anspruch auf Krankengeld, wenn sie
1. zur Begleitung eines Versicherten bei einer stationären Krankenhausbehandlung nach § 39 mitaufgenommen wer-

den, 
a) der die Begleitung aus medizinischen Gründen benötigt,
b) bei dem die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 des Neunten Buches vorliegen,
c) der Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches, § 35a des Achten Buches oder Leistungen nach dem Sechsten 

Kapitel des Vierzehnten Buches erhält und
d) der keine Leistungen nach § 113 Absatz 6 des Neunten Buches in Anspruch nimmt,

2. im Verhältnis zu dem begleiteten Versicherten
a) ein naher Angehöriger im Sinne von § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes sind oder
b) eine Person aus dem engsten persönlichen Umfeld sind,

3. gegenüber dem begleiteten Versicherten keine Leistungen der Eingliederungshilfe gegen Entgelt nach Teil 2 des 
Neunten Buches oder § 35a des Achten Buches und keine Leistungen nach dem Sechsten Kapitel des Vierzehnten 
Buches erbringen und

4. ihnen durch die Begleitung ein Verdienstausfall entsteht.

2Der Anspruch besteht für die Dauer der Mitaufnahme. 3Der Mitaufnahme steht die ganztägige Begleitung gleich.

(2) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in einer Richtlinie nach § 92 bis zum 1. August 2022 Kriterien zur Ab-
grenzung des Personenkreises, der die Begleitung aus medizinischen Gründen benötigt. 2Vor der Entscheidung ist den 
für die Wahrnehmung der Interessen von Menschen mit Behinderungen maßgeblichen Organisationen, der Bundesar-
beitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe sowie der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Landesjugendämter Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 3Die Stellungnahmen sind in die Entscheidung 
einzubeziehen.

(3) Der Anspruch auf Krankengeld bei Erkrankung des Kindes nach § 45 Absatz 1 bleibt unberührt.

(4) 1§ 45 Absatz 3 gilt entsprechend. 2Den Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung haben auch Ar-
beitnehmer, die nicht Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 sind.

§ 44b eingefügt durch Art. 7b G. v. 27.09.2021 (BGBl. I S. 4530), in Kraft ab 05.10.2021; Abs. 3 geändert durch G. v. 12.12.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 359), in Kraft ab 01.01.2024; Abs. 1 geändert durch Art. 5b G. v. 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408), in Kraft ab 
01.01.2024

§ 45 Krankengeld bei Erkrankung des Kindes

(1) 1Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, daß sie zur Beauf-
sichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in ihrem 
Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann und das Kind das zwölfte Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 2§ 10 Abs. 4 und § 44 Absatz 2 gelten für den 
Anspruch nach Satz 1 entsprechend.

(1a)  1Ein Anspruch auf Krankengeld besteht auch für Versicherte, die nach § 11 Absatz 3 bei stationärer Behandlung 
ihres versicherten Kindes aus medizinischen Gründen als Begleitperson mitaufgenommen werden, sofern das Kind das 
zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 2Das Vorliegen der in Satz 1 ge-
nannten medizinischen Gründe, die eine Mitaufnahme notwendig machen, sowie die Dauer der notwendigen Mitaufnah-
me sind von der stationären Einrichtung gegenüber der Begleitperson des versicherten Kindes zu bescheinigen; im Fall 
des § 11 Absatz 3 Satz 2 ist die Bescheinigung auf die Dauer der in Satz 1 genannten Mitaufnahme zu beschränken. 

3Der Anspruch nach Satz 1 besteht nur für einen Elternteil.  4§ 10 Absatz 4 und § 44 Absatz 2 gelten für den Anspruch 
nach Satz 1 entsprechend. 5Der Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 bleibt unberührt. 6Kein Anspruch auf Kranken-
geld nach Satz 1 besteht, wenn Krankengeld nach Absatz 4 oder nach § 44b in Anspruch genommen wird.

(2) 1Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind längstens für 10 Arbeitstage, 
für alleinerziehende Versicherte längstens für 20 Arbeitstage. 2Der Anspruch nach Satz 1 besteht für Versicherte für nicht 
mehr als 25 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte für nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr.  3Das Kran-
kengeld nach Absatz 1 oder Absatz 1a beträgt 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts aus beitragspflichti-
gem Arbeitsentgelt der Versicherten, bei Bezug von beitragspflichtigem einmalig gezahltem Arbeitsentgelt (§ 23a des 
Vierten Buches) in den der Freistellung von Arbeitsleistung nach Absatz 3 vorangegangenen zwölf Kalendermonaten 
100 Prozent  des  ausgefallenen  Nettoarbeitsentgelts  aus  beitragspflichtigem  Arbeitsentgelt;  es  darf  70 Prozent  der 
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Beitragsbemessungsgrenze nach § 223 Absatz 3 nicht überschreiten. 4Erfolgt die Berechnung des Krankengeldes nach 
Absatz 1 oder Absatz 1a aus Arbeitseinkommen, beträgt dies 70 Prozent des erzielten regelmäßigen Arbeitseinkom-
mens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt. 5§ 47 Absatz 1 Satz 6 bis 8, Absatz 4 Satz 3 bis 5 und § 47b gelten 
entsprechend.

(2a) 1Abweichend von Absatz 2 Satz 1 besteht der Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 jeweils in dem Kalenderjahr 
2024 und in dem Kalenderjahr 2025 für jedes Kind längstens für 15 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte längs-
tens für 30 Arbeitstage. 2Der Anspruch nach Satz 1 besteht für Versicherte für nicht mehr als 35 Arbeitstage, für alleiner-
ziehende Versicherte für nicht mehr als 70 Arbeitstage.

(3) Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 oder Absatz 1a haben für die Dauer dieses Anspruchs ge-
gen ihren Arbeitgeber Anspruch auf  unbezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung,  soweit  nicht  aus dem gleichen 
Grund Anspruch auf bezahlte Freistellung besteht. 2Wird der Freistellungsanspruch nach Satz 1 geltend gemacht, bevor 
die Krankenkasse ihre Leistungsverpflichtung nach Absatz 1 oder Absatz 1a anerkannt hat, und sind die Voraussetzun-
gen dafür nicht erfüllt, ist der Arbeitgeber berechtigt, die gewährte Freistellung von der Arbeitsleistung auf einen späteren 
Freistellungsanspruch zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes anzurechnen. 3Der Freistel-
lungsanspruch nach Satz 1 kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden.

(4) Versicherte haben ferner Anspruch auf Krankengeld, wenn sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres er-
krankten und versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, sofern das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist und nach ärztlichem Zeugnis an einer Erkrankung leidet, 
a) die progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat,
b) bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizinische Behandlung notwendig oder von einem Eltern-

teil erwünscht ist und
c) die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt.

2Der Anspruch besteht nur für ein Elternteil. 3Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 und die §§ 47 und 47b gelten entsprechend.

(5) Anspruch auf unbezahlte Freistellung nach den Absätzen 3 und 4 haben auch Arbeitnehmer, die nicht Versicherte mit  
Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 oder Absatz 1a sind.

§ 45 geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 26.07.2002 (BGBl. I S. 2872), 
in Kraft ab 01.08.2002; geändert durch G. v. 17.07.2009 (BGBl. I S. 1990), in Kraft ab 01.08.2009; geändert durch G. v. 23.12.2014 
(BGBl. I S. 2462), in Kraft ab 01.01.2015; Abs. 2a eingefügt durch Art. 3 G. v. 23.10.2020 (BGBl. I S. 2208), in Kraft ab 29.10.2020; 
Abs. 2a aufgehoben durch Art. 4 G. v. 23.10.2020 (BGBl. I S. 2208), in Kraft ab 01.01.2021; Abs. 2a und Abs. 2b eingefügt durch 
Art. 8 G. v. 18.01.2021 (BGBl. I S. 2), in Kraft m.W.v. 05.01.2021; Abs. 2a geändert durch Art. 3 G. v. 22.04.2021 (BGBl. I S. 802), in 
Kraft m.W.v. 05.01.2021; Abs. 2a und Abs. 2b aufgehoben durch Art. 9 G. v. 18.01.2021 (BGBl. I S. 2), in Kraft ab 01.01.2022; 
Abs. 2a und Abs. 2b eingefügt durch Art. 5 G. v. 22.11.2021 (BGBl. I S. 4906), in Kraft ab 01.01.2022; Abs. 2a geändert durch Art. 2 
G. v. 18.03.2022 (BGBl. I 473), in Kraft ab 19.03.2022; Abs. 2a geändert durch Art. 2 G. v. 16.09.2022 (BGBl. I 1454), in Kraft ab 
17.09.2022; Abs. 2a und Abs. 2b aufgehoben durch Art. 6 G. v. 22.11.2021 (BGBl. I S. 4906), in Kraft ab 01.01.2023; Abs. 2a und 
Abs. 2b eingefügt durch Art. 2 G. v. 16.09.2022 (BGBl. I S. 1454), in Kraft ab 01.01.2023; Abs. 1, 2, 2a, 3, 4, 5 geändert, Abs. 1a 
eingefügt und Abs. 2b aufgehoben durch G. v. 12.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 359), in Kraft ab 01.01.2024

§ 46 Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld

1Der Anspruch auf Krankengeld entsteht
1. bei  Krankenhausbehandlung  oder  Behandlung  in  einer  Vorsorge-  oder  Rehabilitationseinrichtung  (§ 23  Abs. 4, 

§§ 24, 40 Abs. 2 und § 41) von ihrem Beginn an,
2. im Übrigen von dem Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit an.

2Der Anspruch auf Krankengeld bleibt jeweils bis zu dem Tag bestehen, an dem die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen 
derselben Krankheit ärztlich festgestellt wird, wenn diese ärztliche Feststellung spätestens am nächsten Werktag nach 
dem zuletzt bescheinigten Ende der Arbeitsunfähigkeit erfolgt; Samstage gelten insoweit nicht als Werktage. 3Für Versi-
cherte, deren Mitgliedschaft nach § 192 Absatz 1 Nummer 2 vom Bestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, 
bleibt der Anspruch auf Krankengeld auch dann bestehen, wenn die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krank-
heit nicht am nächsten Werktag im Sinne von Satz 2, aber spätestens innerhalb eines Monats nach dem zuletzt beschei-
nigten Ende der Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird. 4Für die nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versi-
cherten sowie für Versicherte, die eine Wahlerklärung nach § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 abgegeben haben, entsteht 
der Anspruch von der siebten Woche der Arbeitsunfähigkeit an. 5Der Anspruch auf Krankengeld für die in Satz 3 genann-
ten Versicherten nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz entsteht bereits vor der siebten Woche der Arbeitsunfä-
higkeit zu dem von der Satzung bestimmten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Beginn der dritten Woche der Arbeitsunfä-
higkeit, wenn der Versicherte bei seiner Krankenkasse einen Tarif nach § 53 Abs. 6 gewählt hat.

§ 46 geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 S. 1066; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 2007 
S. 3305;  ber.  BGBl. I  2008 S. 2426),  in  Kraft  ab 01.01.2009;  geändert  durch  G.  v.  17.07.2009 (BGBl. I  S. 1990),  in  Kraft  ab 
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01.08.2009; geändert durch G. v. 16.07.2015 (BGBl. I S. 1211), in Kraft ab 23.07.2015; geändert durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 
(BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019

§ 47 Höhe und Berechnung des Krankengeldes

(1) 1Das Krankengeld beträgt 70 vom Hundert des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, so-
weit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt). 2Das aus dem Arbeitsentgelt berechnete Krankengeld darf 90 
vom Hundert des bei entsprechender Anwendung des Absatzes 2 berechneten Nettoarbeitsentgelts nicht übersteigen. 

3Für die Berechnung des Nettoarbeitsentgelts nach Satz 2 ist der sich aus dem kalendertäglichen Hinzurechnungsbetrag 
nach Absatz 2 Satz 6 ergebende Anteil am Nettoarbeitsentgelt mit dem Vomhundertsatz anzusetzen, der sich aus dem 
Verhältnis des kalendertäglichen Regelentgeltbetrages nach Absatz 2 Satz 1 bis 5 zu dem sich aus diesem Regelentgelt-
betrag ergebenden Nettoarbeitsentgelt ergibt. 4Das nach Satz 1 bis 3 berechnete kalendertägliche Krankengeld darf das 
sich aus dem Arbeitsentgelt nach Absatz 2 Satz 1 bis 5 ergebende kalendertägliche Nettoarbeitsentgelt nicht überstei-
gen. 5Das Regelentgelt wird nach den Absätzen 2, 4 und 6 berechnet. 6Das Krankengeld wird für Kalendertage gezahlt. 

7Ist es für einen ganzen Kalendermonat zu zahlen, ist dieser mit dreißig Tagen anzusetzen. 8Bei der Berechnung des Re-
gelentgelts nach Satz 1 und des Nettoarbeitsentgelts nach den Sätzen 2 und 4 sind die für die jeweilige Beitragsbemes-
sung und Beitragstragung geltenden Besonderheiten des Übergangsbereichs nach § 20 Abs. 2 des Vierten Buches nicht 
zu berücksichtigen.

(2) 1Für die Berechnung des Regelentgelts ist das von dem Versicherten im letzten vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit ab-
gerechneten Entgeltabrechnungszeitraum, mindestens das während der letzten abgerechneten vier Wochen (Bemes-
sungszeitraum) erzielte und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt durch die Zahl der Stunden 
zu teilen, für die es gezahlt wurde. 2Das Ergebnis ist mit der Zahl der sich aus dem Inhalt des Arbeitsverhältnisses erge-
benden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden zu vervielfachen und durch sieben zu teilen. 3Ist das Arbeitsentgelt 
nach Monaten bemessen oder ist eine Berechnung des Regelentgelts nach den Sätzen 1 und 2 nicht möglich, gilt der 
dreißigste Teil des im letzten vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgerechneten Kalendermonat erzielten und um einmalig 
gezahltes Arbeitsentgelt verminderten Arbeitsentgelts als Regelentgelt. 4Wenn mit einer Arbeitsleistung Arbeitsentgelt er-
zielt wird, das für Zeiten einer Freistellung vor oder nach dieser Arbeitsleistung fällig wird (Wertguthaben nach § 7b des 
Vierten Buches), ist für die Berechnung des Regelentgelts das im Bemessungszeitraum der Beitragsberechnung zugrun-
deliegende und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt maßgebend; Wertguthaben, die nicht 
gemäß einer Vereinbarung über flexible Arbeitszeitregelungen verwendet werden (§ 23b Abs. 2 des Vierten Buches), 
bleiben außer Betracht. 5Bei der Anwendung des Satzes 1 gilt als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit die Arbeitszeit, 
die dem gezahlten Arbeitsentgelt entspricht.  6Für die Berechnung des Regelentgelts ist der dreihundertsechzigste Teil 
des einmalig gezahlten Arbeitsentgelts,  das in den letzten zwölf Kalendermonaten vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
nach § 23a des Vierten Buches der Beitragsberechnung zugrunde gelegen hat, dem nach Satz 1 bis 5 berechneten Ar-
beitsentgelt hinzuzurechnen.

(3) Die Satzung kann bei nicht kontinuierlicher Arbeitsverrichtung und -vergütung abweichende Bestimmungen zur Zah-
lung und Berechnung des Krankengeldes vorsehen, die sicherstellen, daß das Krankengeld seine Entgeltersatzfunktion 
erfüllt.

(4) 1Für Seeleute gelten als Regelentgelt die beitragspflichtigen Einnahmen nach § 233 Abs. 1. 2Für Versicherte, die nicht 
Arbeitnehmer sind, gilt als Regelentgelt der kalendertägliche Betrag, der zuletzt vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit für die 
Beitragsbemessung aus Arbeitseinkommen maßgebend war.  3Für nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versi-
cherte ist das Regelentgelt aus dem Arbeitseinkommen zu berechnen, das der Beitragsbemessung für die letzten zwölf  
Kalendermonate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit zugrunde gelegen hat; dabei ist für den Kalendertag der dreihundert-
sechzigste Teil dieses Betrages anzusetzen. 4Die Zahl dreihundertsechzig ist um die Zahl der Kalendertage zu vermin-
dern, in denen eine Versicherungspflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz nicht bestand oder für die nach 
§ 234 Absatz 1 Satz 2 Arbeitseinkommen nicht zugrunde zu legen ist. 5Die Beträge nach § 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 
bleiben außer Betracht.

(5) (weggefallen)

(6) Das Regelentgelt wird bis zur Höhe des Betrages der kalendertäglichen Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt.

§ 47 geändert durch G. v. 06.04.1998 (BGBl. I S. 688), m.W.v. 01.01.1998; geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2534), in 
Kraft ab 01.01.2000; Abs. 4 geändert durch Art. 6 G. v. 20.12.2022 (BGBl. I S. 2759), in Kraft ab 01.01.2023

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Mai 2000 – 1 BvL 1/98, 1 BvL 4/98, 1 BvL 15/99 (BGBl. I S. 1082) (Aus-
zug):
§ 47 Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, verkündet als Artikel 1 § 47 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes zur Struk-
turreform im Gesundheitswesen vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477), ist mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes unverein-
bar, soweit danach einmalig gezahltes Arbeitsentgelt zu Sozialversicherungsbeiträgen herangezogen wird, ohne dass es bei der 
Berechnung sämtlicher beitragsfinanzierter Lohnersatzleistungen berücksichtigt wird.
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§ 47 geändert durch G. v. 21.12.2000 (BGBl. I S. 1971), m.W.v. 22.06.2000; geändert durch G. v. 16.12.1997 (BGBl. I S. 2998; ber. 
BGBl. I 1998 S. 3843; ber. BGBl. I 2000 S. 1827), in Kraft ab 01.01.2001; geändert durch G. v. 21.03.2001 (BGBl. I S. 403), m.W.v. 
01.01.2001; geändert durch G. v. 21.03.2001 (BGBl. I S. 403), in Kraft ab 27.03.2001; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I 
S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.12.2002 (BGBl. I S. 4621), in Kraft ab 01.04.2003; geändert durch G. v. 
21.03.2005 (BGBl. I S. 818), in Kraft ab 30.03.2005; geändert durch G. v. 21.12.2008 (BGBl. I S. 2940), in Kraft ab 01.01.2009; 
Abs. 1 geändert durch Art. 6 Abs. 2 Nr. 1 G. v. 28.11.2018 (BGBl. I S. 2016), in Kraft ab 01.07.2019

§ 47a Beitragszahlungen der Krankenkassen an berufsständische Versorgungseinrichtungen

(1) 1Für Bezieher von Krankengeld, die wegen einer Pflichtmitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrich-
tung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, zahlen die Krankenkassen auf An-
trag des Mitglieds diejenigen Beiträge an die zuständige berufsständische Versorgungseinrichtung, wie sie bei Eintritt  
von Versicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nummer 3 des Sechsten Buches an die gesetzliche Rentenversicherung zu 
entrichten wären.  2Die von der Krankenkasse zu zahlenden Beiträge sind auf die Höhe der Beiträge begrenzt, die die 
Krankenkasse ohne die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für die Dauer 
des Leistungsbezugs zu tragen hätte; sie dürfen die Hälfte der in der Zeit des Leistungsbezugs vom Mitglied an die be-
rufsständische Versorgungseinrichtung zu zahlenden Beiträge nicht übersteigen.

(2)  1Die Krankenkassen haben der zuständigen berufsständischen Versorgungseinrichtung den Beginn und das Ende 
der Beitragszahlung sowie die Höhe der der Beitragsberechnung zugrunde liegenden beitragspflichtigen Einnahmen und 
den zu zahlenden Beitrag für das Mitglied zu übermitteln; ab dem 1. Januar 2017 erfolgt die Übermittlung durch elektro-
nischen Nachweis. 2Das Nähere zum Verfahren, zu notwendigen weiteren Angaben und den Datensatz regeln der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen und die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen bis zum 
31. Juli 2016 in gemeinsamen Grundsätzen, die vom Bundesministerium für Gesundheit zu genehmigen sind.

§ 47a eingefügt durch G. v. 16.07.2015 (BGBl. I S. 1211), in Kraft ab 01.01.2016

§ 47b Höhe und Berechnung des Krankengeldes bei Beziehern von Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Kurzarbeiter-
geld oder Qualifizierungsgeld

(1) Das Krankengeld für Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird in Höhe des Betrages des Arbeitslosengeldes oder des 
Unterhaltsgeldes gewährt, den der Versicherte zuletzt bezogen hat.

(2) 1Ändern sich während des Bezuges von Krankengeld die für den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld 
maßgeblichen Verhältnisse des Versicherten, so ist auf Antrag des Versicherten als Krankengeld derjenige Betrag zu ge-
währen, den der Versicherte als Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld erhalten würde, wenn er nicht erkrankt wäre. ^Än-
derungen, die zu einer Erhöhung des Krankengeldes um weniger als zehn vom Hundert führen würden, werden nicht be-
rücksichtigt.

(3) Für Versicherte, die während des Bezuges von Kurzarbeitergeld oder Qualifizierungsgeld arbeitsunfähig erkranken, 
wird das Krankengeld nach dem regelmäßigen Arbeitsentgelt, das zuletzt vor Eintritt des Arbeitsausfalls erzielt wurde 
(Regelentgelt), berechnet.

(4) 1Für Versicherte, die arbeitsunfähig erkranken, bevor in ihrem Betrieb die Voraussetzungen für den Bezug von Kurz-
arbeitergeld nach dem Dritten Buch erfüllt sind, wird, solange Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krank-
heitsfalle besteht, neben dem Arbeitsentgelt als Krankengeld der Betrag des Kurzarbeitergeldes gewährt, den der Versi-
cherte erhielte, wenn er nicht arbeitsunfähig wäre.  2Der Arbeitgeber hat das Krankengeld kostenlos zu errechnen und 
auszuzahlen. 3Der Arbeitnehmer hat die erforderlichen Angaben zu machen.

(5) Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung ist von dem 
Arbeitsentgelt auszugehen, das bei der Bemessung der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung zugrunde gelegt 
wurde.

(6) 1 In den Fällen des § 232a Abs. 3 wird das Krankengeld abweichend von Absatz 3 nach dem Arbeitsentgelt unter Hin-
zurechnung des Winterausfallgeldes berechnet. 2Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.

§ 47b geändert durch G. v. 23.12.2002 (BGBl. I S. 4621), in Kraft ab 01.01.2003; geändert durch G. v. 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954; 
ber. BGBl. I 2004 S. 2014), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G. v. 21.03.2005 (BGBl. I S. 818), m.W.v. 01.01.2005; geändert 
durch G. v. 24.04.2006 (BGBl. I S. 926), in Kraft ab 01.01.2007; Abs. 1 Satz 2 aufgehoben durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I 
S. 646), in Kraft ab 11.05.2019; Überschrift neu gefasst, Abs. 3 geändert durch Art. 10 G. v. 17.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 191), in 
Kraft ab 01.04.2024

§ 48 Dauer des Krankengeldes

(1)  1Versicherte erhalten Krankengeld ohne zeitliche Begrenzung, für den Fall der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben 
Krankheit jedoch für längstens achtundsiebzig Wochen innerhalb von je drei Jahren, gerechnet vom Tage des Beginns 
der Arbeitsunfähigkeit an.  2Tritt während der Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krankheit hinzu, wird die Leistungsdauer 
nicht verlängert.
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(2) Für Versicherte, die im letzten Dreijahreszeitraum wegen derselben Krankheit für achtundsiebzig Wochen Kranken-
geld bezogen haben, besteht nach Beginn eines neuen Dreijahreszeitraums ein neuer Anspruch auf Krankengeld wegen 
derselben Krankheit, wenn sie bei Eintritt der erneuten Arbeitsunfähigkeit mit Anspruch auf Krankengeld versichert sind 
und in der Zwischenzeit mindestens sechs Monate
1. nicht wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig waren und
2. erwerbstätig waren oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung standen.

(3) 1 Bei der Feststellung der Leistungsdauer des Krankengeldes werden Zeiten, in denen der Anspruch auf Krankengeld 
ruht oder für die das Krankengeld versagt wird, wie Zeiten des Bezugs von Krankengeld berücksichtigt. 2Zeiten, für die 
kein Anspruch auf Krankengeld besteht, bleiben unberücksichtigt. 3Satz 2 gilt nicht für Zeiten des Bezuges von Verletz-
tengeld nach dem Siebten Buch.

§ 48 Abs. 3 geändert durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019

§ 49 Ruhen des Krankengeldes

(1) Der Anspruch auf Krankengeld ruht,
1. soweit und solange Versicherte beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erhalten; dies gilt nicht für 

einmalig gezahltes Arbeitsentgelt,
2. solange Versicherte Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in Anspruch nehmen; dies gilt nicht, 

wenn die Arbeitsunfähigkeit vor Beginn der Elternzeit eingetreten ist oder das Krankengeld aus dem Arbeitsentgelt 
zu berechnen ist, das aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung während der Elternzeit erzielt worden ist,

3. soweit und solange Versicherte Versorgungskrankengeld, Krankengeld der Sozialen Entschädigung,  Krankengeld 
der Soldatenentschädigung Übergangsgeld, Unterhaltsgeld, Kurzarbeitergeld oder Qualifizierungsgeld beziehen,

3a. soweit er auf der Erkrankung eines Kindes beruht, das für die Versicherte oder den Versicherten Anspruch auf Ver-
sorgungskrankengeld oder Krankengeld der Sozialen Entschädigung Krankengeld der Soldatenentschädigung hat.

3b. solange Versicherte Mutterschaftsgeld oder Arbeitslosengeld beziehen oder der Anspruch wegen einer Sperrzeit 
nach dem Dritten Buch ruht,

4. soweit und solange Versicherte Entgeltersatzleistungen, die ihrer Art nach den in Nummer 3 genannten Leistungen 
vergleichbar sind, von einem Träger der Sozialversicherung oder einer staatlichen Stelle im Ausland erhalten,

5. solange die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet wird; dies gilt nicht, wenn die Meldung innerhalb ei-
ner Woche nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten im elektronischen 
Verfahren nach § 295 Absatz 1 Satz 10 erfolgt,

6. soweit und solange für Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung (§ 7 Abs. 1a des Vierten Buches) eine Ar-
beitsleistung nicht geschuldet wird,

7. während der ersten sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit für Versicherte, die eine Wahlerklärung nach § 44 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 abgegeben haben,

8. solange bis die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit nach § 46 Satz 3 ärztlich festgestellt wurde.

(2) (weggefallen)

(3) Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen gesenkte Entgelt- oder Entgeltersatzleistungen dürfen bei der Anwendung des 
Absatzes 1 nicht aufgestockt werden.

(4) (weggefallen)

§ 49 geändert durch G. v. 06.04.1998 (BGBl. I S. 688), m.W.v. 01.01.1998; geändert durch G. v. 21.07.1999 (BGBl. I S. 1648), in 
Kraft ab 01.08.1999; geändert durch G. v. 30.11.2000 (BGBl. I S. 1638), in Kraft ab 02.01.2001; geändert durch G. v. 19.06.2001 
(BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954; ber. BGBl. I 2004 S. 2014), in Kraft ab 
01.01.2005; geändert durch G. v. 21.03.2005 (BGBl. I S. 818), m.W.v. 01.01.2005; geändert durch G.. 21.03.2005 (BGBl. I S. 818), 
in Kraft ab 30.03.2005; geändert durch G. v. 24.04.2006 (BGBl. I S. 926), in Kraft ab 01.01.2007; geändert durch G. v. 05.12.2006 
(BGBl. I S. 2748), in Kraft ab 01.01.2007; geändert durch G. v. 17.07.2009 (BGBl. I S. 1990), in Kraft ab 01.08.2009; geändert 
durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983), in Kraft ab 01.01.2012; Abs. 4 aufgehoben durch G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in 
Kraft ab 01.01.2018; Abs. 1 geändert durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019; Abs. 1 geändert durch 
Art. 2 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 01.01.2021; Abs. 1 geändert durch Art. 1 G. v. 03.06.2021 (BGBl. I S. 1309), in 
Kraft ab 09.06.2021; Abs. 1 geändert durch Art. 32 G. v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2652), in Kraft ab 01.01.2024; Abs. 1 geändert 
durch Art. 10 G. v.  17.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 191), in Kraft  ab 01.04.2024; Abs. 1 geändert  durch Art. 38 G. v.  20.08.2021 
(BGBl. I S. 3932), in Kraft ab 01.01.2025

§ 50 Ausschluß und Kürzung des Krankengeldes

(1) 1Für Versicherte, die
1. Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung,
2. Ruhegehalt, das nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen gezahlt wird,
3. Vorruhestandsgeld nach § 5 Abs. 3,
4. Leistungen, die ihrer Art nach den in den Nummern 1 und 2 genannten Leistungen vergleichbar sind, wenn sie von 
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einem Träger der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer staatlichen Stelle im Ausland gezahlt werden,
5. Leistungen, die ihrer Art nach den in den Nummern 1 und 2 genannten Leistungen vergleichbar sind, wenn sie nach 

den ausschließlich für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet geltenden Bestimmungen gezahlt 
werden,

beziehen, endet ein Anspruch auf Krankengeld vom Beginn dieser Leistungen an; nach Beginn dieser Leistungen ent-
steht ein neuer Krankengeldanspruch nicht. 2Ist über den Beginn der in Satz 1 genannten Leistungen hinaus Kranken-
geld gezahlt worden und übersteigt dieses den Betrag der Leistungen, kann die Krankenkasse den überschießenden Be-
trag vom Versicherten nicht zurückfordern. 3In den Fällen der Nummer 4 gilt das überzahlte Krankengeld bis zur Höhe 
der dort genannten Leistungen als Vorschuß des Trägers oder der Stelle; es ist zurückzuzahlen. 4Wird eine der in Satz 1 
genannten Leistungen nicht mehr gezahlt, entsteht ein Anspruch auf Krankengeld, wenn das Mitglied bei Eintritt einer er-
neuten Arbeitsunfähigkeit mit Anspruch auf Krankengeld versichert ist.

(2) Das Krankengeld wird um den Zahlbetrag
1. der Altersrente, der Rente wegen Erwerbsunfähigkeit oder der Landabgaberente aus der Alterssicherung der Land-

wirte,
2. der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung oder der Teilrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversi-

cherung,
3. der Knappschaftsausgleichsleistung oder der Rente für Bergleute oder
4. einer vergleichbaren Leistung, die von einem Träger oder einer staatlichen Stelle im Ausland gezahlt wird,
5. von Leistungen, die ihrer Art nach den in den Nummern 1 bis 3 genannten Leistungen vergleichbar sind, wenn sie 

nach den ausschließlich für das in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiets geltenden Bestim-
mungen gezahlt werden,

gekürzt, wenn die Leistung von einem Zeitpunkt nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder der stationären Behand-
lung an zuerkannt wird.

§ 50 geändert durch G. v. 20.12.2000 (BGBl. I S. 1827), in Kraft ab 01.01.2001; Abs. 1 und 2 geändert durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 
(BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019

§ 51 Wegfall des Krankengeldes, Antrag auf Leistungen zur Teilhabe

(1)  1Versicherten, deren Erwerbsfähigkeit nach ärztlichem Gutachten erheblich gefährdet oder gemindert ist, kann die 
Krankenkasse eine Frist von zehn Wochen setzen, innerhalb der sie einen Antrag auf Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben zu stellen haben. 2Haben diese Versicherten ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Ausland, kann ihnen die Krankenkasse eine Frist von zehn Wochen setzen, innerhalb der sie entwe-
der einen Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben bei einem Leistungs-
träger mit Sitz im Inland oder einen Antrag auf Rente wegen voller Erwerbsminderung bei einem Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit Sitz im Inland zu stellen haben.

(2) Erfüllen Versicherte die Voraussetzungen für den Bezug der Regelaltersrente der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder der Alterssicherung der Landwirte mit Erreichen der Regelaltersgrenze, kann ihnen die Krankenkasse eine Frist von 
zehn Wochen setzen, innerhalb der sie den Antrag auf diese Leistung zu stellen haben.

(3) 1Stellen Versicherte innerhalb der Frist den Antrag nicht, entfällt der Anspruch auf Krankengeld mit Ablauf der Frist. 

2Wird der Antrag später gestellt, lebt der Anspruch auf Krankengeld mit dem Tag der Antragstellung wieder auf.

§ 51 geändert durch G. v. 20.12.2000 (BGBl. I S. 1827), in Kraft ab 01.01.2001; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in  Kraft  ab  01.07.2001;  Abs. 1a  eingefügt  und  Abs. 3  geändert  durch  Art. 1  G.  v.  06.05.2019  (BGBl. I  S. 646),  in  Kraft  ab 
11.05.2019; Abs. 2 neu gefasst durch Art. 5 G. v. 12.06.2020 (BGBl. I S. 1248), in Kraft ab 01.07.2020; Abs. 1a aufgehoben, Abs. 3 
geändert durch Art. 6 G. v. 20.12.2022 (BGBl. I S. 2759), in Kraft ab 01.01.2023

Sechstes Kapitel 
Organisation der Krankenkassen

Zweiter Abschnitt 
Wahlrechte der Mitglieder

§ 173 Allgemeine Wahlrechte

(1) Versicherungspflichtige (§ 5) und Versicherungsberechtigte (§ 9) sind Mitglied der von ihnen gewählten Krankenkas-
se, soweit in den nachfolgenden Vorschriften, im Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte oder im 
Künstlersozialversicherungsgesetz nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Versicherungspflichtige und Versicherungsberechtigte können wählen
1. die Ortskrankenkasse des Beschäftigungs- oder Wohnorts,
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2. jede Ersatzkasse,
3. die Betriebskrankenkasse, wenn sie in dem Betrieb beschäftigt sind, für den die Betriebskrankenkasse besteht,
4. jede Betriebs- oder Innungskrankenkasse des Beschäftigungs- oder Wohnorts, deren Satzung eine Regelung nach 

§ 144 Absatz 2 Satz 1 oder § 145 Absatz 2 enthält,
4a. die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See,
5. die Krankenkasse, bei der vor Beginn der Versicherungspflicht oder Versicherungsberechtigung zuletzt eine Mit-

gliedschaft oder eine Versicherung nach § 10 bestanden hat,
6. die Krankenkasse, bei der der Ehegatte oder der Lebenspartner versichert ist.

(2a) § 2 Abs. 1 der Verordnung über den weiteren Ausbau der knappschaftlichen Versicherung in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 822-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 22 Nr. 1 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1532) geändert worden ist, gilt nicht für Personen, die nach dem 31. März 
2007 Versicherte der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See werden.

(3) Studenten können zusätzlich die Ortskrankenkasse an dem Ort wählen, in dem die Hochschule ihren Sitz hat.

(4) Nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 versicherungspflichtige Jugendliche, Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben, behinderte Menschen und nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 und 12 oder nach § 9 versicherte Rentner sowie nach § 9 Abs. 1 
Nr. 4 versicherte behinderte Menschen können zusätzlich die Krankenkasse wählen, bei der ein Elternteil versichert ist.

(5) Versicherte Rentner können zusätzlich die Betriebs- oder Innungskrankenkasse wählen, wenn sie in dem Betrieb be-
schäftigt gewesen sind, für den die Betriebs- oder Innungskrankenkasse besteht.

(6) Für nach § 10 Versicherte gilt die Wahlentscheidung des Mitglieds.

(7)  War  an einer  Vereinigung nach § 155 eine  Betriebskrankenkasse ohne Satzungsregelung nach § 144 Absatz 2 
Satz 1 beteiligt und handelt es sich bei der aus der Vereinigung hervorgegangenen Krankenkasse um eine Innungskran-
kenkasse, ist die neue Krankenkasse auch für die Versicherungspflichtigen und Versicherungsberechtigten wählbar, die 
ein Wahlrecht zu der Betriebskrankenkasse gehabt hätten, wenn deren Satzung vor der Vereinigung eine Regelung nach 
§ 144 Absatz 2 Satz 1 enthalten hätte.

§ 173 geändert durch G. v. 24.03.1997 (BGBl. I S. 594), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), 
in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190; ber. BGBl. I 2004 S. 452; ber. BGBl. I 2004 S. 2014; ber. 
BGBl. I 2004 S. 3445), m.W.v. 26.09.2003; geändert durch G. v. 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190; ber. BGBl. I 2004 S. 452; ber. BGBl. I 
2004 S. 2014; ber. BGBl. I 2004 S. 3445), in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 
S. 1066;  ber.  BGBl. I  S. 3024;  ber.  BGBl. I  S. 3305;  ber.  BGBl. I  2008 S. 2426),  in Kraft  ab 01.04.2007; geändert  durch G. v. 
22.12.2011 (BGBl. I S. 2983), in Kraft ab 01.01.2012; Abs. 2 und Abs. 3 geändert, Abs. 7 neu gefasst durch Art. 5 G. v. 22.03.2020 
(BGBl. I S. 604), in Kraft ab 01.04.2020

§ 174 Besondere Wahlrechte

(1) Für Versicherungspflichtige und Versicherungsberechtigte, die bei einer Betriebskrankenkasse beschäftigt sind oder 
vor dem Rentenbezug beschäftigt waren, gilt § 173 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 entsprechend.

(2) Versicherungspflichtige und Versicherungsberechtigte, die bei einem Verband der Betriebskrankenkassen beschäftigt 
sind oder vor dem Rentenbezug beschäftigt waren, können eine Betriebskrankenkasse am Wohn- oder Beschäftigungs-
ort wählen.

(3) Abweichend von § 173 werden Versicherungspflichtige nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Mitglied der Krankenkasse oder des 
Rechtsnachfolgers der Krankenkasse, bei der sie zuletzt versichert waren, andernfalls werden sie Mitglied der von ihnen 
nach § 173 Abs. 1 gewählten Krankenkasse; § 173 gilt.

§ 174 geändert durch G. v. 09.12.2004 (BGBl. I S. 3242), in Kraft ab 01.10.2005; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; 
ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007; geändert durch 
G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in 
Kraft ab 28.12.2007; geändert durch G. v. 19.12.2007 (BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305), in Kraft ab 28.12.2007; Abs. 1 und 
Abs. 2 geändert durch Art. 5 G. v. 22.03.2020 (BGBl. I S. 604), in Kraft ab 01.04.2020

§ 175 Ausübung des Wahlrechts

(1) 1Die Ausübung des Wahlrechts ist gegenüber der gewählten Krankenkasse zu erklären. 2Diese darf die Mitgliedschaft 
nicht ablehnen oder die Erklärung nach Satz 1 durch falsche oder unvollständige Beratung verhindern oder erschweren. 

3Das Wahlrecht kann nach Vollendung des 15. Lebensjahres ausgeübt werden.

(2) 1Hat vor der Ausübung des Wahlrechts zuletzt eine Mitgliedschaft bei einer anderen Krankenkasse bestanden, infor-
miert die gewählte Krankenkasse die bisherige Krankenkasse im elektronischen Meldeverfahren unverzüglich über die 
Wahlentscheidung des Mitgliedes. 2Die bisherige Krankenkasse bestätigt der gewählten Krankenkasse im elektronischen 
Meldeverfahren unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Meldung, das Ende der 
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Mitgliedschaft; ist der Zeitraum nach Absatz 4 Satz 1 oder § 53 Absatz 8 Satz 1 noch nicht abgelaufen, ist als Zeitpunkt 
der Beendigung der Mitgliedschaft das Datum des Ablaufs des Zeitraums anzugeben.

(2a) 1Liegen der Aufsichtsbehörde Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Krankenkasse entgegen Absatz 1 Satz 2 eine Mit-
gliedschaft rechtswidrig abgelehnt hat oder die Abgabe der Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 verhindert oder erschwert, 
hat  sie  diesen Anhaltspunkten unverzüglich nachzugehen und die  Krankenkasse zur  Behebung einer  festgestellten 
Rechtsverletzung und zur Unterlassung künftiger Rechtsverletzungen zu verpflichten. 2Das gilt auch, wenn die bisherige 
Krankenkasse einen Krankenkassenwechsel behindert oder die Meldung nach Absatz 2 Satz 1 nicht fristgerecht beant-
wortet.  3Als rechtswidrig ist insbesondere eine Beratung durch die angegangene Krankenkasse anzusehen, die dazu 
führt, dass von der Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 ganz abgesehen wird oder diese nur unter erschwerten Bedingungen 
abgegeben werden kann.  4Die Verpflichtung der Krankenkasse nach den Sätzen 1 und 2 ist mit der Androhung eines 
Zwangsgeldes von bis zu 50 000 Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verbinden. 5Rechtsbehelfe gegen Maßnah-
men der Aufsichtsbehörde nach den Sätzen 1,2 und 4 haben keine aufschiebende Wirkung. Vorstandsmitglieder, die vor-
sätzlich oder fahrlässig nicht verhindern, dass die Krankenkasse entgegen Absatz 1 Satz 2 eine Mitgliedschaft rechtswid-
rig ablehnt oder die Abgabe der Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 verhindert oder erschwert, sind der Krankenkasse zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. 7Die zuständige Aufsichtsbehörde hat nach 
Anhörung des Vorstandsmitglieds den Verwaltungsrat zu veranlassen, das Vorstandsmitglied in Anspruch zu nehmen, 
falls der Verwaltungsrat das Regressverfahren nicht bereits von sich aus eingeleitet hat.

(3) Versicherungspflichtige haben der zur Meldung verpflichteten Stelle unverzüglich Angaben über die gewählte Kran-
kenkasse zu machen. 2Hat der Versicherungspflichtige der zur Meldung verpflichteten Stelle nicht spätestens zwei Wo-
chen nach Eintritt der Versicherungspflicht Angaben über die gewählte Krankenkasse gemacht, hat die zur Meldung ver-
pflichtete Stelle den Versicherungspflichtigen ab Eintritt der Versicherungspflicht bei der Krankenkasse anzumelden, bei 
der zuletzt eine Versicherung bestand; bestand vor Eintritt der Versicherungspflicht keine Versicherung, hat die zur Mel-
dung verpflichtete Stelle den Versicherungspflichtigen bei einer nach § 173 wählbaren Krankenkasse anzumelden und 
den Versicherungspflichtigen unverzüglich über die gewählte Krankenkasse in Textform zu unterrichten. 3Nach Eingang 
der Anmeldung hat die Krankenkasse der zur Meldung verpflichteten Stelle im elektronischen Meldeverfahren das Beste-
hen oder Nichtbestehen der Mitgliedschaft zurückzumelden.  4Für die Fälle, in denen der Versicherungspflichtige keine 
Angaben über die gewählte Krankenkasse macht und keine Meldung nach Satz 2 erfolgt, legt der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen Regeln über die Zuständigkeit fest.

(3a) 1Bei Schließung oder Insolvenz einer Krankenkasse haben Versicherungspflichtige spätestens innerhalb von sechs 
Wochen nach Zustellung des Schließungsbescheids oder der Stellung des Insolvenzantrags (§ 160 Absatz 3 Satz 1) der 
zur Meldung verpflichteten Stelle Angaben über die gewählte Krankenkasse zu machen.  2Werden die Angaben nach 
Satz 1 über die gewählte Krankenkasse nicht oder nicht rechtzeitig gemacht, gilt Absatz 3 Satz 2 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Anmeldung durch die zur Meldung verpflichtete Stelle innerhalb von weiteren zwei Wochen mit Wir -
kung zu dem Zeitpunkt zu erfolgen hat, an dem die Schließung wirksam wird. 3Bei Stellung eines Insolvenzantrags er-
folgt die Meldung zum ersten Tag des laufenden Monats, spätestens zu dem Zeitpunkt, an dem das Insolvenzverfahren 
eröffnet oder der Antrag mangels Masse abgewiesen wird.  4Wird die Krankenkasse nicht geschlossen, bleibt die Mit-
gliedschaft bei dieser Krankenkasse bestehen. 5Die gewählten Krankenkassen haben die geschlossene oder insolvente 
Krankenkasse im elektronischen Meldeverfahren unverzüglich über die Wahlentscheidung des Mitglieds zu informieren. 

6Mitglieder, bei denen keine zur Meldung verpflichtete Stelle besteht, haben der geschlossenen Krankenkasse innerhalb 
von drei Monaten nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt über die gewählte Krankenkasse zu informieren.

(4)  1Versicherungspflichtige und Versicherungsberechtigte sind an die von ihnen gewählte Krankenkasse mindestens 
zwölf Monate gebunden.  2Satz 1 gilt nicht bei Ende der Mitgliedschaft kraft Gesetzes.  3Zum oder nach Ablauf des in 
Satz 1 festgelegten Zeitraums ist eine Kündigung der Mitgliedschaft zum Ablauf des übernächsten Kalendermonats mög-
lich, gerechnet von dem Monat, in dem das Mitglied die Kündigung erklärt. 4Bei einem Wechsel in eine andere Kranken-
kasse ersetzt die Meldung der neuen Krankenkasse über die Ausübung des Wahlrechts nach Absatz 2 Satz 1 die Kündi-
gungserklärung des Mitglieds; die Kündigung gilt mit Zugang der Meldung der neuen Krankenkasse über die Ausübung 
des Wahlrechts nach Absatz 2 Satz 1 bei der bisherigen Krankenkasse als im Zeitpunkt des Zugangs der Wahlerklärung 
nach Absatz 1 Satz 1 bei der neuen Krankenkasse erklärt.  5Erfolgt die Kündigung, weil keine Mitgliedschaft bei einer 
Krankenkasse begründet werden soll, hat die Krankenkasse dem Mitglied unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang der Kündigungserklärung eine Kündigungsbestätigung auszustellen; die Kündigung wird 
wirksam, wenn das Mitglied innerhalb der Kündigungsfrist das Bestehen einer anderweitigen Absicherung im Krankheits-
fall nachweist.  6Erhebt die Krankenkasse nach § 242 Absatz 1 erstmals einen Zusatzbeitrag oder erhöht sie ihren Zu-
satzbeitragssatz, kann die Kündigung der Mitgliedschaft abweichend von Satz 1 bis zum Ablauf des Monats erklärt wer-
den, für den der Zusatzbeitrag erstmals erhoben wird oder für den der Zusatzbeitragssatz erhöht wird; Satz 4 gilt ent-
sprechend. 7Die Krankenkasse hat spätestens einen Monat vor dem in Satz 6 genannten Zeitpunkt ihre Mitglieder in ei-
nem gesonderten Schreiben auf das Kündigungsrecht nach Satz 6 und dessen Ausübung, auf die Höhe des durch-
schnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a sowie auf die Übersicht des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
zu den Zusatzbeitragssätzen der Krankenkassen nach § 242 Absatz 5 hinzuweisen; überschreitet der neu erhobene Zu-
satzbeitrag oder der erhöhte Zusatzbeitragssatz den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz, so sind die Mitglieder auf die 
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Möglichkeit hinzuweisen, in eine günstigere Krankenkasse zu wechseln. 8Kommt die Krankenkasse ihrer Hinweispflicht 
nach Satz 7 gegenüber einem Mitglied verspätet nach, gilt eine erfolgte Kündigung als in dem Monat erklärt, für den der 
Zusatzbeitrag erstmalig erhoben wird oder für den der Zusatzbeitragssatz erhöht wird; hiervon ausgenommen sind Kün-
digungen, die bis zu dem in Satz 6 genannten Zeitpunkt ausgeübt worden sind. gSatz 1 gilt nicht, wenn die Kündigung 
eines Versicherungsberechtigten erfolgt, weil die Voraussetzungen einer Versicherung nach § 10 erfüllt sind oder wenn 
die Kündigung erfolgt, weil keine Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse begründet werden soll.  10Die Krankenkassen 
können in ihren Satzungen vorsehen, dass die Frist nach Satz 1 nicht gilt, wenn eine Mitgliedschaft bei einer anderen 
Krankenkasse der gleichen Kassenart begründet werden soll.

(4a) 1Die Hinweispflicht der Krankenkassen nach § 175 Absatz 4 Satz 7 besteht nicht für eine Erhöhung des Zusatzbei-
tragssatzes, die im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 wirksam wird. 2Die Krankenkassen haben statt-
dessen spätestens einen Monat vor dem in Absatz 4 Satz 6 genannten Zeitpunkt ihre Mitglieder auf andere geeignete 
Weise auf das Kündigungsrecht nach Absatz 4 Satz 6 und dessen Ausübung, auf die Höhe des durchschnittlichen Zu-
satzbeitragssatzes nach § 242a, die Möglichkeit, in eine günstigere Krankenkasse zu wechseln sowie auf die Übersicht 
des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen zu den Zusatzbeitragssätzen der Krankenkassen nach § 242 Absatz 5 
hinzuweisen. 3Absatz 4 Satz 8 gilt entsprechend.

(5) Absatz 4 gilt nicht für Versicherungspflichtige, die durch die Errichtung oder Ausdehnung einer Betriebs- oder In-
nungskrankenkasse oder durch betriebliche Veränderungen Mitglieder einer Betriebs- oder Innungskrankenkasse wer-
den können, wenn sie die Wahl innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Errichtung, Ausdehnung oder be-
trieblichen Veränderung ausüben; Absatz 2 gilt entsprechend.

(6) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt für die Meldungen und Informationspflichten nach dieser Vorschrift 
einheitliche Verfahren und Vordrucke fest und bestimmt die Inhalte für das elektronische Meldeverfahren zwischen den 
Krankenkassen nach den Absätzen 2, 3a, 4 und 5 sowie für das elektronische Meldeverfahren zwischen den Kranken-
kassen und den zur Meldung verpflichteten Stellen nach Absatz 3.

§ 175 geändert durch G. v. 19.12.1998 (BGBl. I S. 3853), in Kraft ab 01.01.1999; geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; 
ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. v. 27.07.2001 (BGBl. I S. 1946), in Kraft ab 01.01.2002; geän-
dert durch G. v. 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190; ber. BGBl. I 2004 S. 452; ber. BGBl. I 2004 S. 2014; ber. BGBl. I 2004 S. 3445), in 
Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I 
S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), m.W.v. 02.02.2007; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. 
BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I 
S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.07.2008; geän-
dert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 
S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983), in Kraft ab 01.01.2012; geändert durch G. v. 
21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 01.01.2015; Abs. 3a geändert durch Art. 5 G. v. 22.03.2020 (BGBl. I S. 604), in Kraft ab 
01.04.2020; Abs. 2 neu gefasst, Abs. 2a, Abs. 3a, Abs. 4, Abs. 5 und Abs. 6 geändert durch Art. 1 Nr. 10b G. v. 14.12.2019 (BGBl. I 
S. 2789), in Kraft ab 01.01.2021; Abs. 2, Abs. 2a, Abs. 3a, Abs. 4, Abs. 5 und Abs. 6 geändert, Abs. 3 neu gefasst durch Art. 5 Nr. 7 
G. v. 12.06.2020 (BGBl. I S. 1248), in Kraft ab 01.01.2021; Abs. 4a eingefügt durch Art. 1 G. v. 7.11.2022 (BGBl. I S. 1990), in Kraft 
ab 12.11.2022; Abs. 4 geändert durch Art. 6 Nr. 6 G. v. 20.12.2022 (BGBl. I S. 2759), in Kraft ab 01.07.2023

§ 176 Bestandschutzregelung für Solidargemeinschaften

(1) Die Mitgliedschaft in einer Solidargemeinschaft gilt nur dann als anderweitige Absicherung im Krankheitsfall im Sinne 
des § 5 Absatz 1 Nummer 13 und als ein mit dem Anspruch auf freie Heilfürsorge oder einer Beihilfeberechtigung ver-
gleichbarer Anspruch im Sinne des § 193 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 des Versicherungsvertragsgesetzes, wenn die Soli-
dargemeinschaft am 20. Januar 2021 bereits bestanden hat und seit ihrer Gründung ununterbrochen fortgeführt wurde, 
sie beides dem Bundesministerium für Gesundheit nachweist und auf ihren alle fünf Jahre zu stellenden Antrag hin das 
Bundesministerium für Gesundheit jeweils das Vorliegen eines testierten Gutachtens über die dauerhafte Leistungsfähig-
keit gemäß Absatz 3 bestätigt.

(2) 1Die in Absatz 1 genannten Solidargemeinschaften sind ihren Mitgliedern zur Gewährung von Leistungen verpflichtet, 
die der Art, dem Umfang und der Höhe nach den Leistungen dieses Buches entsprechen. 2Hiervon kann durch Satzung 
der Solidargemeinschaft nicht zum Nachteil ihrer Mitglieder abgewichen werden. 3Die Kündigung der Mitgliedschaft in ei-
ner solchen Solidargemeinschaft wird nur wirksam, wenn das Mitglied das Bestehen einer anderweitigen Absicherung im 
Krankheitsfall nachweist.

(3)  1Um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit nachzuweisen, hat eine Solidargemeinschaft alle fünf Jahre ein versiche-
rungsmathematisches Gutachten beim Bundesministerium für Gesundheit einzureichen. 2Das Gutachten ist von einem 
unabhängigen und geeigneten Gutachter zu prüfen und zu testieren. Voraussetzung für die Erteilung des Testats ist ins-
besondere, dass
1. die Beiträge der Solidargemeinschaft auf versicherungsmathematischer Grundlage unter Zugrundelegung der Wahr-

scheinlichkeitstafeln der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und anderer einschlägiger statistischer Da-
ten berechnet sind, insbesondere unter Berücksichtigung der maßgeblichen Annahmen zur Invaliditäts- und Krank-
heitsgefahr, zur Sterblichkeit und zur Alters- und Geschlechtsabhängigkeit des Risikos, und
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2. die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 1 jederzeit gewährleistet ist.

(4) Die Regelungen zur Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung oder in die private Krankenversicherung nach 
dem Versicherungsvertragsgesetz bleiben unberührt.

(5) 1Erhebt eine in Absatz 1 genannte Solidargemeinschaft von einem Mitglied einen Beitrag, der höher ist als die Hälfte 
des  nach  § 152  Absatz 3  Satz 2  des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  berechneten  Höchstbeitrags  der  gesetzlichen 
Krankenversicherung, und besteht bei dem Mitglied Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches 
oder würde allein durch die Zahlung des Beitrags Hilfebedürftigkeit entstehen, vermindert sich der Beitrag für die Dauer 
der Hilfebedürftigkeit oder für die Zeit, in der Hilfebedürftigkeit entstehen würde, auf die Hälfte des nach § 152 Absatz 3 
Satz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes berechneten Höchstbeitrags der  gesetzlichen Krankenversicherung.  2Für 
Mitglieder mit Anspruch auf Beihilfe nach beamtenrechtlichen Grundsätzen gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass jeweils an 
die Stelle des Höchstbeitrags der gesetzlichen Krankenversicherung ein Beitrag tritt, der dem prozentualen Anteil des die 
Beihilfe ergänzenden Leistungsanspruchs entspricht.  3Die Hilfebedürftigkeit ist vom zuständigen Träger auf Antrag des 
Mitglieds zu prüfen und zu bescheinigen.

§ 176 neu gefasst durch Art. 1 G. v.  03.06.2021 (BGBl. I  S. 1309),  in Kraft  ab 09.06.2021; Abs. 5 angefügt durch Art. 5 G. v. 
06.06.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 146), in Kraft ab 01.07.2023

§§ 177 bis 185 (weggefallen)

§ 177 aufgehoben durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. 
BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007; §§ 178 bis 185 aufgehoben durch G. v. 21.12.1992 (BGBl. I S. 2266), in Kraft ab 
01.01.1996

Dritter Abschnitt 
Mitgliedschaft und Verfassung

Erster Titel 
Mitgliedschaft

§ 186 Beginn der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger

(1) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtig Beschäftigter beginnt mit dem Tag des Eintritts in das Beschäftigungsver-
hältnis.

(2) 1Die Mitgliedschaft unständig Beschäftigter (§ 179 Abs. 2) beginnt mit dem Tag der Aufnahme der unständigen Be-
schäftigung, für die die zuständige Krankenkasse erstmalig Versicherungspflicht festgestellt hat, wenn die Feststellung 
innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Beschäftigung erfolgt, andernfalls mit dem Tag der Feststellung.  2Die Mit-
gliedschaft besteht auch an den Tagen fort, an denen der unständig Beschäftigte vorübergehend, längstens für drei Wo-
chen nicht beschäftigt wird.

(2a) Die Mitgliedschaft der Bezieher von Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches und Arbeitslosen-
geld oder Unterhaltsgeld nach dem Dritten Buch beginnt mit dem Tag, von dem an die Leistung bezogen wird.

(3) 1Die Mitgliedschaft der nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherten beginnt mit dem Tage, an dem die 
Versicherungspflicht auf Grund der Feststellung der Künstlersozialkasse beginnt. 2Ist die Versicherungspflicht nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz durch eine unständige Beschäftigung (§ 179 Abs. 2) unterbrochen worden, beginnt 
die Mitgliedschaft mit dem Tage nach dem Ende der unständigen Beschäftigung. 3Kann nach § 9 des Künstlersozialversi-
cherungsgesetzes ein Versicherungsvertrag gekündigt werden, beginnt die Mitgliedschaft mit dem auf die Kündigung fol-
genden Monat, spätestens zwei Monate nach der Feststellung der Versicherungspflicht.

(4) Die Mitgliedschaft von Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden, be-
ginnt mit dem Beginn der Maßnahme.

(5) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beginnt mit dem 
Beginn der Maßnahme.

(6) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger behinderter Menschen beginnt mit dem Beginn der Tätigkeit in den aner-
kannten Werkstätten für behinderte Menschen, Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen.

(7)  1Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Studenten beginnt mit dem Semester, frühestens mit dem Tag der Ein-
schreibung oder der Rückmeldung an der Hochschule. 2Bei Hochschulen, in denen das Studienjahr in Trimester einge-
teilt ist, tritt an die Stelle des Semesters das Trimester. 3Für Hochschulen, die keine Semestereinteilung haben, gelten als 
Semester im Sinne des Satzes 1 die Zeiten vom 1. April bis 30. September und vom 1. Oktober bis 31. März.
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(8)  1Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Praktikanten beginnt mit dem Tag der Aufnahme der berufspraktischen 
Tätigkeit. 2Die Mitgliedschaft von zu ihrer Berufsausbildung ohne Arbeitsentgelt Beschäftigten beginnt mit dem Tag des 
Eintritts in die Beschäftigung.

(9) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Rentner beginnt mit dem Tag der Stellung des Rentenantrags.

(10) Wird die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger zu einer Krankenkasse gekündigt (§ 175), beginnt die Mitgliedschaft 
bei der neugewählten Krankenkasse abweichend von den Absätzen 1 bis 9 mit dem Tag nach Eintritt der Rechtswirk-
samkeit der Kündigung.

(11) 1Die Mitgliedschaft der nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Versicherungspflichtigen beginnt mit dem ersten Tag ohne anderweiti-
gen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall im Inland. 2Die Mitgliedschaft von Ausländern, die nicht Angehörige ei-
nes  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union,  eines  Vertragsstaates  des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirt-
schaftsraum oder Staatsangehörige der Schweiz sind, beginnt mit dem ersten Tag der Geltung der Niederlassungser-
laubnis oder der Aufenthaltserlaubnis. 3Für Personen, die am 1. April 2007 keinen anderweitigen Anspruch auf Absiche-
rung im Krankheitsfall haben, beginnt die Mitgliedschaft an diesem Tag.

§ 186 geändert durch G. v. 24.03.1997 (BGBl. I S. 594), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G. v. 06.04.1998 (BGBl. I S. 688), 
m.W.v. 01.01.1998; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 24.12.2003 
(BGBl. I S. 2954; ber. BGBl. I 2004 S. 2014), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 
S. 1066;  ber.  BGBl. I  S. 3024;  ber.  BGBl. I  S. 3305;  ber.  BGBl. I  2008 S. 2426),  in Kraft  ab 01.04.2007; geändert  durch G. v. 
15.07.2013 (BGBl. I S. 2423), in Kraft ab 01.08.2013; Abs. 7 geändert durch Art. 1 G. v. 14.12.2019 (BGBl. I S. 2789), in Kraft ab 
01.01.2020; Abs. 2a geändert durch Art. 12 Abs. 9 G. v. 16.12.2022 (BGBl. I S. 2328), in Kraft ab 01.01.2023

§ 187 Beginn der Mitgliedschaft bei einer neu errichteten Krankenkasse

Die Mitgliedschaft bei einer neu errichteten Krankenkasse beginnt für Versicherungspflichtige, für die diese Krankenkas-
se zuständig ist, mit dem Zeitpunkt, an dem die Errichtung der Krankenkasse wirksam wird.

§ 188 Beginn der freiwilligen Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft Versicherungsberechtigter beginnt mit dem Tag ihres Beitritts zur Krankenkasse.

(2) 1Die Mitgliedschaft der in § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannten Versicherungsberechtigten beginnt mit dem Tag nach dem 
Ausscheiden aus der Versicherungspflicht oder mit dem Tag nach dem Ende der Versicherung nach § 10. 2Die Mitglieds-
chaft der in § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 5 genannten Versicherungsberechtigten beginnt mit dem Tag der Aufnah-
me der Beschäftigung.  3Die Mitgliedschaft der in § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 genannten Versicherungsberechtigten 
beginnt mit dem Tag nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

(3) 1Der Beitritt ist in Textform zu erklären. 2Die Krankenkassen haben sicherzustellen, dass die Mitgliedschaftsberechtig-
ten vor Abgabe ihrer Erklärung in geeigneter Weise in Textform über die Rechtsfolgen ihrer Beitrittserklärung informiert  
werden.

(4) 1Für Personen, deren Versicherungspflicht oder Familienversicherung endet, setzt sich die Versicherung mit dem Tag 
nach dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht oder mit dem Tag nach dem Ende der Familienversicherung als frei-
willige Mitgliedschaft fort, es sei denn, das Mitglied erklärt innerhalb von zwei Wochen nach Hinweis der Krankenkasse 
über die Austrittsmöglichkeiten seinen Austritt. 2Der Austritt wird nur wirksam, wenn das Mitglied das Bestehen eines an-
derweitigen Anspruchs auf Absicherung im Krankheitsfall  nachweist.  3Satz 1 gilt  nicht für Personen, deren Versiche-
rungspflicht endet, wenn die übrigen Voraussetzungen für eine Familienversicherung erfüllt sind oder ein Anspruch auf 
Leistungen nach § 19 Absatz 2 besteht, sofern im Anschluss daran das Bestehen eines anderweitigen Anspruchs auf Ab-
sicherung im Krankheitsfall nachgewiesen wird. 4Satz 1 gilt nicht, wenn die Krankenkasse trotz Ausschöpfung der ihr zur 
Verfügung stehenden Ermittlungsmöglichkeiten weder den Wohnsitz noch den gewöhnlichen Aufenthalt des Mitglieds im 
Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches ermitteln konnte. 5Bei Saisonarbeitnehmern, deren Versicherungspflicht mit der 
Beendigung der Saisonarbeitnehmertätigkeit endet, setzt sich die Versicherung nur dann nach Satz 1 fort, wenn diese 
Personen innerhalb von drei Monaten nach dem Ende der Versicherungspflicht ihren Beitritt zur freiwilligen Versicherung 
gegenüber ihrer bisherigen Krankenkasse erklären und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepu-
blik Deutschland nachweisen.  6Ein Saisonarbeitnehmer nach Satz 5 ist ein Arbeitnehmer, der vorübergehend für eine 
versicherungspflichtige auf bis zu acht Monate befristete Beschäftigung in die Bundesrepublik Deutschland gekommen 
ist, um mit seiner Tätigkeit einen jahreszeitlich bedingten jährlich wiederkehrenden erhöhten Arbeitskräftebedarf des Ar-
beitgebers abzudecken. 7Der Arbeitgeber hat den Saisonarbeitnehmer nach Satz 5 im Meldeverfahren nach § 28a des 
Vierten Buches gesondert zu kennzeichnen. 8Die Krankenkasse hat den Saisonarbeitnehmer nach Satz 5, nachdem der 
Arbeitgeber der Krankenkasse den Beginn der Beschäftigungsaufnahme gemeldet hat, unverzüglich auf das Beitritts-
recht und seine Nachweispflicht nach Satz 5 hinzuweisen.

(5)  1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen regelt das Nähere zu den Ermittlungspflichten der Krankenkassen 
nach Absatz 4 Satz 4 und § 191 Nummer 4.  2Die Regelungen nach Satz 1 bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustim-
mung des Bundesministeriums für Gesundheit.
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§ 188  geändert  durch  G.  v.  23.03.2002 (BGBl. I  S. 1169),  in  Kraft  ab  29.03.2002;  geändert  durch  G.  v.  15.07.2013  (BGBl. I 
S. 2423), in Kraft ab 01.08.2013; Abs. 4 geändert durch G. v. 18.07.2017 (BGBl. I S. 2757), in Kraft ab 01.01.2018; Abs. 4 geän-
dert, Abs. 5 eingefügt durch Art. 1 G. v. 11.12.2018 (BGBl. I S. 2387), in Kraft ab 15.12.2018; Abs. 2 geändert durch Art. 2 G. v. 
11.12.2018 (BGBl. I S. 2387), in Kraft ab 01.01.2019; Abs. 2 geändert durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 
11.05.2019; Abs. 3 neu gefasst durch Art. 1 G. v. 09.12.2019 (BGBl. I S. 2562), in Kraft ab 19.12.2019

§ 189 Mitgliedschaft von Rentenantragstellern

(1) 1Als Mitglieder gelten Personen, die eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt haben und die Vor-
aussetzungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 11 bis 12 und Absatz 2, jedoch nicht die Voraussetzungen für den Bezug der 
Rente erfüllen. 2Satz 1 gilt nicht für Personen, die nach anderen Vorschriften versicherungspflichtig oder nach § 6 Abs. 1 
versicherungsfrei sind.

(2) 1Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Stellung des Rentenantrags. 2Sie endet mit dem Tod oder mit dem Tag, 
an dem der Antrag zurückgenommen oder die Ablehnung des Antrags unanfechtbar wird.

§ 189 Abs. 1 geändert durch G. v. 21.12.2015 (BGBl. I S. 2408), in Kraft ab 01.01.2017

§ 190 Ende der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger

(1) Die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger endet mit dem Tod des Mitglieds.

(2) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtig Beschäftigter endet mit Ablauf des Tages, an dem das Beschäftigungsver-
hältnis gegen Arbeitsentgelt endet.

(3) (weggefallen)

(4) Die Mitgliedschaft unständig Beschäftigter endet, wenn das Mitglied die berufsmäßige Ausübung der unständigen Be-
schäftigung nicht nur vorübergehend aufgibt, spätestens mit Ablauf von drei Wochen nach dem Ende der letzten unstän-
digen Beschäftigung.

(5) Die Mitgliedschaft der nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherten endet mit dem Tage, an dem die 
Versicherungspflicht auf Grund der Feststellung der Künstlersozialkasse endet; § 192 Abs. 1 Nr. 2 und 3 bleibt unberührt.

(6) Die Mitgliedschaft von Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden, en-
det mit dem Ende der Maßnahme.

(7) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben endet mit dem En-
de der Maßnahme, bei Weiterzahlung des Übergangsgeldes mit Ablauf des Tages, bis zu dem Übergangsgeld gezahlt 
wird.

(8) Die Mitgliedschaft von versicherungspflichtigen behinderten Menschen in anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen, Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen endet mit Aufgabe der Tätigkeit.

(9) 1Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Studenten endet mit Ablauf des Semesters, für das sie sich zuletzt einge-
schrieben oder zurückgemeldet haben, wenn sie
1. bis zum Ablauf oder mit Wirkung zum Ablauf dieses Semesters exmatrikuliert worden sind oder
2. bis zum Ablauf dieses Semesters das 30. Lebensjahr vollendet haben.

2Bei Anerkennung von Hinderungsgründen, die eine Überschreitung der Altersgrenze nach Satz 1 Nummer 2 rechtferti-
gen, endet die Mitgliedschaft mit Ablauf des Verlängerungszeitraums zum Semesterende. 3Abweichend von Satz 1 Num-
mer 1 endet im Fall der Exmatrikulation die Mitgliedschaft mit Ablauf des Tages, an dem der Student seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuchs aufgegeben hat oder an dem er dauerhaft an 
seinen Wohnsitz oder Ort des gewöhnlichen Aufenthalts außerhalb des Geltungsbereichs des Sozialgesetzbuchs zu-
rückkehrt. 4Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn sich der Student nach Ablauf des Semesters, in dem oder mit Wirkung zu 
dessen Ablauf er exmatrikuliert wurde, innerhalb eines Monats an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule einschreibt. 5§ 186 Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(10) 1Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Praktikanten endet mit dem Tag der Aufgabe der berufspraktischen Tä-
tigkeit oder vor Aufgabe des Praktikums mit Vollendung des 30. Lebensjahres. 2Die Mitgliedschaft von zu ihrer Berufs-
ausbildung ohne Arbeitsentgelt Beschäftigten endet mit dem Tag der Aufgabe der Beschäftigung.

(11) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Rentner endet
1. mit Ablauf des Monats, in dem der Anspruch auf Rente wegfällt oder die Entscheidung über den Wegfall oder den 

Entzug der Rente unanfechtbar geworden ist, frühestens mit Ablauf des Monats, für den letztmalig Rente zu zahlen 
ist,

2. bei Gewährung einer Rente für zurückliegende Zeiträume mit Ablauf des Monats, in dem die Entscheidung unan-
fechtbar wird.
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(11a) Die Mitgliedschaft der in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nummer 6 in der am 10. Mai 2019 geltenden Fassung genannten Perso-
nen, die das Beitrittsrecht ausgeübt haben, sowie ihrer Familienangehörigen, die nach dem 31. März 2002 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 11 versicherungspflichtig geworden sind, deren Anspruch auf Rente schon an diesem Tag bestand, die aber 
nicht die Vorversicherungszeit des § 5 Abs. 1 Nr. 11 in der seit dem 1. Januar 1993 geltenden Fassung erfüllt hatten und 
die bis zum 31. März 2002 nach § 10 oder nach § 7 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte 
versichert waren, endet mit dem Eintritt der Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 11.

(12) Die Mitgliedschaft der Bezieher von Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches und Arbeitslosen-
geld oder Unterhaltsgeld nach dem Dritten Buch endet mit Ablauf des letzten Tages, für den die Leistung bezogen wird.

(13) 1Die Mitgliedschaft der in § 5 Abs. 1 Nr. 13 genannten Personen endet mit Ablauf des Vortages, an dem
1. ein anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall begründet wird oder
2. der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt in einen anderen Staat verlegt wird.

2Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für Mitglieder, die Empfänger von Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Sechsten und Siebten Ka-
pitel des Zwölften Buches sind.

§ 190 geändert durch G. v. 24.03.1997 (BGBl. I S. 594), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G. v. 16.12.1997 (BGBl. I S. 2998; 
ber. BGBl. I 1998 S. 3843; ber. BGBl. I 2000 S. 1827), in Kraft ab 01.01.1999; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in 
Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 23.03.2002 (BGBl. I S. 1169), in Kraft ab 29.03.2002; geändert durch G. v. 24.12.2003 
(BGBl. I S. 2954; ber. BGBl. I 2004 S. 2014), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 
S. 1066;  ber.  BGBl. I  S. 3024;  ber.  BGBl. I  S. 3305;  ber.  BGBl. I  2008 S. 2426),  in Kraft  ab 01.04.2007; geändert  durch G. v. 
22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft ab 01.01.2011; geändert durch G. v. 15.07.2013 (BGBl. I S. 2423), in Kraft ab 01.08.2013; 
Abs. 11a geändert durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019; Abs. 9 neu gefasst, Abs. 10 geändert 
durch Art. 1 G. v. 14.12.2019 (BGBl. I S. 2789), in Kraft ab 01.01.2020; Abs. 12 geändert durch Art. 12 Abs. 9 G. v. 16.12.2022 
(BGBl. I S. 2328), in Kraft ab 01.01.2023

§ 191 Ende der freiwilligen Mitgliedschaft

Die freiwillige Mitgliedschaft endet
1. mit dem Tod des Mitglieds,
2. mit Beginn einer Pflichtmitgliedschaft,
3. mit  dem Wirksamwerden der Kündigung (§ 175 Abs. 4);  die Satzung kann einen früheren Zeitpunkt bestimmen, 

wenn das Mitglied die Voraussetzungen einer Versicherung nach § 10 erfüllt oder
4. mit Ablauf eines Zeitraums von mindestens sechs Monaten rückwirkend ab dem Beginn dieses Zeitraums, in dem für 

die Mitgliedschaft keine Beiträge geleistet wurden, das Mitglied und familienversicherte Angehörige keine Leistungen 
in Anspruch genommen haben und die Krankenkasse trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Ermitt-
lungsmöglichkeiten weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt des Mitglieds im Geltungsbereich 
des Sozialgesetzbuches ermitteln konnte.

§ 191 geändert durch G. v. 27.07.2001 (BGBl. I S. 1946), in Kraft ab 01.01.2002; geändert durch G. v. 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190; 
ber. BGBl. I 2004 S. 452; ber. BGBl. I 2004 S. 2014; ber. BGBl. I 2004 S. 3445), in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G. v. 
27.12.2003 (BGBl. I S. 3022), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. 
BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007; geändert durch Art. 1 G. v. 11.12.2018 
(BGBl. I S. 2387), in Kraft ab 15.12.2018

§ 192 Fortbestehen der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger

(1) Die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger bleibt erhalten, solange
1. sie sich in einem rechtmäßigen Arbeitskampf befinden,
2. Anspruch auf Krankengeld oder Mutterschaftsgeld besteht oder eine dieser Leistungen oder nach gesetzlichen Vor-

schriften Erziehungsgeld oder Elterngeld bezogen oder  Elternzeit  in  Anspruch genommen oder  Pflegeunterstüt-
zungsgeld bezogen wird,

2a. von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen, von einem Beihilfeträger des Bundes, von sonstigen öffent-
lich-rechtlichen Trägern von Kosten in Krankheitsfällen auf Bundesebene, von dem Träger der Heilfürsorge im Be-
reich des Bundes, von dem Träger der truppenärztlichen Versorgung oder von einem öffentlich-rechtlichen Träger 
von Kosten in Krankheitsfällen auf Landesebene, soweit das Landesrecht dies vorsieht, Leistungen für den Ausfall 
von Arbeitseinkünften im Zusammenhang mit einer nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes erfolgenden 
Spende von Organen oder Geweben oder im Zusammenhang mit einer Spende von Blut zur Separation von Blut-
stammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes bezogen werden oder die-
se beansprucht werden können,

3. von einem Rehabilitationsträger während einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation Verletztengeld, Versor-
gungskrankengeld, Krankengeld der Sozialen Entschädigung  Krankengeld der Soldatenentschädigung  oder Über-
gangsgeld gezahlt wird oder

4. Kurzarbeitergeld oder Qualifizierungsgeld nach dem Dritten Buch bezogen wird.
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(2) Während der Schwangerschaft bleibt die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger auch erhalten, wenn das Beschäfti-
gungsverhältnis vom Arbeitgeber zulässig aufgelöst oder das Mitglied unter Wegfall des Arbeitsentgelts beurlaubt wor-
den ist, es sei denn, es besteht eine Mitgliedschaft nach anderen Vorschriften.

§ 192 geändert durch G. v. 24.03.1997 (BGBl. I S. 594), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G. v. 16.12.1997 (BGBl. I S. 2998; 
ber. BGBl. I 1998 S. 3843; ber. BGBl. I 2000 S. 1827), in Kraft ab 01.01.1999; geändert durch G. v. 30.11.2000 (BGBl. I S. 1638), in 
Kraft ab 02.01.2001; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geändert durch G. v. 24.04.2006 
(BGBl. I S. 926), in Kraft ab 01.01.2007; geändert durch G. v. 05.12.2006 (BGBl. I S. 2748), in Kraft ab 01.01.2007; geändert durch 
G.  v.  21.07.2012  (BGBl. I  S. 1601),  in  Kraft  ab  01.08.2012;  geändert  durch  G.  v.  23.12.2014  (BGBl. I  S. 2462),  in  Kraft  ab 
01.01.2015;  geändert  durch  G.  v.  16.07.2015  (BGBl. I  S. 1211),  in  Kraft  ab  23.07.2015;  Abs. 1  geändert  durch  Art. 32  G.  v. 
12.12.2019 (BGBl. I S. 2652), in Kraft ab 01.01.2024; Abs. 1 geändert durch Art. 10 G. v. 17.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 191), in 
Kraft ab 01.04.2024; Abs. 1 geändert durch Art. 38 G. v. 20.08.2021 (BGBl. I S. 3932), in Kraft ab 01.01.2025

§ 193 Fortbestehen der Mitgliedschaft bei Wehrdienst oder Zivildienst

(1) 1Bei versicherungspflichtig Beschäftigten, denen nach § 1 Abs. 2 des Arbeitsplatzschutzgesetzes Entgelt weiterzuge-
währen ist, gilt das Beschäftigungsverhältnis als durch den Wehrdienst nach § 4 Abs. 1 und § 6b Abs. 1 des Wehrpflicht-
gesetzes nicht unterbrochen.  2Dies gilt auch für Personen in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des 
Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes, wenn sie den Einsatzunfall in einem Versicherungsverhältnis erlitten haben.

(2) 1Bei Versicherungspflichtigen, die nicht unter Absatz 1 fallen, sowie bei freiwilligen Mitgliedern berührt der Wehrdienst 
nach § 4 Abs. 1 und § 6b Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes eine bestehende Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse nicht. 

2Die versicherungspflichtige Mitgliedschaft gilt als fortbestehend, wenn die Versicherungspflicht am Tag vor dem Beginn 
des Wehrdienstes endet oder wenn zwischen dem letzten Tag der Mitgliedschaft und dem Beginn des Wehrdienstes ein 
Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag liegt. 3Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für den Zivildienst entsprechend.

(4) 1Die Absätze 1 und 2 gelten für Personen, die Dienstleistungen oder Übungen nach dem Vierten Abschnitt des Solda-
tengesetzes leisten. 2Die Dienstleistungen und Übungen gelten nicht als Beschäftigungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 1 
und § 6 Abs. 1 Nr. 3.

(5) Die Zeit in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes gilt nicht 
als Beschäftigung im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 6 Abs. 1 Nr. 3.

§ 193 geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. v. 
19.12.2000 (BGBl. I S. 1815), in Kraft ab 24.12.2000; geändert durch G. v. 22.04.2005 (BGBl. I S. 1106), in Kraft ab 30.04.2005; 
geändert durch G. v. 12.12.2007 (BGBl. I S. 2861), in Kraft ab 18.12.2007

Vierter Abschnitt 
Meldungen

§ 198 Meldepflicht des Arbeitgebers für versicherungspflichtig Beschäftigte

Der Arbeitgeber hat die versicherungspflichtig Beschäftigten nach den §§ 28a bis 28c des Vierten Buches an die zustän-
dige Krankenkasse zu melden.

§ 199 Meldepflichten bei unständiger Beschäftigung

(1) 1Unständig Beschäftigte haben der nach § 179 Abs. 1 zuständigen Krankenkasse Beginn und Ende der berufsmäßi-
gen Ausübung von unständigen Beschäftigungen unverzüglich zu melden. 2Der Arbeitgeber hat die unständig Beschäf-
tigten auf ihre Meldepflicht hinzuweisen.

(2) 1Gesamtbetriebe, in denen regelmäßig unständig Beschäftigte beschäftigt werden, haben die sich aus diesem Buch 
ergebenden Pflichten der Arbeitgeber zu übernehmen.  2Welche Einrichtungen als Gesamtbetriebe gelten, richtet sich 
nach Landesrecht.

§ 199a Informationspflichten bei krankenversicherten Studenten

(1) 1Die staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen sowie die Stiftung für Hochschulzulassung haben Studien-
bewerber und Studenten über die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung, die Befreiungsmöglich-
keiten und das zur Durchführung des Versicherungsverhältnisses einzuhaltende Verfahren in geeigneter Form zu infor-
mieren. 2Inhalt und Ausgestaltung dieser Informationen werden durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen fest-
gelegt.

(2) Jeder Studieninteressierte hat gegenüber der staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule vor der Einschrei-
bung nachzuweisen, dass er in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist oder mit Beginn des Semesters, frü-
hestens mit dem Tag der Einschreibung sein wird, oder dass er nicht gesetzlich versichert ist, weil er versicherungsfrei, 
von  der  Versicherungspflicht  befreit  oder  nicht  versicherungspflichtig  ist.  2Der  Studieninteressierte  fordert  bei  der 
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Krankenkasse an, dass die Krankenkasse den Nachweis über seinen Versichertenstatus nach Satz 1 an die staatliche 
oder staatlich anerkannte Hochschule meldet. 3Die Meldung enthält neben dem Versichertenstatus nach Satz 1 auch An-
gaben über Name, Anschrift und Geburtsdatum des Studieninteressierten sowie dessen Krankenversichertennummer, 
soweit diese zum Zeitpunkt der Meldung vorliegt und für das weitere Verfahren erforderlich ist. 4Für die Abgabe der Mel-
dung des Versicherungsstatus sind zuständig:
1. für einen bereits bei einer Krankenkasse Versicherten die Krankenkasse, bei der er versichert ist oder mit Beginn 

des Semesters, frühestens mit dem Tag der Einschreibung sein wird,
2. für einen nach § 6 versicherungsfreien oder für einen nicht versicherungspflichtigen Studenten die Krankenkasse, 

bei der zuletzt eine Versicherung bestand,
3. für einen Studenten, der nach § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 von der Versicherungspflicht befreit worden ist, die 

Krankenkasse, die die Befreiung vorgenommen hat,
4. im Übrigen eine der Krankenkassen, die bei Versicherungspflicht gewählt werden könnte.

(3) Ist der Student gesetzlich versichert, meldet die staatliche oder staatlich anerkannte Hochschule der zuständigen 
Krankenkasse unverzüglich
1. nach Eingang der Meldung der Krankenkasse zum Versicherungsstatus das Datum der Einschreibung des Studen-

ten und den Beginn des Semesters,
2. den Ablauf des Semesters, in dem oder mit Wirkung zu dessen Ablauf der Student exmatrikuliert wurde oder das der 

Aufnahme eines Promotionsstudiums bei fortgesetzter Einschreibung unmittelbar vorangeht, sowie das Datum der 
Exmatrikulation, wenn die Exmatrikulation vor dem Ende des Semesters erfolgt.

(4) 1Bei einem Krankenkassenwechsel eines Studenten meldet die gewählte Krankenkasse der Hochschule unverzüglich 
den Beginn der Versicherung bei der gewählten Krankenkasse.  2Die Hochschule meldet der gewählten Krankenkasse 
unverzüglich nach Eingang der Meldung das Datum der Einschreibung und den Beginn des Semesters.

(5) Bei versicherungspflichtigen Studenten nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 hat die Krankenkasse den Hochschulen dar-
über hinaus unverzüglich zu melden:
1. den Verzug mit der Zahlung der Beiträge und
2. die Begleichung der rückständigen Beiträge.

(5a) Im Rahmen der Meldungen nach den Absätzen 3 bis 5 werden Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und 
Krankenversichertennummer des Studenten zwischen der Krankenkasse und der staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule übertragen, sofern diese zur Identifizierung des Studenten erforderlich sind.

(6) 1Die Meldungen der Hochschulen nach den Absätzen 2 bis 4 sind durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertra-
gung zu erstatten. 2Zur Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren haben die staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen eine Absendernummer nach § 18n des Vierten Buches beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen zu 
beantragen.  3Die gesonderte Absendernummer und alle Angaben, die zur Vergabe der Absendernummer notwendig 
sind, werden in einer elektronischen Hochschuldatei beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen verarbeitet.  4Die 
Krankenkassen dürfen die Hochschuldatei und deren Inhalte verarbeiten, soweit dies für die Durchführung des Melde-
verfahrens erforderlich ist.

(7) 1Das Nähere zu den Datensätzen, den Verfahren und die zu übermittelnden Daten für die Anträge und Meldungen re-
geln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Hochschulrektorenkonferenz in Gemeinsamen Grundsätzen. 

2§ 95 des Vierten Buches ist anzuwenden. 3Die Gemeinsamen Grundsätze bedürfen der Genehmigung des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit, das vorher den Verband der Privaten Hochschulen e. V. anzuhören hat.

§ 199a eingefügt  durch Art. 1  G.  v.  14.12.2019 (BGBl. I  S. 2789),  in  Kraft  ab 01.01.2020;  Abs. 2  geändert  durch  Art. 1  G.  v. 
11.07.2021 (BGBl. I S. 2754), in Kraft ab 20.07.2021; Abs. 2, Abs. 3, Abs. 6 und Abs. 7 geändert durch Art. 2 G. v. 14.12.2019 
(BGBl. I  S. 2789), in Kraft  ab 01.01.2022; Abs. 2 und Abs. 3 geändert,  Abs. 5a eingefügt durch Art. 1 G. v.  7.11.2022 (BGBl. I 
S. 1990), in Kraft ab 12.11.2022

§ 200 Meldepflichten bei sonstigen versicherungspflichtigen Personen

(1) 1Eine Meldung nach § 28a Abs. 1 bis 3 des Vierten Buches hat zu erstatten
1. für Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen oder in Werkstät-

ten für behinderte Menschen, Blindenwerkstätten, Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen tätig sind, der 
Träger dieser Einrichtung,

2. für Personen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben teilnehmen, der zuständige Rehabilitationsträger,
3. für Personen, die Vorruhestandsgeld beziehen, der zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes Verpflichtete.

2§ 28a Abs. 5 sowie die §§ 28b und 28c des Vierten Buches gelten entsprechend.

(2) 1Auszubildende des Zweiten Bildungswegs nach § 5 Absatz 1 Nummer 10 zweiter Halbsatz haben ihrer Ausbildungs-
stätte eine Versicherungsbescheinigung vorzulegen, in der anzugeben ist, ob sie als Auszubildende gesetzlich versichert 
oder  versicherungsfrei,  von  der  Versicherungspflicht  befreit  oder  nicht  versicherungspflichtig  sind.  2Die  Versiche-
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rungsbescheinigung ist in Textform auszustellen.  3Die für die Ausstellung der Versicherungsbescheinigung zuständige 
Krankenkasse ergibt sich in entsprechender Anwendung von § 199a Absatz 2 Satz 4.

(3) 1Die Ausbildungsstätten von versicherungspflichtigen Auszubildenden des Zweiten Bildungswegs nach § 5 Absatz 1 
Nummer 10 zweiter Halbsatz haben der zuständigen Krankenkasse den Beginn der Ausbildung in einem förderungsfähi-
gen Teil eines Ausbildungsabschnitts nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz sowie das Ende der Ausbildung 
unverzüglich mitzuteilen.  2Das Weitere zu Inhalt, Form und Verfahren der Mitteilung legt der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen fest.

§ 200  geändert  durch  G.  v.  19.06.2001 (BGBl. I  S. 1046),  in  Kraft  ab  01.07.2001;  geändert  durch  G.  v.  25.11.2003  (BGBl. I 
S. 2304), in Kraft ab 28.11.2003; geändert durch G. v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006; bisheriger Abs. 2 durch 
die Abs. 2 und 3 ersetzt durch Art. 1 G. v. 14.12.2019 (BGBl. I S. 2789), in Kraft ab 01.01.2020

§ 201 Meldepflichten bei Rentenantragstellung und Rentenbezug

(1) 1Wer eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt, hat mit dem Antrag eine Meldung für die zuständige 
Krankenkasse einzureichen. 2Der Rentenversicherungsträger hat die Meldung unverzüglich an die zuständige Kranken-
kasse weiterzugeben.

(2) Wählen versicherungspflichtige Rentner oder Hinterbliebene eine andere Krankenkasse, hat die gewählte Kranken-
kasse dies der bisherigen Krankenkasse und dem zuständigen Rentenversicherungsträger unverzüglich mitzuteilen.

(3) 1Nehmen versicherungspflichtige Rentner oder Hinterbliebene eine versicherungspflichtige Beschäftigung auf, für die 
eine andere als die bisherige Krankenkasse zuständig ist, hat die für das versicherungspflichtige Beschäftigungsverhält-
nis zuständige Krankenkasse dies der bisher zuständigen Krankenkasse und dem Rentenversicherungsträger mitzutei-
len. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn das versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis endet.

(4) Der Rentenversicherungsträger hat der zuständigen Krankenkasse unverzüglich mitzuteilen
1. Beginn und Höhe einer Rente der gesetzlichen Rentenversicherung, den Monat, für den die Rente erstmalig laufend 

gezahlt wird,
2. den Tag der Rücknahme des Rentenantrags,
3. bei Ablehnung des Rentenantrags den Tag, an dem über den Rentenantrag verbindlich entschieden worden ist,
4. Ende, Entzug, Wegfall und sonstige Nichtleistung der Rente sowie
5. Beginn und Ende der Beitragszahlung aus der Rente.

(5)  1Wird der Bezieher einer Rente der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig, hat die Krankenkasse 
dies dem Rentenversicherungsträger unverzüglich mitzuteilen. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Versicherungspflicht 
aus einem anderen Grund als den in Absatz 4 Nr. 4 genannten Gründen endet.

(6) 1Die Meldungen sind auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung zu erstatten. 2Der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit der Deutschen Rentenversicherung Bund das Nähere über das Ver-
fahren im Benehmen mit dem Bundesamt für Soziale Sicherung.

§ 201 geändert  durch G.  v.  09.12.2004 (BGBl. I  S. 3242),  in  Kraft  ab 01.10.2005;  geändert  durch VO v.  31.10.2006 (BGBl. I 
S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006; geändert durch G. v. 22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft ab 01.01.2011; geändert durch G. v. 
22.12.2011 (BGBl. I S. 2983), in Kraft ab 01.01.2012; geändert durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 01.01.2015; 
Abs. 6 geändert durch Art. 32 G. v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2652), in Kraft ab 01.01.2020

§ 202 Meldepflichten bei Versorgungsbezügen

(1) 1Die Zahlstelle hat bei der erstmaligen Bewilligung von Versorgungsbezügen sowie bei Mitteilung über die Beendi-
gung der Mitgliedschaft eines Versorgungsempfängers und in den Fällen des § 5 Absatz 1 Nummer 11b die zuständige 
Krankenkasse des Versorgungsempfängers zu ermitteln und dieser Beginn, Höhe, Veränderungen und Ende der Versor-
gungsbezüge und in den Fällen des § 5 Absatz 1 Nummer 11b den Tag der Antragstellung sowie in den Fällen von Ver-
sorgungsbezügen nach § 229 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 erster Halbsatz deren Vorliegen unverzüglich mitzuteilen; in 
der Mitteilung ist auch anzugeben, ob der Versorgungsempfänger nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses als alleiniger 
Versicherungsnehmer Leistungen aus nicht durch den Arbeitgeber finanzierten Beiträgen erworben hat. 2Im Falle eines 
Versorgungsbezuges nach § 229 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 hat die Zahlstelle zusätzlich anzugeben, ob es sich 
um eine den Waisenrenten gemäß § 48 des Sechsten Buches entsprechende Leistung nach § 15 des Gesetzes über die 
Alterssicherung der Landwirte, aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis gemäß § 229 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 
einer berufsständischen Versorgungseinrichtung unter den Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 11b Buchstabe b 
handelt. 3Bei den am 1. Januar 1989 vorhandenen Versorgungsempfängern hat die Ermittlung der Krankenkasse inner-
halb von sechs Monaten zu erfolgen.  4Der Versorgungsempfänger hat der Zahlstelle seine Krankenkasse anzugeben 
und einen Kassenwechsel sowie die Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung anzuzeigen. 5Die Kranken-
kasse hat der Zahlstelle von Versorgungsbezügen und dem Bezieher von Versorgungsbezügen unverzüglich die Bei-
tragspflicht des Versorgungsempfängers und, soweit die Summe der beitragspflichtigen Einnahmen nach § 237 Satz 1 
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Nummer 1 und 2 die Beitragsbemessungsgrenze überschreitet, deren Umfang mitzuteilen.  6Die Krankenkasse hat der 
Zahlstelle im Falle des Mehrfachbezugs von Versorgungsbezügen nach § 229 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 erster Halb-
satz zusätzlich mitzuteilen, ob und in welcher Höhe der Freibetrag nach § 226 Absatz 2 Satz 2 anzuwenden ist.

(1a) 1Die Zahlstelle hat ab dem 1. Juli 2025 bei Beginn eines in der sozialen Pflegeversicherung beitragspflichtigen Ver-
sorgungsbezuges eine Meldung im Sinne des § 55a Absatz 3 des Elften Buches über die zentrale Stelle nach § 81 des 
Einkommensteuergesetzes an das Bundeszentralamt für Steuern zu richten.  2Bei Ende des beitragspflichtigen Versor-
gungsbezuges hat sie eine Meldung nach § 55a Absatz 6 des Elften Buches zu erstatten. 3Bei der erstmaligen Bewilli-
gung von Versorgungsbezügen hat die Meldung innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Meldung der Kranken-
kasse nach Absatz 1 Satz 5 zu erfolgen.  4Die Meldung zur Beendigung des Versorgungsbezuges ist zeitgleich mit der 
Meldung nach Absatz 1 Satz 1 zu erstatten. 5Bei Beendigung der Beitragsabführungspflicht während des Versorgungs-
bezuges ist eine Abmeldung innerhalb von sechs Wochen vorzunehmen. 6In der Meldung sind insbesondere anzugeben:
1. das Geburtsdatum des Versorgungsbeziehers,
2. die steuerliche Identifikationsnummer des Versorgungsbeziehers nach § 139b der Abgabenordnung,
3. der Tag des Beginns oder des Endes des Versorgungsbezuges,
4. die Zahlstellennummer der Zahlstelle.

7Bei Meldung des Beginns eines Versorgungsbezuges hat das Bundeszentralamt für Steuern über die zentrale Stelle 
nach § 81 des Einkommensteuergesetzes der Zahlstelle unverzüglich die auf den Tag des Beginns des Versorgungsbe-
zuges bezogenen erforderlichen Daten zum Nachweis der Elterneigenschaft sowie zur Ermittlung der Anzahl der berück-
sichtigungsfähigen Kinder nach Maßgabe des § 55a Absatz 4 Satz 1 und 2 des Elften Buches zu übermitteln. 8Änderun-
gen bei der Elterneigenschaft oder der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder während eines laufenden Versor-
gungbezuges werden der Zahlstelle nach Maßgabe des § 55a Absatz 5 des Elften Buches mitgeteilt.

(2)  1Die Zahlstelle hat der zuständigen Krankenkasse die Meldung durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertra-
gung aus systemgeprüften Programmen oder mittels maschineller Ausfüllhilfen zu erstatten. 2Die Krankenkasse hat nach 
inhaltlicher Prüfung alle fehlerfreien Angaben elektronisch zu verarbeiten. 3Alle Rückmeldungen der Krankenkasse an die 
Zahlstelle erfolgen arbeitstäglich durch Datenübertragung.  4Den Aufbau des Datensatzes, notwendige Schlüsselzahlen 
und Angaben legt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen in Grundsätzen fest, die vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit zu genehmigen sind; die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist anzuhören.

(3) 1Die Zahlstellen haben für die Durchführung der Meldeverfahren nach diesem Gesetzbuch eine Zahlstellennummer 
beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen elektronisch zu beantragen. 2Die Zahlstellennummern und alle Angaben, 
die zur Vergabe der Zahlstellennummer notwendig sind, werden in einer gesonderten elektronischen Datei beim Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen gespeichert.  3Die Sozialversicherungsträger, ihre Verbände und ihre Arbeitsgemein-
schaften, die Künstlersozialkasse, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes oder nach § 66 des Zehnten Buches wahrnehmen, sowie die zuständigen Aufsichtsbehörden und 
die Arbeitgeber dürfen die ihnen von den Zahlstellen zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach diesem Buch über-
mittelten Zahlstellennummern verarbeiten, soweit dies für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach diesem Gesetz-
buch erforderlich ist. 4Andere Behörden, Gerichte oder Dritte dürfen die Zahlstellennummern verarbeiten, sofern sie nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften zu deren Erhebung befugt sind und soweit dies für die Erfüllung einer gesetzlichen 
Aufgabe einer der in Satz 3 genannten Stellen erforderlich ist. 5Das Nähere zum Verfahren und den Aufbau der Zahlstel-
lennummer regeln die Grundsätze nach Absatz 2 Satz 4.

§ 202 geändert durch G. v. 19.12.2007 (BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I 2007 S. 3305), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 
19.12.2007 (BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I 2007 S. 3305), in Kraft ab 01.01.2011; geändert durch G. v. 15.04.2015 (BGBl. I S. 583), 
in Kraft ab 01.07.2015; Abs. 1 geändert durch G. v. 21.12.2015 (BGBl. I S. 2408), in Kraft ab 01.01.2017; Abs. 1 geändert, Abs. 3 
angefügt durch G. v. 11.11.2016 (BGBl. I S. 2500), in Kraft ab 01.01.2017; Abs. 2 und 3 geändert durch Art. 123 G. v. 20.11.2019 
(BGBl. I S. 1626), in Kraft ab 26.11.2019; Abs. 1 geändert durch Art. 1 G. v. 21.12.2019 (BGBl. I S. 2913), in Kraft ab 01.01.2020; 
Abs. 1 geändert durch Art. 6 G. v. 20.12.2022 (BGBl. I S. 2759), in Kraft ab 01.01.2023; Abs. 1a eingefügt durch Art. 33 G. v. 
27.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108), in Kraft ab 28.03.2024

§ 202a Bestandsabfrage zur Erhebung der Elterneigenschaft und der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder 
nach § 55 Absatz 3 des Elften Buches

1Die Zahlstellen müssen ab dem 1. Juli 2025 für die in der sozialen Pflegeversicherung bereits vor diesem Zeitpunkt ver-
sicherungspflichtigen Versorgungsbezieher eine Meldung entsprechend § 202 Absatz 1a erstatten, soweit eine Beitrags-
abführungspflicht besteht. 2Die Meldung hat spätestens bis zum 31. Dezember 2025 zu erfolgen. 3Bei Zahlstellen, die im 
Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2025 sich weder die Elterneigenschaft sowie die Anzahl der Kinder nach § 55 
Absatz 3a Satz 1 haben nachweisen lassen noch an dem Nachweisverfahren nach § 55 Absatz 3d Satz 2 des Elften Bu-
ches teilgenommen haben, erstreckt sich die Meldung auf den gesamten genannten Zeitraum.
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§ 202a eingefügt durch Art. 33 G. v. 27.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108), in Kraft ab 28.03.2024
Zum 01.07.2026 tritt § 202a durch Art. 35 G. v. 27.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) außer Kraft.

§ 203 Meldepflichten bei Leistung von Mutterschaftsgeld, Elterngeld oder Erziehungsgeld

(1) Die zuständige Krankenkasse übermittelt der nach § 12 Absatz 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes zu-
ständigen Behörde unverzüglich auf deren Aufforderung hin Angaben zum Zeitraum und zur Höhe des bewilligten Mut-
terschaftsgeldes oder die Auskunft, dass kein Mutterschaftsgeld bewilligt wurde, wenn
1. die Mutter Elterngeld für den Zeitpunkt ab der Geburt des Kindes beantragt hat sowie in diese Datenübermittlung ge-

genüber der für die Antragsbearbeitung zuständigen Behörde eingewilligt hat und
2. die zuständige Krankenkasse über die nach Nummer 1 erteilte Einwilligung im Rahmen der Aufforderung zur Daten-

übermittlung informiert wird.

(2) (aufgehoben)

(3) Die Aufforderung nach Absatz 1 einschließlich der Information über die Erteilung der Einwilligung und die Übermitt-
lung der Daten nach Absatz 1 oder Absatz 2 müssen elektronisch durch eine gesicherte und verschlüsselte Datenüber-
tragung erfolgen.

(4) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt in Grundsätzen, die der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedürfen, fest:
1. den Übertragungsweg und
2. die Einzelheiten des Übertragungsverfahrens, wie den Aufbau der Datensätze für

a) die elektronischen Aufforderungen einschließlich der elektronischen Information über die Erteilung der Einwilli-
gung durch die nach § 12 Absatz 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes zuständigen Behörden nach 
Absatz 1,

b) die elektronischen Übermittlungen der Krankenkassen nach Absatz 1 und
c) die elektronischen Übermittlungen der nach § 12 Absatz 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes zu-

ständigen Behörden oder der nach dem jeweiligen Landesrecht zuständigen Behörden nach Absatz 2.

§ 203 neu gefasst durch Art. 8 G. v. 03.12.2020 (BGBl. I S. 2668), in Kraft ab 01.01.2022; Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2 aufgehoben 
durch Art. 6 G. v. 20.12.2022 (BGBl. I S. 2759), in Kraft ab 01.01.2024

§ 203a Meldepflicht bei Bezug von Arbeitslosengeld, Bürgergeld oder Unterhaltsgeld

Die Agenturen für Arbeit oder in den Fällen des § 6a des Zweiten Buches die zugelassenen kommunalen Träger erstat-
ten die Meldungen hinsichtlich der nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 2a Versicherten entsprechend §§ 28a bis 28c des Vier-
ten Buches.

§ 203a eingefügt  durch G.  v.  24.03.1997 (BGBl. I  S. 594),  in  Kraft  ab 01.01.1998;  geändert  durch  G.  v.  23.12.2003 (BGBl. I 
S. 2848), in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G. v. 30.07.2004 (BGBl. I S. 2014), in Kraft ab 06.08.2004; geändert durch G. v. 
24.12.2003 (BGBl. I S. 2954; ber. BGBl. I 2004 S. 2014), in Kraft ab 01.01.2005; Überschrift geändert durch Art. 12 Abs. 9 G. v. 
16.12.2022 (BGBl. I S. 2328), in Kraft ab 01.01.2023

§ 204 Meldepflichten bei Einberufung zum Wehrdienst oder Zivildienst

(1) 1 Bei Einberufung zu einem Wehrdienst hat bei versicherungspflichtig Beschäftigten der Arbeitgeber und bei Arbeitslo-
sen die Agentur für Arbeit den Beginn des Wehrdienstes sowie das Ende des Grundwehrdienstes und einer Wehrübung 
oder einer Dienstleistung oder Übung nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes der zuständigen Krankenkasse 
unverzüglich zu melden. 2Das Ende eines Wehrdienstes nach § 4 Abs. 1 Nr. 6 des Wehrpflichtgesetzes hat das Bundes-
ministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle zu melden. 3Sonstige Versicherte haben die Meldungen 
nach Satz 1 selbst zu erstatten.

(2) 1Absatz 1 gilt für den Zivildienst entsprechend. 2An die Stelle des Bundesministeriums der Verteidigung tritt das Bun-
desamt für den Zivildienst.

§ 204  geändert  durch  G.  v.  19.12.2000 (BGBl. I  S. 1815),  in  Kraft  ab  24.12.2000;  geändert  durch  G.  v.  29.10.2001  (BGBl. I 
S. 2785), in Kraft ab 07.11.2001; geändert durch G. v. 23.12.2003 (BGBl. I S. 2848), in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G. v. 
22.04.2005 (BGBl. I S. 1106), in Kraft ab 30.04.2005

§ 205 Meldepflichten bestimmter Versicherungspflichtiger

Versicherungspflichtige, die eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung oder der Rente vergleichbare Einnahmen 
(Versorgungsbezüge) beziehen, haben ihrer Krankenkasse unverzüglich zu melden
1. Beginn und Höhe der Rente,
2. Beginn, Höhe, Veränderungen und die Zahlstelle der Versorgungsbezüge sowie
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3. Beginn, Höhe und Veränderungen des Arbeitseinkommens.

§ 206 Auskunfts- und Mitteilungspflichten der Versicherten

(1) 1Wer versichert ist oder als Versicherter in Betracht kommt, hat der Krankenkasse, soweit er nicht nach § 28o des 
Vierten Buches auskunftspflichtig ist,
1. auf Verlangen über alle für die Feststellung der Versicherungs- und Beitragspflicht und für die Durchführung der der 

Krankenkasse übertragenen Aufgaben erforderlichen Tatsachen unverzüglich Auskunft zu erteilen,
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Feststellung der Versicherungs- und Beitragspflicht erheblich sind und 

nicht durch Dritte gemeldet werden, unverzüglich mitzuteilen.

2Er hat auf Verlangen die Unterlagen, aus denen die Tatsachen oder die Änderung der Verhältnisse hervorgehen, der 
Krankenkasse in deren Geschäftsräumen unverzüglich vorzulegen.

(2) Entstehen der Krankenkasse durch eine Verletzung der Pflichten nach Absatz 1 zusätzliche Aufwendungen, kann sie 
von dem Verpflichteten die Erstattung verlangen.

Achtes 
Kapitel Finanzierung

Erster Abschnitt
Beiträge

Erster Titel 
Aufbringung der Mittel

§ 223 Beitragspflicht, beitragspflichtige Einnahmen, Beitragsbemessungsgrenze

(1) Die Beiträge sind für jeden Kalendertag der Mitgliedschaft zu zahlen, soweit dieses Buch nichts Abweichendes be-
stimmt.

(2) 1Die Beiträge werden nach den beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder bemessen. 2Für die Berechnung ist die 
Woche zu sieben, der Monat zu dreißig und das Jahr zu dreihundertsechzig Tagen anzusetzen.

(3) beitragspflichtige Einnahmen sind bis zu einem Betrag von einem Dreihundertsechzigstel der Jahresarbeitsentgelt-
grenze nach § 6 Abs. 7 für den Kalendertag zu berücksichtigen (Beitragsbemessungsgrenze).  2Einnahmen, die diesen 
Betrag übersteigen, bleiben außer Ansatz, soweit dieses Buch nichts Abweichendes bestimmt.

§ 223 geändert durch G. v. 23.12.2002 (BGBl. I S. 4637), in Kraft ab 01.01.2003

§ 224 Beitragsfreiheit bei Krankengeld, Mutterschaftsgeld oder Elterngeld

(1) beitragsfrei ist ein Mitglied für die Dauer des Anspruchs auf Krankengeld oder Mutterschaftsgeld oder des Bezugs 
von Elterngeld. 2Die Beitragsfreiheit erstreckt sich nur auf die in Satz 1 genannten Leistungen. 3Für die Dauer des Be-
zugs von Krankengeld oder Mutterschaftsgeld gilt § 240 Absatz 4 Satz 1 nicht.

(2) Durch die Beitragsfreiheit wird ein Anspruch auf Schadensersatz nicht ausgeschlossen oder gemindert.

§ 224 geändert durch G. v. 05.12.2006 (BGBl. I S. 2748), in Kraft ab 01.01.2007; geändert durch G. v. 15.02.2013 (BGBl. I S. 254), 
in Kraft ab 01.08.2013; Überschrift und Abs. 1 geändert durch Art. 2 G. v. 11.12.2018 (BGBl. I S. 2387), in Kraft ab 01.01.2019

Zweiter Titel 
Beitragspflichtige Einnahmen der Mitglieder

§ 226 Beitragspflichtige Einnahmen versicherungspflichtig Beschäftigter

(1) 1Bei versicherungspflichtig Beschäftigten werden der Beitragsbemessung zugrunde gelegt
1. das Arbeitsentgelt aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung,
2. der Zahlbetrag der Rente der gesetzlichen Rentenversicherung,
3. der Zahlbetrag der der Rente vergleichbaren Einnahmen (Versorgungsbezüge),
4. das Arbeitseinkommen, soweit es neben einer Rente der gesetzlichen Rentenversicherung oder Versorgungsbezü-

gen erzielt wird.

2Dem Arbeitsentgelt steht das Vorruhestandsgeld gleich.  3Bei Auszubildenden, die in einer außerbetrieblichen Einrich-
tung im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz ausgebildet werden, steht die Aus-
bildungsvergütung dem Arbeitsentgelt gleich.

(2) 1Die nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 zu bemessenden Beiträge sind nur zu entrichten, wenn die monatlichen bei-
tragspflichtigen Einnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 insgesamt ein Zwanzigstel der monatlichen Bezugsgröße 
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nach § 18 des Vierten Buches übersteigen. 2Überschreiten die monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 und 4 insgesamt ein Zwanzigstel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches, ist von 
den monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen nach § 229 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 ein Freibetrag in Höhe von einem 
Zwanzigstel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches abzuziehen; der abzuziehende Freibetrag ist 
der Höhe nach begrenzt auf die monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen nach § 229 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5; bis 
zum 31. Dezember 2020 ist § 27 Absatz 1 des Vierten Buches nicht anzuwenden.  3Für die Beitragsbemessung nach 
dem Arbeitseinkommen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 gilt § 240 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4a entsprechend.

(3) Für Schwangere, deren Mitgliedschaft nach § 192 Abs. 2 erhalten bleibt, gelten die Bestimmungen der Satzung.

(4) Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die gegen ein monatliches Arbeitsentgelt bis zum oberen Grenzbetrag 
des Übergangsbereichs (§ 20 Absatz 2 des Vierten Buches) mehr als geringfügig beschäftigt sind, bestimmt sich die bei-
tragspflichtige Einnahme nach § 20 Absatz 2a Satz 1 des Vierten Buches.

(5) Für Personen, für die § 7 Absatz 2 Anwendung findet, bestimmt sich die beitragspflichtige Einnahme nach § 134 des 
Vierten Buches.

§ 226  geändert  durch  G.  v.  10.12.2001 (BGBl. I  S. 3443),  in  Kraft  ab  01.01.2002;  geändert  durch  G.  v.  23.12.2002  (BGBl. I 
S. 4621), in Kraft ab 01.04.2003; geändert durch G. v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1791), in Kraft ab 01.08.2004; geändert durch G. v. 
09.12.2004 (BGBl. I S. 3242), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G. v. 29.06.2006 (BGBl. I S. 1402), in Kraft ab 01.07.2006; 
geändert durch G. v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. 
BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 
15.07.2009 (BGBl. I S. 1939), in Kraft ab 22.07.2009; geändert durch G. v. 05.12.2012 (BGBl. I S. 2474), in Kraft ab 01.01.2013; 
Abs. 4 geändert durch Art. 6 Abs. 2 Nr. 2 G. v. 28.11.2018 (BGBl. I S. 2016), in Kraft ab 01.07.2019; Abs. 2 geändert durch Art. 1 G. 
v. 21.12.2019 (BGBl. I S. 2913), in Kraft ab 01.01.2020; Abs. 2 geändert durch Art. 1 G. v. 11.07.2021 (BGBl. I S. 2754), in Kraft ab 
20.07.2021; Abs. 4 geändert, Abs. 5 angefügt durch Art. 8 G. v. 28.06.2022 (BGBl. I S. 969), in Kraft ab 01.10.2022

§ 227 Beitragspflichtige Einnahmen versicherungspflichtiger Rückkehrer in die gesetzliche Krankenversicherung 
und bisher nicht Versicherter

Für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Versicherungspflichtigen gilt § 240 entsprechend.

§ 227 eingefügt durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 
2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007

§ 228 Rente als beitragspflichtige Einnahmen

(1) 1Als Rente der gesetzlichen Rentenversicherung gelten Renten der allgemeinen Rentenversicherung sowie Renten 
der knappschaftlichen Rentenversicherung einschließlich der Steigerungsbeträge aus Beiträgen der Höherversicherung. 

2Satz 1 gilt auch, wenn vergleichbare Renten aus dem Ausland bezogen werden. 3Tritt an die Stelle der Rente eine nicht 
regelmäßig wiederkehrende Leistung oder ist eine solche Leistung vor Eintritt des Versicherungsfalls vereinbart oder zu-
gesagt worden, gilt ein Hundertzwanzigstel der Leistung als monatlicher Zahlbetrag der Rente, längstens jedoch für 120 
Monate.

(2) 1 Bei der Beitragsbemessung sind auch Nachzahlungen einer Rente nach Absatz 1 zu berücksichtigen, soweit sie auf 
einen Zeitraum entfallen, in dem der Rentner Anspruch auf Leistungen nach diesem Buch hatte. 2Die Beiträge aus der 
Nachzahlung gelten als Beiträge für die Monate, für die die Rente nachgezahlt wird.  3Ein Beitragsbescheid ist abwei-
chend von § 48 Absatz 1 Satz 2 des Zehnten Buches mit Wirkung für die Vergangenheit aufzuheben, soweit Nachzah-
lungen nach den Sätzen 1 und 2 bei der Beitragsbemessung zu berücksichtigen sind.

§ 228  geändert  durch  G.  v.  09.12.2004 (BGBl. I  S. 3242),  in  Kraft  ab  01.01.2005;  geändert  durch  G.  v.  22.06.2011  (BGBl. I 
S. 1202), in Kraft ab 01.07.2011; Abs. 2 geändert durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019; Abs. 1 ge-
ändert durch Art. 6 G. v. 20.12.2022 (BGBl. I S. 2759), in Kraft ab 01.01.2023

§ 232a Beitragspflichtige Einnahmen der Bezieher von Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Kurzarbeitergeld oder Quali-
fizierungsgeld

(1) 1Als beitragspflichtige Einnahmen gelten
1. bei Personen, die Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld nach dem Dritten Buch beziehen, 80 vom Hundert des der 

Leistung zugrunde liegenden, durch sieben geteilten wöchentlichen Arbeitsentgelts nach § 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 
soweit es ein Dreihundertsechzigstel der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 nicht übersteigt; 80 vom Hun-
dert des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts aus einem nicht geringfügigen Beschäftigungsverhältnis sind abzuziehen,

2. bei Personen, die Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches beziehen, das 0,2155fache der monat-
lichen Bezugsgröße; abweichend von § 223 Absatz 1 sind die Beiträge für jeden Kalendermonat, in dem mindestens 
für einen Tag eine Mitgliedschaft besteht, zu zahlen.
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2Bei Personen, die Teilarbeitslosengeld oder Teilunterhaltsgeld nach dem Dritten Buch beziehen, ist Satz 1 Nr. 1 zweiter 
Teilsatz nicht anzuwenden. 3Ab Beginn des zweiten Monats bis zur zwölften Woche einer Sperrzeit oder ab Beginn des 
zweiten Monats eines Ruhenszeitraumes wegen einer Urlaubsabgeltung gelten die Leistungen als bezogen.

(1a) (weggefallen)

(2) Soweit Kurzarbeitergeld oder Qualifizierungsgeld nach dem Dritten Buch gewährt wird, gelten als beitragspflichtige 
Einnahmen nach § 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 80 vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen dem Sollentgelt und 
dem Istentgelt nach § 106 des Dritten Buches beim Kurzarbeitergeld oder nach § 82b des Dritten Buches beim Qualifi-
zierungsgeld.

(3) § 226 gilt entsprechend.

§ 232a geändert  durch G. v.  16.12.1997 (BGBl. I  S. 2970),  in  Kraft  ab 01.01.1998; geändert  durch G. v.  24.03.1999 (BGBl. I 
S. 388), in Kraft ab 01.04.1999; geändert durch G. v. 21.12.2000 (BGBl. I S. 1971), in Kraft ab 01.01.2001; geändert durch G. v. 
10.12.2001 (BGBl. I S. 3443), in Kraft ab 01.01.2002; geändert durch G. v. 23.12.2002 (BGBl. I S. 4607), in Kraft ab 01.01.2003; 
geändert durch G. v. 23.12.2002 (BGBl. I S. 4637), in Kraft ab 01.01.2003; geändert durch G. v. 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954; ber. 
BGBl. I 2004 S. 2014), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G. v. 29.06.2006 (BGBl. I S. 1402), in Kraft ab 01.07.2006; geändert 
durch G. v. 24.04.2006 (BGBl. I S. 926), in Kraft ab 01.01.2007; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 
S. 1066; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 2007 S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.07.2008; geändert durch 
G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 2007 S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 
01.01.2009; geändert durch G. v. 22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft ab 01.01.2011; geändert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I 
S. 2983;  ber.  BGBl. I  2012  S. 579),  in  Kraft  ab  01.01.2012;  geändert  durch  G.  v.  20.12.2011  (BGBl. I  S. 2854),  in  Kraft  ab 
01.04.2012; geändert durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 01.01.2016; Abs. 1 geändert durch G. v. 18.07.2016 
(BGBl. I  S. 1710),  in  Kraft  ab  01.01.2017;  Abs. 1a  aufgehoben  durch  Art. 1  G.  v.  7.11.2022  (BGBl. I  S. 1990),  in  Kraft  ab 
12.11.2022; Abs. 1 geändert durch Art. 12 Abs. 9 G. v. 16.12.2022 (BGBl. I S. 2328), in Kraft ab 01.01.2023; Überschrift neu ge-
fasst, Abs. 2 geändert durch Art. 10 G. v. 17.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 191), in Kraft ab 01.04.2024

§ 235 Beitragspflichtige Einnahmen von Rehabilitanden, Jugendlichen und Menschen mit Behinderungen in Einrich-
tungen

(1) 1Für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 6 versicherungspflichtigen Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gelten 
als beitragspflichtige Einnahmen 80 Prozent des Regelentgelts, das der Berechnung des Übergangsgeldes zugrunde 
liegt. 2Das Entgelt ist um den Zahlbetrag der Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sowie um das Entgelt zu kür-
zen, das aus einer die Versicherungspflicht begründenden Beschäftigung erzielt wird. 3Bei Personen, die Teilübergangs-
geld nach dem Dritten Buch beziehen, ist Satz 2 nicht anzuwenden. 4Wird das Übergangsgeld, das Verletztengeld, das 
Versorgungskrankengeld, das Krankengeld der Sozialen Entschädigung oder das Krankengeld der Soldatenentschädi-
gung angepaßt, ist das Entgelt um den gleichen Vomhundertsatz zu erhöhen. 5Für Teilnehmer, die kein Übergangsgeld 
erhalten, sowie für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 Versicherungspflichtigen gilt als beitragspflichtige Einnahmen ein Arbeitsent-
gelt in Höhe von 20 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches.

(2) 1Für Personen, deren Mitgliedschaft nach § 192 Abs. 1 Nr. 3 erhalten bleibt, sind die vom zuständigen Rehabilitati-
onsträger nach § 251 Abs. 1 zu tragenden Beiträge nach 80 vom Hundert des Regelentgelts zu bemessen, das der Be-
rechnung des Übergangsgeldes, des Verletztengeldes, des Versorgungskrankengeldes, des Krankengeldes der Sozialen 
Entschädigung oder des Krankengeldes der Soldatenentschädigung zugrunde liegt. 2Absatz 1 Satz 4 gilt. 3Bei Personen, 
die Verletztengeld nach § 45 Absatz 4 des Siebten Buches in Verbindung mit § 45 Absatz 1 beziehen, gelten abweichend 
von Satz 1 als beitragspflichtige Einnahmen 80 Prozent des während der Freistellung ausgefallenen laufenden Arbeits-
entgelts oder des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitseinkommens.

(3) Für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 7 und 8 versicherungspflichtigen behinderten Menschen ist als beitragspflichtige Einnah-
men das tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt, mindestens jedoch ein Betrag in Höhe von 20 vom Hundert der monatlichen 
Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches zugrunde zu legen.

(4) § 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 und Abs. 2 sowie die §§ 228 bis 231 gelten entsprechend; bei Anwendung des § 230 
Satz 1 ist das Arbeitsentgelt vorrangig zu berücksichtigen.

§ 235 geändert durch G. v. 16.12.1997 (BGBl. I S. 2970), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; 
ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geän-
dert  durch G.  v.  23.12.2014 (BGBl. I  S. 2462),  in  Kraft  ab 01.01.2015;  Überschrift,  Abs. 1 und 2 geändert  durch Art. 1  G.  v. 
06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in Kraft ab 11.05.2019; Abs. 1 und Abs. 2 geändert durch Art. 32 G. v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2652), in 
Kraft ab 01.01.2024; Abs. 1 und Abs. 2 geändert durch Art. 38 G. v. 20.08.2021 (BGBl. I S. 3932), in Kraft ab 01.01.2025

Dritter Titel 
Beitragssätze, Zusatzbeitrag

§ 241 Allgemeiner Beitragssatz

Der allgemeine Beitragssatz beträgt 14,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder.
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§ 241 geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 
2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2008; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; 
ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft 
ab 01.01.2011; geändert durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 01.01.2015

§ 242 Zusatzbeitrag

(1) 1Soweit der Finanzbedarf einer Krankenkasse durch die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht gedeckt ist, 
hat sie in ihrer Satzung zu bestimmen, dass von ihren Mitgliedern ein einkommensabhängiger Zusatzbeitrag erhoben 
wird. 2Die Krankenkassen haben den einkommensabhängigen Zusatzbeitrag als Prozentsatz der beitragspflichtigen Ein-
nahmen jedes Mitglieds zu erheben (kassenindividueller Zusatzbeitragssatz). 3Der Zusatzbeitragssatz ist so zu bemes-
sen, dass die Einnahmen aus dem Zusatzbeitrag zusammen mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds und den 
sonstigen Einnahmen die im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und die vorgeschriebene Höhe der 
Rücklage decken; dabei ist die Höhe der voraussichtlichen beitragspflichtigen Einnahmen aller Krankenkassen nach 
§ 220 Absatz 2 Satz 2 je Mitglied zugrunde zu legen.  4Krankenkassen dürfen ihren Zusatzbeitragssatz nicht anheben, 
solange ausweislich der zuletzt vorgelegten vierteljährlichen Rechnungsergebnisse ihre nicht für die laufenden Ausgaben 
benötigten Betriebsmittel zuzüglich der Rücklage nach § 261 sowie der zur Anschaffung und Erneuerung der Vermö-
gensteile bereitgehaltenen Geldmittel nach § 263 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 das das 0,5fache des durchschnittlich auf 
einen Monat entfallenden Betrags der Ausgaben für die in § 260 Absatz 1 Nummer 1 genannten Zwecke überschreiten; 
§ 260 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(1a) (weggefallen)

(2) 1Ergibt sich während des Haushaltsjahres, dass die Betriebsmittel der Krankenkassen einschließlich der Zuführung 
aus der Rücklage zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen, ist der Zusatzbeitragssatz nach Absatz 1 durch Ände-
rung der Satzung zu erhöhen. 2Muss eine Krankenkasse kurzfristig ihre Leistungsfähigkeit erhalten, so hat der Vorstand 
zu beschließen, dass der Zusatzbeitragssatz bis zur satzungsmäßigen Neuregelung erhöht wird; der Beschluss bedarf 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 3Kommt kein Beschluss zustande, ordnet die Aufsichtsbehörde die notwendige 
Erhöhung des Zusatzbeitragssatzes an. 4Klagen gegen die Anordnung nach Satz 3 haben keine aufschiebende Wirkung.

(3) 1Die Krankenkasse hat den Zusatzbeitrag abweichend von Absatz 1 in Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitrags-
satzes nach § 242a zu erheben für
1. Mitglieder nach § 5 Absatz 1 Nummer 2a,
2. Mitglieder nach § 5 Absatz 1 Nummer 5 und 6,
3. Mitglieder nach § 5 Absatz 1 Nummer 7 und 8, wenn das tatsächliche Arbeitsentgelt den nach § 235 Absatz 3 maß-

geblichen Mindestbetrag nicht übersteigt,
4. Mitglieder, deren Mitgliedschaft nach § 192 Absatz 1 Nummer 3 oder nach § 193 Absatz 2 bis 5 oder nach § 8 des 

Eignungsübungsgesetzes fortbesteht,
5. Mitglieder, die Verletztengeld nach dem Siebten Buch, Versorgungskrankengeld, Krankengeld der Sozialen Entschä-

digung und Krankengeld der Soldatenentschädigung nach dem Vierzehnten Buch oder vergleichbare Entgeltersatz-
leistungen beziehen, sowie

6. Beschäftigte, bei denen § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 oder Satz 2 des Vierten Buches angewen-
det wird.

2Auf weitere beitragspflichtige Einnahmen dieser Mitglieder findet der Beitragssatz nach Absatz 1 Anwendung.

(4) Die Vorschriften des Zweiten und Dritten Abschnitts des Vierten Buches gelten entsprechend.

(5) 1Die Krankenkassen melden die Zusatzbeitragssätze nach Absatz 1 dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen. 

2Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen führt eine laufend aktualisierte Übersicht, welche Krankenkassen einen 
Zusatzbeitrag erheben und in welcher Höhe, und veröffentlicht diese Übersicht im Internet.  3Das Nähere zu Zeitpunkt, 
Form und Inhalt der Meldungen sowie zur Veröffentlichung regelt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen.

§ 242 geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 
2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft ab 01.01.2011; geändert durch 
G.  v.  28.07.2011  (BGBl. I  S. 1622),  in  Kraft  ab  04.08.2011;  geändert  durch  G.  v.  22.12.2011  (BGBl. I  S. 2983),  in  Kraft  ab 
01.01.2012;  geändert  durch  G.  v.  21.07.2014  (BGBl. I  S. 1133),  in  Kraft  ab  01.01.2015;  Abs. 1  geändert  durch  Art. 1  G.  v. 
11.12.2018 (BGBl. I S. 2387), in Kraft m.W.v. 18.10.2018; Abs. 1 geändert durch Art. 1 G. v. 14.12.2019 (BGBl. I S. 2789), in Kraft 
m.W.v.  07.11.2019; Abs. 3 geändert  durch Art. 5 G. v.  12.06.2020 (BGBl. I  S. 1248),  in  Kraft  ab 01.07.2020; Abs. 1 geändert, 
Abs. 1a eingefügt durch Art. 1 G. v. 22.12.2020 (BGBl. I S. 3299), in Kraft m.W.v. 26.11.2020; Abs. 1 geändert, Abs. 1a aufgehoben 
durch Art. 1 G. v. 7.11.2022 (BGBl. I S. 1990), in Kraft ab 12.11.2022; Abs. 3 geändert durch Art. 32 G. v. 12.12.2019 (BGBl. I 
S. 2652), in Kraft ab 01.01.2024; Abs. 3 geändert durch Art. 38 G. v. 20.08.2021 (BGBl. I S. 3932), in Kraft ab 01.01.2025
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§ 242a Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz

(1) Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz ergibt sich aus der Differenz zwischen den voraussichtlichen jährlichen Aus-
gaben der Krankenkassen und den voraussichtlichen jährlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds, die für die Zuweisun-
gen nach den §§ 266 und 270 zur Verfügung stehen, geteilt durch die voraussichtlichen jährlichen beitragspflichtigen 
Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen, multipliziert mit 100.

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit legt nach Auswertung der Ergebnisse des Schätzerkreises nach § 220 Ab-
satz 2 die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes für das Folgejahr fest und gibt diesen Wert in Prozent je-
weils bis zum 1. November eines Kalenderjahres im Bundesanzeiger bekannt.

§ 242a eingefügt  durch G. v.  22.12.2010 (BGBl. I  S. 2309),  in  Kraft  ab 01.01.2011; geändert  durch G. v.  28.07.2011 (BGBl. I 
S. 1622),  in  Kraft  ab  04.08.2011;  geändert  durch  G.  v.  22.12.2011  (BGBl. I  S. 2983;  ber.  BGBl. I  2012  S. 579),  in  Kraft  ab 
01.01.2012; geändert durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 01.08.2014; geändert durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I 
S. 1133), in Kraft ab 01.01.2015

§ 242b (weggefallen)

§ 242b aufgehoben durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 01.01.2015

§ 243 Ermäßigter Beitragssatz

1Für Mitglieder, die keinen Anspruch auf Krankengeld haben, gilt ein ermäßigter Beitragssatz. 2Dies gilt nicht für die Bei-
tragsbemessung nach § 240 Absatz 4b. 3Der ermäßigte Beitragssatz beträgt 14,0 Prozent der beitragspflichtigen Einnah-
men der Mitglieder.

§ 243 geändert durch G. v. 06.08.1998 (BGBl. I S. 2005), in Kraft ab 12.08.1998; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; 
ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2008; geändert durch 
G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in 
Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft ab 01.01.2011; geändert durch G. v. 21.07.2014 
(BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 01.01.2015; geändert durch G. v. 04.04.2017 (BGBl. I S. 778), in Kraft ab 01.01.2018

§ 244 Ermäßigter Beitrag für Wehrdienstleistende und Zivildienstleistende

(1) 1Bei Einberufung zu einem Wehrdienst wird der Beitrag für
1. Wehrdienstleistende nach § 193 Abs. 1 auf ein Drittel,
2. Wehrdienstleistende nach § 193 Abs. 2 auf ein Zehntel

des Beitrags ermäßigt, der vor der Einberufung zuletzt zu entrichten war. 2Dies gilt nicht für aus Renten der gesetzlichen 
Rentenversicherung, Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen zu bemessende Beiträge.

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Verteidigung und 
dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für die Beitragszah-
lung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 eine pauschale Beitragsabrechnung vorschreiben und die Zahlungsweise regeln.

(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten für Zivildienstleistende entsprechend. 2Bei einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 tritt an 
die Stelle des Bundesministeriums der Verteidigung das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

§ 244 geändert durch G v. 25.11.2003 (BGBl. I S. 2304), in Kraft ab 28.11.2003; geändert durch G v. 22.04.2005 (BGBl. I S. 1106), 
in Kraft ab 30.04.2005; geändert durch G v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006

§ 245 Beitragssatz für Studenten und Praktikanten

Für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 und 10 Versicherungspflichtigen gelten als Beitragssatz sieben Zehntel des allgemeinen 
Beitragssatzes.

§ 245 geändert durch G v. 29.10.2001 (BGBl. I S. 2785), in Kraft ab 07.11.2001; geändert durch G v. 25.11.2003 (BGBl. I S. 2304), 
in Kraft ab 28.11.2003; geändert durch G v. 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190; ber. BGBl. I 2004 S. 452; ber. BGBl. I 2004 S. 2014; ber. 
BGBl. I 2004 S. 3445), in Kraft ab 01.07.2005; geändert durch G v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407), in Kraft ab 08.11.2006; geändert 
durch G v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), 
in Kraft ab 01.01.2009; Abs. 2 aufgehoben durch Art. 1 G. v. 14.12.2019 (BGBl. I S. 2789), in Kraft ab 01.01.2020

§ 246 Beitragssatz für Beziehende von Bürgergeld

Für Personen, die Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches beziehen, gilt als Beitragssatz der ermä-
ßigte Beitragssatz nach § 243.
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§ 246 neu gefasst durch G v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. 
BGBl. I  2008 S. 2426),  in  Kraft  ab 01.01.2009;  geändert  durch Art. 12 Abs. 9 G.  v.  16.12.2022 (BGBl. I  S. 2328),  in  Kraft  ab 
01.01.2023

Vierter Titel 
Tragung der Beiträge

§ 249 Tragung der Beiträge bei versicherungspflichtiger Beschäftigung

(1) 1Beschäftigte, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 13 versicherungspflichtig sind, und ihre Arbeitgeber tra-
gen die nach dem Arbeitsentgelt zu bemessenden Beiträge jeweils zur Hälfte. 2Bei geringfügig Beschäftigten gilt § 249b.

(2) Der Arbeitgeber trägt den Beitrag allein für Beschäftigte, soweit Beiträge für Kurzarbeitergeld oder Qualifizierungsgeld 
zu zahlen sind.

(3) Abweichend von Absatz 1 werden die Beiträge bei versicherungspflichtig Beschäftigten, deren beitragspflichtige Ein-
nahme sich nach § 226 Absatz 4 bestimmt, vom Versicherten in Höhe der Hälfte des Betrages, der sich ergibt, wenn der 
allgemeine oder der ermäßigte Beitragssatz zuzüglich des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes auf die nach Maß-
gabe von § 20 Absatz 2a Satz 6 des Vierten Buches ermittelte beitragspflichtige Einnahme angewendet wird, im Übrigen 
vom Arbeitgeber getragen.

(4) Abweichend von Absatz 1 werden die Beiträge für Personen, für die § 7 Absatz 2 Anwendung findet, vom Arbeitgeber 
in Höhe der Hälfte des Betrages, der sich ergibt, wenn der allgemeine oder der ermäßigte Beitragssatz zuzüglich des 
kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes auf das der Beschäftigung zugrunde liegende Arbeitsentgelt angewendet wird, 
im Übrigen vom Versicherten getragen.

§ 249  geändert  durch  G.  v.  12.12.1996 (BGBl. I  S. 1859),  in  Kraft  ab  01.01.1997;  geändert  durch  G.  v.  16.12.1997  (BGBl. I 
S. 2970), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G. v. 24.03.1999 (BGBl. I S. 388), in Kraft ab 01.04.1999; geändert durch G. v. 
23.10.2001 (BGBl. I S. 2702), in Kraft ab 01.01.2002; geändert durch G. v. 23.12.2002 (BGBl. I S. 4621), in Kraft ab 01.04.2003; 
geändert durch G. v. 24.07.2003 (BGBl. I S. 1526), in Kraft ab 01.08.2003; geändert durch G. v. 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190; ber. 
BGBl. I  2004  S. 452;  ber.  BGBl. I  2004  S. 2014;  ber.  BGBl. I  2004  S. 3445),  in  Kraft  ab  01.07.2005;  geändert  durch  G.  v. 
24.04.2006 (BGBl. I S. 926), in Kraft ab 01.01.2007; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. 
BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I 
S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geän-
dert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983; ber. BGBl. I 2012 S. 579), in Kraft ab 01.01.2012; geändert durch G. v. 05.12.2012 
(BGBl. I S. 2474), in Kraft ab 01.01.2013; geändert durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 01.01.2015; Abs. 1 und 3 
geändert durch Art. 2 G. v. 11.12.2018 (BGBl. I S. 2387), in Kraft ab 01.01.2019; Abs. 3 geändert durch Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 G. v. 
28.11.2018 (BGBl. I S. 2016), in Kraft ab 01.07.2019; Abs. 3 neu gefasst, Abs. 4 angefügt durch Art. 8 G. v. 28.06.2022 (BGBl. I 
S. 969), in Kraft ab 01.10.2022; Abs. 2 geändert durch Art. 10 G. v. 17.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 191), in Kraft ab 01.04.2024

§ 249a Tragung der Beiträge bei Versicherungspflichtigen mit Rentenbezug

1Versicherungspflichtige, die eine Rente nach § 228 Absatz 1 Satz 1 beziehen, und die Träger der Rentenversicherung 
tragen die nach der Rente zu bemessenden Beiträge jeweils zur Hälfte.  2Bei Versicherungspflichtigen, die eine für sie 
nach § 237 Satz 2 beitragsfreie Waisenrente nach § 48 des Sechsten Buches beziehen, trägt der Träger der Rentenver-
sicherung die Hälfte der nach dieser Rente zu bemessenden Beiträge, wie er sie ohne die Beitragsfreiheit zu tragen hät-
te. 3Die Beiträge aus ausländischen Renten nach § 228 Absatz 1 Satz 2 tragen die Rentner allein.

§ 249a geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 S. 1066; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 2007 
S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007; geändert durch G. v. 14.06.2007 (BGBl. I S. 1066), m.W.v. 01.04.2007; 
geändert durch G. v. 14.06.2007 (BGBl. I S. 1066), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 22.06.2011 (BGBl. I S. 1202), in 
Kraft ab 01.07.2011; geändert durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 01.01.2015; geändert durch G. v. 21.12.2015 
(BGBl. I S. 2408), in Kraft ab 01.01.2017; geändert durch Art. 2 G. v. 11.12.2018 (BGBl. I S. 2387), in Kraft ab 01.01.2019

§ 249b Beitrag des Arbeitgebers bei geringfügiger Beschäftigung

1Der Arbeitgeber einer Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches hat für Versicherte, die in dieser Beschäf-
tigung versicherungsfrei oder nicht versicherungspflichtig sind, einen Beitrag in Höhe von 13 vom Hundert des Arbeits-
entgelts dieser Beschäftigung zu tragen. 2Für Beschäftigte in Privathaushalten nach § 8a Satz 1 des Vierten Buches, die 
in dieser Beschäftigung versicherungsfrei oder nicht versicherungspflichtig sind, hat der Arbeitgeber einen Beitrag in Hö-
he von 5 vom Hundert des Arbeitsentgelts dieser Beschäftigung zu tragen. 3Für den Beitrag des Arbeitgebers gelten der 
Dritte Abschnitt des Vierten Buches sowie § 111 Abs. 1 Nr. 2 bis 4, 8 und Abs. 2 und 4 des Vierten Buches entsprechend.

§ 249b eingefügt  durch G.  v.  24.03.1999 (BGBl. I  S. 388),  in  Kraft  ab 01.04.1999;  geändert  durch  G.  v.  23.12.2002 (BGBl. I 
S. 4621), in Kraft ab 01.04.2003; geändert durch G. v. 29.06.2006 (BGBl. I S. 1402), in Kraft ab 01.07.2006
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§ 249c Tragung der Beiträge bei Bezug von Pflegeunterstützungsgeld

1Bei Bezug von Pflegeunterstützungsgeld werden die Beiträge, soweit sie auf das Pflegeunterstützungsgeld entfallen, 
getragen
1. bei Personen, die einen in der sozialen Pflegeversicherung versicherten Pflegebedürftigen pflegen, von den Versi-

cherten und der Pflegekasse je zur Hälfte,
2. bei Personen, die einen in der privaten Pflege-Pflichtversicherung versicherungspflichtigen Pflegebedürftigen pfle-

gen, von den Versicherten und dem privaten Versicherungsunternehmen je zur Hälfte,
3. bei Personen, die einen Pflegebedürftigen pflegen, der wegen Pflegebedürftigkeit Beihilfeleistungen oder Leistungen 

der Heilfürsorge und Leistungen einer Pflegekasse oder eines privaten Versicherungsunternehmens erhält, von den 
Versicherten zur Hälfte und von der Festsetzungsstelle für die Beihilfe oder vom Dienstherrn und der Pflegekasse 
oder dem privaten Versicherungsunternehmen jeweils anteilig,

im Übrigen von der Pflegekasse, dem privaten Versicherungsunternehmen oder anteilig von der Festsetzungsstelle für 
die Beihilfe oder dem Dienstherrn und der Pflegekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen.  2Die Beiträge 
werden von der Pflegekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen allein oder anteilig von der Festsetzungsstel-
le für die Beihilfe oder dem Dienstherrn und der Pflegekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen getragen, 
wenn das dem Pflegeunterstützungsgeld zugrunde liegende monatliche Arbeitsentgelt 450 Euro nicht übersteigt.

§ 249c eingefügt durch G. v. 23.12.2014 (BGBl. I S. 2462), in Kraft ab 01.01.2015

§ 250 Tragung der Beiträge durch das Mitglied

(1) Versicherungspflichtige tragen die Beiträge aus
1. den Versorgungsbezügen,
2. dem Arbeitseinkommen,
3. den beitragspflichtigen Einnahmen nach § 236 Abs. 1 allein.

(2) Freiwillige Mitglieder, in § 189 genannte Rentenantragsteller sowie Schwangere, deren Mitgliedschaft nach § 192 
Abs. 2 erhalten bleibt, tragen den Beitrag allein.

(3) Versicherungspflichtige nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 tragen ihre Beiträge mit Ausnahme der aus Arbeitsentgelt und nach 
§ 228 Absatz 1 Satz 1 zu tragenden Beiträge allein.

§ 250 geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 
2008 S. 2426), in Kraft ab 01.04.2007; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; 
ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 22.06.2011 (BGBl. I S. 1202), in Kraft 
ab 01.07.2011; geändert durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 01.01.2015

§ 251 Tragung der Beiträge durch Dritte

(1) Der zuständige Rehabilitationsträger trägt die auf Grund der Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
sowie an Berufsfindung oder Arbeitserprobung (§ 5 Abs. 1 Nr. 6) oder des Bezugs von Übergangsgeld, Verletztengeld, 
Versorgungskrankengeld,  Krankengeld  der  Sozialen  Entschädigung  oder  Krankengeld  der  Soldatenentschädigung 
(§ 192 Abs. 1 Nr. 3) zu zahlenden Beiträge.

(2) 1Der Träger der Einrichtung trägt den Beitrag allein
1. für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 versicherungspflichtigen Jugendlichen,
2. für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 7 oder 8 versicherungspflichtigen behinderten Menschen, wenn das tatsächliche Arbeits-

entgelt den nach § 235 Abs. 3 maßgeblichen Mindestbetrag nicht übersteigt, im übrigen gilt § 249 Abs. 1 entspre-
chend.

2Für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 7 versicherungspflichtigen behinderten Menschen sind die Beiträge, die der Träger der Ein-
richtung zu tragen hat, von den für die behinderten Menschen zuständigen Leistungsträgern zu erstatten. 3Satz 1 Num-
mer 2 und Satz 2 gelten für einen anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches entsprechend.

(3) 1Die Künstlersozialkasse trägt die Beiträge für die nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz versicherungspflichti-
gen Mitglieder. 2Hat die Künstlersozialkasse nach § 16 Abs. 2 Satz 2 des Künstlersozialversicherungsgesetzes das Ru-
hen der Leistungen festgestellt, entfällt für die Zeit des Ruhens die Pflicht zur Entrichtung des Beitrages, es sei denn, 
das Ruhen endet nach § 16 Abs. 2 Satz 5 des Künstlersozialversicherungsgesetzes. 3Bei einer Vereinbarung nach § 16 
Abs. 2 Satz 6 des Künstlersozialversicherungsgesetzes ist die Künstlersozialkasse zur Entrichtung der Beiträge für die 
Zeit des Ruhens insoweit verpflichtet, als der Versicherte seine Beitragsanteile zahlt.

(4) 1Der Bund trägt die Beiträge für Wehrdienst- und Zivildienstleistende im Falle des § 193 Abs. 2 und 3 sowie für die 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a versicherungspflichtigen Bezieher von Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Bu-
ches. 2Die Höhe der vom Bund zu tragenden Zusatzbeiträge für die nach § 5 Absatz 1 Nummer 2a versicherungspflichti-
gen Bezieher  von Bürgergeld  nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches wird  für  ein  Kalenderjahr  jeweils  im 
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Folgejahr abschließend festgestellt. 3Hierzu ermittelt das Bundesministerium für Gesundheit den rechnerischen Zusatz-
beitragssatz,  der  sich als  Durchschnitt  der im Kalenderjahr geltenden Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen nach 
§ 242 Absatz 1 unter Berücksichtigung der Zahl ihrer Mitglieder ergibt. 4Weicht der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz 
nach § 242a von dem für das Kalenderjahr nach Satz 2 ermittelten rechnerischen Zusatzbeitragssatz ab, so erfolgt zwi-
schen dem Gesundheitsfonds und dem Bundeshaushalt ein finanzieller Ausgleich des sich aus der Abweichung erge-
benden Differenzbetrags. 5Den Ausgleich führt das Bundesamtes für Soziale Sicherung für den Gesundheitsfonds nach 
§ 271 und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen 
für den Bund durch. 6Ein Ausgleich findet nicht statt, wenn sich ein Betrag von weniger als einer Million Euro ergibt.

(4a) Die Bundesagentur für Arbeit trägt die Beiträge für die Bezieher von Arbeitslosengeld und Unterhaltsgeld nach dem 
Dritten Buch.

(4b) Für Personen, die als nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder ähnlicher religiöser Ge-
meinschaften für den Dienst in einer solchen Genossenschaft oder ähnlichen religiösen Gemeinschaft außerschulisch 
ausgebildet werden, trägt die geistliche Genossenschaft oder ähnliche religiöse Gemeinschaft die Beiträge.

(5) 1Die Krankenkassen sind zur Prüfung der Beitragszahlung berechtigt. 2In den Fällen der Absätze 3, 4 und 4a ist das 
Bundesamtes für Soziale Sicherung zur Prüfung der Beitragszahlung berechtigt. 3Ihm sind die für die Durchführung der 
Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 4Das Bundesamtes für Sozia-
le Sicherung kann die Prüfung durch eine Krankenkasse oder einen Landesverband wahrnehmen lassen; der Beauftrag-
te muss zustimmen. 5Dem Beauftragten sind die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 6Der Beauftragte darf die erhobenen Daten nur zum Zweck der Durchführung der Prüfung verarbeiten. 7Im 
Übrigen gelten für die Datenverarbeitung die Vorschriften des Ersten und Zehnten Buches.

§ 251 geändert durch G. v. 24.03.1997 (BGBl. I S. 594), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; 
ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geän-
dert durch G. v. 10.12.2001 (BGBl. I S. 3443), in Kraft ab 01.01.2002; geändert durch G. v. 21.06.2002 (BGBl. I S. 2167), in Kraft 
ab 01.07.2002;  geändert  durch G.  v.  23.12.2003 (BGBl. I  S. 2848),  in  Kraft  ab 01.01.2004;  geändert  durch G.  v.  24.12.2003 
(BGBl. I S. 2954; ber. BGBl. I 2004 S. 2014), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 
S. 1066;  ber.  BGBl. I  S. 3024;  ber.  BGBl. I  S. 3305;  ber.  BGBl. I  2008 S. 2426),  in Kraft  ab 01.01.2009; geändert  durch G. v. 
22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft ab 01.01.2011; geändert durch G. v. 24.03.2011 (BGBl. I S. 453), m.W.v. 01.01.2011; geän-
dert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983), in Kraft ab 01.01.2012; geändert durch G. v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1133), in Kraft ab 
01.01.2015; Abs. 2 geändert durch G. v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018; Abs. 5 geändert durch Art. 123 G. v. 
20.11.2019 (BGBl. I S. 1626), in Kraft ab 26.11.2019; Abs. 4c aufgehoben durch Art. 5 G. v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2522), in Kraft 
ab 01.01.2020; Abs. 4 und Abs. 5 geändert durch Art. 32 Nr. 10b G. v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2652), in Kraft ab 01.01.2020; Abs. 4 
geändert  durch  Art. 12  Abs. 9  G.  v.  16.12.2022  (BGBl. I  S. 2328),  in  Kraft  ab  01.01.2023;  Abs. geändert  durch  Art. 32  G.  v. 
12.12.2019 (BGBl. I S. 2652), in Kraft ab 01.01.2024; Abs. 1 geändert durch Art. 38 G. v. 20.08.2021 (BGBl. I S. 3932), in Kraft ab 
01.01.2025

Fünfter Titel 
Zahlung der Beiträge

§ 252 Beitragszahlung

(1) 1Soweit gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist, sind die Beiträge von demjenigen zu zahlen, der sie zu tragen 
hat. 2Abweichend von Satz 1 zahlen die Bundesagentur für Arbeit oder in den Fällen des § 6a des Zweiten Buches die 
zugelassenen kommunalen Träger die Beiträge für die Bezieher von Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten 
Buches.

(2) 1Die Beitragszahlung erfolgt in den Fällen des § 251 Abs. 3, 4 und 4a an den Gesundheitsfonds. 2Ansonsten erfolgt 
die Beitragszahlung an die nach § 28i des Vierten Buches zuständige Einzugsstelle. 3Die Einzugsstellen leiten die nach 
Satz 2 gezahlten Beiträge einschließlich der Zinsen auf Beiträge und Säumniszuschläge arbeitstäglich an den Gesund-
heitsfonds weiter.  4Das Weitere zum Verfahren der Beitragszahlungen nach Satz 1 und Beitragsweiterleitungen nach 
Satz 3 wird durch Rechtsverordnung nach den §§ 28c und 28n des Vierten Buches geregelt.

(2a)  1Die Pflegekassen zahlen für Bezieher von Pflegeunterstützungsgeld die Beiträge nach § 249c Satz 1 Nummer 1 
und 3.  2Die privaten Versicherungsunternehmen, die Festsetzungsstellen für die Beihilfe oder die Dienstherren zahlen 
die Beiträge nach § 249c Satz 1 Nummer 2 und 3; der Verband der privaten Krankenversicherung e. V., die Festset-
zungsstellen für die Beihilfe und die Dienstherren vereinbaren mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und 
dem Bundesamt für Soziale Sicherung Näheres über die Zahlung und Abrechnung der Beiträge. 3Für den Beitragsabzug 
gilt § 28g Satz 1 und 2 des Vierten Buches entsprechend.

(3) 1Schuldet ein Mitglied Auslagen, Gebühren, insbesondere Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie wie Gebühren 
zu behandelnde Entgelte für Rücklastschriften, Beiträge, den Zusatzbeitrag nach § 242 in der bis zum 31. Dezember 
2014 geltenden Fassung, Prämien nach § 53, Säumniszuschläge, Zinsen, Bußgelder oder Zwangsgelder, kann es bei 
Zahlung bestimmen, welche Schuld getilgt werden soll.  2Trifft das Mitglied keine Bestimmung, werden die Schulden in 
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der genannten Reihenfolge getilgt. 3Innerhalb der gleichen Schuldenart werden die einzelnen Schulden nach ihrer Fällig-
keit, bei gleichzeitiger Fälligkeit anteilmäßig getilgt.

(4) Für die Haftung der Einzugsstellen wegen schuldhafter Pflichtverletzung beim Einzug von Beiträgen nach Absatz 2 
Satz 2 gilt § 28r Abs. 1 und 2 des Vierten Buches entsprechend.

(5) Das Bundesministerium für Gesundheit regelt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere 
über die Prüfung der von den Krankenkassen mitzuteilenden Daten durch die mit der Prüfung nach § 274 befassten Stel-
len einschließlich der Folgen fehlerhafter Datenlieferungen oder nicht prüfbarer Daten sowie das Verfahren der Prüfung 
und der Prüfkriterien für die Bereiche der Beitragsfestsetzung, des Beitragseinzugs und der Weiterleitung von Beiträgen 
nach Absatz 2 Satz 2 durch die Krankenkassen, auch abweichend von § 274.

(6) Stellt die Aufsichtsbehörde fest, dass eine Krankenkasse die Monatsabrechnungen über die Sonstigen Beiträge ge-
genüber dem Bundesamt für Soziale Sicherung als Verwalter des Gesundheitsfonds entgegen der Rechtsverordnung auf 
Grundlage der §§ 28n und 28p des Vierten Buches nicht, nicht vollständig, nicht richtig oder nicht fristgerecht abgibt, 
kann sie die Aufforderung zur Behebung der festgestellten Rechtsverletzung und zur Unterlassung künftiger Rechtsver-
letzungen mit der Androhung eines Zwangsgeldes bis zu 50 000 Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung verbinden.

§ 252 geändert durch G. v. 24.03.1997 (BGBl. I S. 594), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G. v. 23.12.2003 (BGBl. I S. 2848), 
in Kraft ab 01.01.2004; geändert durch G. v. 30.07.2004 (BGBl. I S. 2014), in Kraft ab 06.08.2004; geändert durch G. v. 26.03.2007 
(BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 2007 S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geändert 
durch G. v. 15.12.2008 (BGBl. I S. 2426), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 22.12.2010 (BGBl. I S. 2309), in Kraft ab 
01.01.2011;  geändert  durch  G.  v.  24.03.2011  (BGBl. I  S. 453),  m.W.v.  01.01.2011;  geändert  durch  G.  v.  22.12.2011  (BGBl. I 
S. 2983;  ber.  BGBl. I  2012  S. 579),  in  Kraft  ab  01.01.2012;  geändert  durch  G.  v.  21.07.2014  (BGBl. I  S. 1133),  in  Kraft  ab 
01.01.2015; geändert durch G. v. 23.12.2014 (BGBl. I S. 2462), in Kraft ab 01.01.2015; geändert durch G. v. 21.12.2015 (BGBl. I 
S. 2424), in Kraft ab 01.01.2016; Abs. 3 geändert durch G. v. 11.11.2016 (BGBl. I S. 2500), in Kraft ab 01.01.2017; Abs. 2a und 
Abs. 6 geändert durch Art. 32 G. v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2652), in Kraft ab 01.01.2020; Abs. 1 geändert durch Art. 12 Abs. 9 G. v. 
16.12.2022 (BGBl. I S. 2328), in Kraft ab 01.01.2023

§ 256a Ermäßigung und Erlass von Beitragsschulden und Säumniszuschlägen

(1) Zeigt ein Versicherter das Vorliegen der Voraussetzungen der Versicherungspflicht nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 
erst nach einem der in § 186 Absatz 11 Satz 1 und 2 genannten Zeitpunkte an, soll die Krankenkasse die für die Zeit seit  
dem Eintritt der Versicherungspflicht nachzuzahlenden Beiträge angemessen ermäßigen; darauf entfallende Säumniszu-
schläge nach § 24 des Vierten Buches sind vollständig zu erlassen.

(2) 1Erfolgt die Anzeige nach Absatz 1 bis zum 31. Dezember 2013, soll die Krankenkasse den für die Zeit seit dem Ein-
tritt der Versicherungspflicht nachzuzahlenden Beitrag und die darauf entfallenden Säumniszuschläge nach § 24 des 
Vierten Buches erlassen. 2Satz 1 gilt für bis zum 31. Juli 2013 erfolgte Anzeigen der Versicherungspflicht nach § 5 Ab-
satz 1 Nummer 13 für noch ausstehende Beiträge und Säumniszuschläge entsprechend.

(3) Die Krankenkasse hat für Mitglieder nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 sowie für freiwillige Mitglieder noch nicht gezahlte 
Säumniszuschläge in Höhe der Differenz zwischen dem nach § 24 Absatz 1a des Vierten Buches in der bis zum 31. Juli 
2013 geltenden Fassung erhobenen Säumniszuschlag und dem sich bei Anwendung des in § 24 Absatz 1 des Vierten 
Buches ergebenden Säumniszuschlag zu erlassen.

(4) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen regelt das Nähere zur Ermäßigung und zum Erlass von Beiträgen und 
Säumniszuschlägen nach den Absätzen 1 bis 3, insbesondere zu einem Verzicht auf die Inanspruchnahme von Leistun-
gen als Voraussetzung für die Ermäßigung oder den Erlass. 2Die Regelungen nach Satz 1 bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Zustimmung des Bundesministeriums für Gesundheit und sind diesem spätestens bis zum 15. September 2013 vor-
zulegen.

§ 256a eingefügt durch G. v. 15.07.2013 (BGBl. I S. 2423), in Kraft ab 01.08.2013

Zweiter Abschnitt 
Beitragszuschüsse

§ 257 Beitragszuschüsse für Beschäftigte

(1) 1Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Beschäftigte, die nur wegen Überschreitens der Jah-
resarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber als Beitragszuschuß den Betrag, den der 
Arbeitgeber entsprechend § 249 Absatz 1 oder 2 bei Versicherungspflicht des Beschäftigten zu tragen hätte. 2Satz 1 gilt 
für freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Beschäftigte, deren Mitgliedschaft auf der Versiche-
rungsberechtigung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 beruht, entsprechend. 3Bestehen innerhalb desselben Zeitraums 
mehrere Beschäftigungsverhältnisse, sind die beteiligten Arbeitgeber anteilig nach dem Verhältnis der Höhe der jeweili-
gen Arbeitsentgelte zur Zahlung des Beitragszuschusses verpflichtet. 4Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
Versicherte,  die  eine  Beschäftigung  nach  dem  Jugendfreiwilligendienstegesetz  oder  nach  dem  Bundesfreiwilli-
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gendienstgesetz ausüben, erhalten von ihrem Arbeitgeber als Beitragszuschuss den Betrag, den der Arbeitgeber bei Ver-
sicherungspflicht der Freiwilligendienstleistenden nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Vierten Buches für die Kran-
kenversicherung zu tragen hätte.

(2) 1Beschäftigte, die nur wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze oder auf Grund von § 6 Abs. 3a versi-
cherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht befreit und bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen 
versichert sind und für sich und ihre Angehörigen, die bei Versicherungspflicht des Beschäftigten nach § 10 versichert 
wären, Vertragsleistungen beanspruchen können, die der Art nach den Leistungen dieses Buches entsprechen, erhalten 
von ihrem Arbeitgeber einen Beitragszuschuß. 2Der Zuschuss wird in Höhe des Betrages gezahlt, der sich bei Anwen-
dung der Hälfte des Beitragssatzes nach § 241 zuzüglich der Hälfte des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach 
§ 242a und der nach § 226 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bei Versicherungspflicht zugrunde zu legenden beitragspflichtigen 
Einnahmen als Beitrag ergibt, höchstens jedoch in Höhe der Hälfte des Betrages, den der Beschäftigte für seine Kran-
kenversicherung zu zahlen hat. 3Für Beschäftigte, die bei Versicherungspflicht keinen Anspruch auf Krankengeld hätten, 
tritt an die Stelle des Beitragssatzes nach § 241 der Beitragssatz nach § 243. 4Soweit Kurzarbeitergeld oder Qualifizie-
rungsgeld bezogen wird, ist der Beitragszuschuss in Höhe des Betrages zu zahlen, den der Arbeitgeber bei Versiche-
rungspflicht des Beschäftigten entsprechend § 249 Absatz 2 zu tragen hätte, höchstens jedoch in Höhe des Betrages, 
den der Beschäftigte für seine Krankenversicherung zu zahlen hat; für die Berechnung gilt der um den durchschnittlichen 
Zusatzbeitragssatz nach § 242a erhöhte allgemeine Beitragssatz nach § 241.5Absatz 1 Satz 3 gilt.

(2a) 1Der Zuschuss nach Absatz 2 wird ab 1. Januar 2009 für eine private Krankenversicherung nur gezahlt, wenn das 
Versicherungsunternehmen
1. diese Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betreibt,
2. einen Basistarif im Sinne des § 152 Absatz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes anbietet,
2a. sich verpflichtet, Interessenten vor Abschluss der Versicherung das amtliche Informationsblatt der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 146 Absatz 1 Nummer 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes auszuhändi-
gen, welches über die verschiedenen Prinzipien der gesetzlichen sowie der privaten Krankenversicherung aufklärt,

3. soweit es über versicherte Personen im brancheneinheitlichen Standardtarif im Sinne von § 257 Abs. 2a in der bis 
zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung verfügt, sich verpflichtet, die in § 257 Abs. 2a in der bis zum 31. De-
zember 2008 geltenden Fassung in Bezug auf einen Standardtarif genannten Pflichten einzuhalten,

4. sich verpflichtet, den überwiegenden Teil  der Überschüsse, die sich aus dem selbst abgeschlossenen Versiche-
rungsgeschäft ergeben, zugunsten der Versicherten zu verwenden,

5. vertraglich auf das ordentliche Kündigungsrecht verzichtet,
6. die Krankenversicherung nicht zusammen mit anderen Versicherungssparten betreibt, wenn das Versicherungsun-

ternehmen seinen Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.

2Der Versicherungsnehmer hat dem Arbeitgeber jeweils nach Ablauf von drei Jahren eine Bescheinigung des Versiche-
rungsunternehmens darüber vorzulegen, dass die Aufsichtsbehörde dem Versicherungsunternehmen bestätigt hat, dass 
es die Versicherung, die Grundlage des Versicherungsvertrages ist, nach den in Satz 1 genannten Voraussetzungen be-
treibt.

(3) 1Für Bezieher von Vorruhestandsgeld nach § 5 Abs. 3, die als Beschäftigte bis unmittelbar vor Beginn der Vorruhe-
standsleistungen Anspruch auf den vollen oder anteiligen Beitragszuschuß nach Absatz 1 hatten, bleibt der Anspruch für 
die Dauer der Vorruhestandsleistungen gegen den zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes Verpflichteten erhalten.  2Der 
Zuschuss wird in Höhe des Betrages gezahlt, den der Arbeitgeber bei Versicherungspflicht des Beziehers von Vorruhe-
standsgeld zu tragen hätte. 3Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) 1Für Bezieher von Vorruhestandsgeld nach § 5 Abs. 3, die als Beschäftigte bis unmittelbar vor Beginn der Vorruhe-
standsleistungen Anspruch auf den vollen oder anteiligen Beitragszuschuß nach Absatz 2 hatten, bleibt der Anspruch für 
die Dauer der Vorruhestandsleistungen gegen den zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes Verpflichteten erhalten.  2Der 
Zuschuss wird in Höhe des Betrages gezahlt, der sich bei Anwendung der Hälfte des Beitragssatzes nach § 243 und des 
Vorruhestandsgeldes bis zur Beitragsbemessungsgrenze (§ 223 Absatz 3) als Beitrag ergibt, höchstens jedoch in Höhe 
der Hälfte des Betrages, den der Bezieher von Vorruhestandsgeld für seine Krankenversicherung zu zahlen hat; Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 257 geändert durch G. v. 24.03.1997 (BGBl. I S. 594), in Kraft ab 01.01.1998; geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; 
ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.07.2000; geändert durch G. v. 16.02.2001 (BGBl. I S. 266), in Kraft ab 01.08.2001; geän-
dert durch G. v. 21.06.2002 (BGBl. I S. 2167), in Kraft ab 01.07.2002; geändert durch G. v. 23.12.2002 (BGBl. I S. 4637), in Kraft 
ab 01.01.2003; geändert durch G. v. 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190; ber. BGBl. I 2004 S. 452; ber. BGBl. I 2004 S. 2014; ber. BGBl. I 
2004 S. 3445), in Kraft ab 01.07.2005; geändert durch G. v. 24.04.2006 (BGBl. I S. 926), in Kraft ab 01.01.2007; geändert durch G. 
v.  26.03.2007 (BGBl. I  S. 378;  ber.  BGBl. I  2007 S. 3024;  ber.  BGBl. I  2007 S. 3305;  ber.  BGBl. I  2008 S. 2426),  in  Kraft  ab 
01.04.2007; geändert  durch G. v.  14.06.2007 (BGBl. I  S. 1066),  m.W.v. 01.04.2007; geändert  durch G. v.  26.03.2007 (BGBl. I 
S. 378; ber. BGBl. I 2007 S. 1066; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 2007 S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 
01.01.2009; geändert durch G. v. 14.06.2007 (BGBl. I S. 1066), in Kraft ab 01.01.2009; geändert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I 
S. 2983;  ber.  BGBl. I  2012  S. 579),  in  Kraft  ab  01.01.2012;  geändert  durch  G.  v.  21.07.2014  (BGBl. I  S. 1133),  in  Kraft  ab 
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01.01.2015; geändert durch G. v. 16.07.2015 (BGBl. I S. 1211), in Kraft ab 23.07.2015; geändert durch G. v. 01.04.2015 (BGBl. I 
S. 434), in Kraft ab 01.01.2016; Abs. 1 und 2 geändert durch Art. 2 G. v. 11.12.2018 (BGBl. I S. 2387), in Kraft ab 01.01.2019; 
Abs. 1 geändert  durch Art. 1  G.  v.  11.07.2021 (BGBl. I  S. 2754),  in  Kraft  ab 20.07.2021;  Abs. 2 geändert  durch Art. 10 G.  v. 
17.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 191), in Kraft ab 01.04.2024

§ 258 Beitragszuschüsse für andere Personen

1In § 5 Abs. 1 Nr. 6, 7 oder 8 genannte Personen, die nach § 6 Abs. 3a versicherungsfrei sind, sowie Bezieher von Über-
gangsgeld, die nach § 8 Abs. 1 Nr. 4 von der Versicherungspflicht befreit sind, erhalten vom zuständigen Leistungsträger 
einen Zuschuß zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag. 2Als Zuschuß ist der Betrag zu zahlen, der von dem Leistungsträ-
ger als Beitrag bei Krankenversicherungspflicht zu zahlen wäre, höchstens jedoch der Betrag, der an das private Kran-
kenversicherungsunternehmen zu zahlen ist. 3§ 257 Abs. 2a gilt entsprechend.

§ 258 geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. v. 
26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I S. 1066; ber. BGBl. I S. 3024; ber. BGBl. I S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 
01.01.2009

Neuntes Kapitel 
Medizinischer Dienst

Erster Abschnitt 
Aufgaben

§ 275 Begutachtung und Beratung

(1) 1Die Krankenkassen sind in den gesetzlich bestimmten Fällen oder wenn es nach Art, Schwere, Dauer oder Häufig-
keit der Erkrankung oder nach dem Krankheitsverlauf erforderlich ist, verpflichtet,
1. bei Erbringung von Leistungen, insbesondere zur Prüfung von Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistung, so-

wie bei Auffälligkeiten zur Prüfung der ordnungsgemäßen Abrechnung,
2. zur Einleitung von Leistungen zur Teilhabe, insbesondere zur Koordinierung der Leistungen nach den §§ 14 bis 24 

des Neunten Buches, im Benehmen mit dem behandelnden Arzt,
3. bei Arbeitsunfähigkeit

a) zur Sicherung des Behandlungserfolgs, insbesondere zur Einleitung von Maßnahmen der Leistungsträger für 
die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, oder

b) zur Beseitigung von Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit,

eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes einzuholen. 2Die Regelungen des § 87 Absatz 1c zu dem 
im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehenen Gutachterverfahren bleiben unberührt.

(1a) 1Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit nach Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe b sind insbesondere in Fällen anzunehmen, in de-
nen
a) Versicherte auffällig häufig oder auffällig häufig nur für kurze Dauer arbeitsunfähig sind oder der Beginn der Arbeits -

unfähigkeit häufig auf einen Arbeitstag am Beginn oder am Ende einer Woche fällt oder
b) die Arbeitsunfähigkeit von einem Arzt festgestellt worden ist, der durch die Häufigkeit der von ihm ausgestellten Be-

scheinigungen über Arbeitsunfähigkeit auffällig geworden ist.

2Die Prüfung hat unverzüglich nach Vorlage der ärztlichen Feststellung über die Arbeitsunfähigkeit zu erfolgen. 3Der Ar-
beitgeber  kann verlangen,  daß die  Krankenkasse eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes zur 
Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit einholt. 4Die Krankenkasse kann von einer Beauftragung des Medizinischen Dienstes 
absehen, wenn sich die medizinischen Voraussetzungen der Arbeitsunfähigkeit eindeutig aus den der Krankenkasse vor-
liegenden ärztlichen Unterlagen ergeben.

(1b)  1Die Krankenkassen dürfen für den Zweck der Feststellung, ob bei Arbeitsunfähigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes einzuholen ist,  im jeweils erforderlichen Umfang 
grundsätzlich nur die bereits nach § 284 Absatz 1 rechtmäßig erhobenen und gespeicherten versichertenbezogenen Da-
ten verarbeiten. 2Sollte die Verarbeitung bereits bei den Krankenkassen vorhandener Daten für den Zweck nach Satz 1 
nicht ausreichen, dürfen die Krankenkassen abweichend von Satz 1 zu dem dort bezeichneten Zweck bei den Versicher-
ten nur folgende versichertenbezogene Angaben im jeweils erforderlichen Umfang erheben und verarbeiten:
1. Angaben dazu, ob eine Wiederaufnahme der Arbeit absehbar ist und gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt eine 

Wiederaufnahme der Arbeit voraussichtlich erfolgt, und
2. Angaben zu konkret bevorstehenden diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, die einer Wiederaufnahme 

der Arbeit entgegenstehen.

3Die Krankenkassen dürfen die Angaben nach Satz 2 bei den Versicherten grundsätzlich nur schriftlich oder elektronisch 
erheben.  4Abweichend von Satz 3 ist eine telefonische Erhebung zulässig, wenn die Versicherten in die telefonische 
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Erhebung zuvor schriftlich oder elektronisch eingewilligt haben. 5Die Krankenkassen haben jede telefonische Erhebung 
beim Versicherten zu protokollieren; die Versicherten sind hierauf sowie insbesondere auf das Auskunftsrecht nach Arti-
kel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 hinzuweisen. 6Versichertenanfragen der Krankenkassen im Rahmen der Durchfüh-
rung der individuellen Beratung und Hilfestellung nach § 44 Absatz 4 bleiben unberührt. 7Abweichend von Satz 1 dürfen 
die Krankenkassen zu dem in Satz 1 bezeichneten Zweck im Rahmen einer Anfrage bei dem die Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung ausstellenden Leistungserbringer weitere Angaben erheben und verarbeiten. 8Den Umfang der Datenerhe-
bung nach Satz 7 regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 
unter der Voraussetzung, dass diese Angaben erforderlich sind
1. zur Konkretisierung der auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aufgeführten Diagnosen,
2. zur Kenntnis von weiteren diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, die in Bezug auf die die Arbeitsunfähig-

keit auslösenden Diagnosen vorgesehenen sind,
3. zur Ermittlung von Art und Umfang der zuletzt vor der Arbeitsunfähigkeit ausgeübten Beschäftigung oder
4. bei Leistungsempfängern nach dem Dritten Buch zur Feststellung des zeitlichen Umfangs, für den diese Versicher-

ten zur Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen.

9Die nach diesem Absatz erhobenen und verarbeiteten versichertenbezogenen Daten dürfen von den Krankenkassen 
nicht mit anderen Daten zu einem anderen Zweck zusammengeführt werden und sind zu löschen, sobald sie nicht mehr 
für die Entscheidung, ob bei Arbeitsunfähigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 eine gutachtliche Stellungnahme des 
Medizinischen Dienstes einzuholen ist, benötigt werden.

(2) Die Krankenkassen haben durch den Medizinischen Dienst prüfen zu lassen
1. die Notwendigkeit der Leistungen nach den §§ 23, 24, 40 und 41, mit Ausnahme von Verordnungen nach § 40 Ab-

satz 3 Satz 2, unter Zugrundelegung eines ärztlichen Behandlungsplans in Stichproben vor Bewilligung und regel-
mäßig bei beantragter Verlängerung; der Spitzenverband Bund der Krankenkassen regelt in Richtlinien den Umfang 
und die Auswahl der Stichprobe und kann Ausnahmen zulassen, wenn Prüfungen nach Indikation und Personen-
kreis nicht notwendig erscheinen; dies gilt  insbesondere für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation im An-
schluß an eine Krankenhausbehandlung (Anschlußheilbehandlung),

2. bei Kostenübernahme einer Behandlung im Ausland, ob die Behandlung einer Krankheit nur im Ausland möglich ist 
(§ 18),

3. ob und für welchen Zeitraum häusliche Krankenpflege länger als vier Wochen erforderlich ist (§ 37 Abs. 1),
4. ob Versorgung mit Zahnersatz aus medizinischen Gründen ausnahmsweise unaufschiebbar ist (§ 27 Abs. 2),
5. den Anspruch auf Leistungen der außerklinischen Intensivpflege nach § 37c Absatz 2 Satz 1.

(3) 1Die Krankenkassen können in geeigneten Fällen durch den Medizinischen Dienst prüfen lassen
1. vor Bewilligung eines Hilfsmittels, ob das Hilfsmittel erforderlich ist (§ 33); der Medizinische Dienst hat hierbei den 

Versicherten zu beraten; er hat mit den Orthopädischen Versorgungsstellen zusammenzuarbeiten,
2. bei Dialysebehandlung, welche Form der ambulanten Dialysebehandlung unter Berücksichtigung des Einzelfalls not-

wendig und wirtschaftlich ist,
3. die Evaluation durchgeführter Hilfsmittelversorgungen,
4. ob Versicherten bei der Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen aus Behandlungsfehlern ein Schaden ent-

standen ist (§ 66).

2Der Medizinische Dienst hat den Krankenkassen das Ergebnis seiner Prüfung nach Satz 1 Nummer 4 durch eine gut-
achterliche Stellungnahme mitzuteilen, die auch in den Fällen nachvollziehbar zu begründen ist, in denen gutachterlich 
kein Behandlungsfehler festgestellt wird, wenn dies zur angemessenen Unterrichtung des Versicherten im Einzelfall er-
forderlich ist.

(3a) Ergeben sich bei der Auswertung der Unterlagen über die Zuordnung von Patienten zu den Behandlungsbereichen 
nach § 4 der Psychiatrie-Personalverordnung in vergleichbaren Gruppen Abweichungen, so können die Landesverbände 
der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen die Zuordnungen durch den Medizinischen Dienst überprüfen 
lassen; das zu übermittelnde Ergebnis der Überprüfung darf keine Sozialdaten enthalten.

(3b) Hat in den Fällen des Absatzes 3 die Krankenkasse den Leistungsantrag des Versicherten ohne vorherige Prüfung 
durch den Medizinischen Dienst wegen fehlender medizinischer Erforderlichkeit abgelehnt, hat sie vor dem Erlass eines 
Widerspruchsbescheids eine gutachterliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes einzuholen.

(3c) Lehnt die Krankenkasse einen Leistungsantrag einer oder eines Versicherten ab und liegt dieser Ablehnung eine 
gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes nach den Absätzen 1 bis 3 zugrunde, ist die Krankenkasse ver-
pflichtet, in ihrem Bescheid der oder dem Versicherten das Ergebnis der gutachtlichen Stellungnahme des Medizinischen 
Dienstes und die wesentlichen Gründe für dieses Ergebnis in einer verständlichen und nachvollziehbaren Form mitzutei-
len sowie auf die Möglichkeit hinzuweisen, sich bei Beschwerden vertraulich an die Ombudsperson nach § 278 Absatz 3 
zu wenden.

(4) 1Die Krankenkassen und ihre Verbände sollen bei der Erfüllung anderer als der in Absatz 1 bis 3 genannten Aufgaben 
im notwendigen Umfang den Medizinischen Dienst oder andere Gutachterdienste zu Rate ziehen, insbesondere für 
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allgemeine medizinische Fragen der gesundheitlichen Versorgung und Beratung der Versicherten, für Fragen der Quali-
tätssicherung, für Vertragsverhandlungen mit den Leistungserbringern und für Beratungen der gemeinsamen Ausschüs-
se von Ärzten und Krankenkassen, insbesondere der Prüfungsausschüsse. 2Der Medizinische Dienst führt die Aufgaben 
nach § 116b Absatz 2 durch, wenn der erweiterte Landesausschuss ihn hiermit nach § 116b Absatz 3 Satz 8 ganz oder 
teilweise beauftragt.

(4a) 1Soweit die Erfüllung der sonstigen dem Medizinischen Dienst obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt wird, kann 
er Beamte nach den §§ 44 bis 49 des Bundesbeamtengesetzes ärztlich untersuchen und ärztliche Gutachten fertigen. 

2Die hierdurch entstehenden Kosten sind von der Behörde, die den Auftrag erteilt hat, zu erstatten.  3§ 280 Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 4Der Medizinische Dienst Bund und das Bundesministerium des Innern vereinbaren unter Be-
teiligung der Medizinischen Dienste, die ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Durchführung von Untersuchungen und zur 
Fertigung von Gutachten nach Satz 1 erklärt haben, das Nähere über das Verfahren und die Höhe der Kostenerstattung. 

5Die Medizinischen Dienste legen die Vereinbarung ihrer Aufsichtsbehörde vor, die der Vereinbarung innerhalb von drei 
Monaten nach Vorlage widersprechen kann, wenn die Erfüllung der sonstigen Aufgaben des Medizinischen Dienstes ge-
fährdet wäre.

(4b) 1Soweit die Erfüllung der dem Medizinischen Dienst gesetzlich obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt wird, kann 
der Medizinische Dienst Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Ersuchen insbesondere einer für die Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten zuständigen Einrichtung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, eines zugelassenen Krankenhau-
ses im Sinne des § 108, eines nach § 95 Absatz 1 Satz 1 an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leis-
tungserbringers sowie eines Trägers einer zugelassenen Pflegeeinrichtung im Sinne des § 72 des Elften Buches befristet 
eine unterstützende Tätigkeit bei diesen Behörden, Einrichtungen oder Leistungserbringern zuweisen.  2Die hierdurch 
dem Medizinischen Dienst entstehenden Personal- und Sachkosten sind von der Behörde, der Einrichtung, dem Einrich-
tungsträger oder dem Leistungserbringer, die oder der die Unterstützung erbeten hat, zu erstatten.  3Das Nähere über 
den Umfang der Unterstützungsleistung sowie zu Verfahren und Höhe der Kostenerstattung vereinbaren der Medizini-
sche Dienst und die um Unterstützung bittende Behörde oder Einrichtung oder der um Unterstützung bittende Einrich-
tungsträger oder Leistungserbringer. 4Eine Verwendung von Umlagemitteln nach § 280 Absatz 1 Satz 1 zur Finanzierung 
der Unterstützung nach Satz 1 ist auszuschließen. 5Der Medizinische Dienst legt die Zuweisungsverfügung seiner Auf-
sichtsbehörde vor, die dieser innerhalb einer Woche nach Vorlage widersprechen kann, wenn die Erfüllung der dem Me-
dizinischen Dienst gesetzlich obliegenden Aufgaben beeinträchtigt wäre.

(5) 1Die Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen Dienstes sind bei der Wahrnehmung ihrer fachlichen Aufgaben 
nur ihrem Gewissen unterworfen. 2Sie sind nicht berechtigt, in die Behandlung und pflegerische Versorgung der Versi-
cherten einzugreifen.

(6) Jede fallabschließende gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes ist in schriftlicher oder elektronischer 
Form zu verfassen und muss zumindest eine kurze Darlegung der Fragestellung und des Sachverhalts, das Ergebnis 
der Begutachtung und die wesentlichen Gründe für dieses Ergebnis umfassen.

§ 275 geändert durch G. v. 23.06.1997 (BGBl. I S. 1520), in Kraft ab 01.07.1997; geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; 
ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. v. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046), in Kraft ab 01.07.2001; geän-
dert durch G. v. 23.04.2002 (BGBl. I S. 1412), in Kraft ab 01.01.2003; geändert durch G. v. 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190; ber. 
BGBl. I  2004  S. 452;  ber.  BGBl. I  2004  S. 2014;  ber.  BGBl. I  2004  S. 3445),  in  Kraft  ab  01.01.2004;  geändert  durch  G.  v. 
26.03.2007  (BGBl. I  S. 378;  ber.  BGBl. I  2007  S. 3024;  ber.  BGBl. I  2007  S. 3305;  ber.  BGBl. I  2008  S. 2426),  in  Kraft  ab 
01.04.2007; geändert durch G. v. 26.03.2007 (BGBl. I S. 378; ber. BGBl. I 2007 S. 1066; ber. BGBl. I 2007 S. 3024; ber. BGBl. I 
2007 S. 3305; ber. BGBl. I 2008 S. 2426), in Kraft ab 01.07.2008; geändert durch G. v. 17.03.2009 (BGBl. I S. 534), in Kraft ab 
25.03.2009; geändert durch G. v. 22.12.2011 (BGBl. I S. 2983; ber. BGBl. I 2012 S. 579), in Kraft ab 01.01.2012; geändert durch G. 
v. 16.07.2015 (BGBl. I S. 1211), in Kraft ab 23.07.2015; geändert durch G. v. 10.12.2015 (BGBl. I S. 2229), in Kraft ab 01.01.2016; 
Abs. 1b geändert durch Art. 2 G. v. 16.07.2015 (BGBl. I S. 1211), in Kraft ab 01.01.2017; Abs. 1 geändert durch G. v. 23.12.2016 
(BGBl. I S. 3234), in Kraft ab 01.01.2018; Abs. 1 geändert, Abs. 1b aufgehoben durch Art. 1 G. v. 06.05.2019 (BGBl. I S. 646), in 
Kraft ab 11.05.2019; Abs. 1, 2, 3, 4a und 5 geändert, Abs. 1c aufgehoben, Abs. 3b und 3c eingefügt durch Art. 1 G. v. 14.12.2019 
(BGBl. I S. 2789), in Kraft ab 01.01.2020; Abs. 2 geändert durch G. v. 23.10.2020 (BGBl. I S. 2220), in Kraft ab 29.10.2020; Abs. 4b 
eingefügt durch Art. 4 G. v. 18.11.2020 (BGBl. I S. 2397), in Kraft ab 19.11.2020; Abs. 1b eingefügt, Abs. 6 angefügt durch Art. 1 G. 
v. 11.07.2021 (BGBl. I S. 2754), in Kraft ab 20.07.2021; Abs. 4b geändert durch Art. 14 G. v. 10.12.2021 (BGBl. I S. 5162), in Kraft 
ab 12.12.2021

§ 275a Prüfungen zu Qualitätskriterien, Strukturmerkmalen und Qualitätsanforderungen in Krankenhäusern

(1) 1Der Medizinische Dienst führt in den zugelassenen Krankenhäusern bezogen auf einen Standort Prüfungen durch 
zur Erfüllung
1. der nach § 135e Absatz 2 Satz 2 maßgeblichen Qualitätskriterien,
2. von Strukturmerkmalen, die nach § 301 Absatz 2 in dem vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

herausgegebenen Operationen- und Prozedurenschlüssel für einzelne Kodes festgelegt werden,
3. der Qualitätsanforderungen nach den §§ 135b und 136 bis 136c einschließlich der Prüfung der Richtigkeit der von 

den Krankenhäusern im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung vorzunehmenden Dokumentation und
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4. der von den Ländern landesrechtlich vorgesehenen Qualitätsanforderungen.

2Die Prüfungen sind aufwandsarm zu gestalten. 3Sie erfolgen im schriftlichen Verfahren, als Prüfungen vor Ort oder zum 
Teil im schriftlichen Verfahren und zum Teil als Prüfung vor Ort auf Grundlage vorliegender Daten, Nachweise, Unterla-
gen und Auskünfte der Krankenhäuser. 4Prüfungen vor Ort erfolgen angemeldet. 5Bei Prüfungen zu der Erfüllung der in 
Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 genannten Qualitätskriterien und Qualitätsanforderungen sind abweichend von Satz 4 Prüfun-
gen vor Ort ohne Anmeldung zulässig, wenn Tatsachen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erwarten lassen, dass eine 
Prüfung nach Anmeldung den Erfolg der Prüfung gefährden würde. 6Der Medizinische Dienst führt die Prüfungen nach 
Satz 1 soweit möglich einheitlich und aufeinander abgestimmt durch und verwendet Nachweise und Erkenntnisse aus 
anderen Prüfungen nach Satz 1 oder aus anderen Prüfungen nach den §§ 275a und 275d in den bis zum 11. Dezember 
2024 geltenden Fassungen wechselseitig. 7Der Medizinische Dienst berücksichtigt im Rahmen der Prüfungen Daten aus 
dem Transparenzverzeichnis nach § 135d Absatz 1 Satz 1 und kann vorliegende Zertifikate anerkennen.  8Die Prüfung 
der Erfüllung der in § 6 der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung festgelegten Pflegepersonaluntergrenzen erfolgt auf 
der Grundlage der in § 137i Absatz 4 Satz 1 genannten Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, eines vereidigten Buchprüfers oder einer Buchprüfungsgesellschaft. 9Die Krankenhäuser haben die für die 
Prüfung erforderlichen personen- und einrichtungsbezogenen Daten innerhalb von sechs Wochen nach Anforderung 
durch den Medizinischen Dienst an diesen zu übermitteln. 10Die Übermittlung der für die Prüfung erforderlichen Unterla-
gen durch die Krankenhäuser sowie Mitteilungen zu Prüfergebnissen durch den Medizinischen Dienst erfolgen grund-
sätzlich auf elektronischem Wege. 11Die Medizinischen Dienste betreiben jeweils ein geschütztes digitales Informations-
portal zur Bereitstellung von für die Prüfung erforderlichen Unterlagen durch die Krankenhäuser; die Krankenhäuser kön-
nen  für  die  Prüfung  erforderliche  Unterlagen  über  dieses  Informationsportal  bereitstellen.  12Die  Prüfungen  erfolgen 
grundsätzlich durch den Medizinischen Dienst, der örtlich für das zu prüfende Krankenhaus zuständig ist.  13§ 135d Ab-
satz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) 1Die für die Krankenhausplanung zuständige Landesbehörde hat vor der Zuweisung von Leistungsgruppen nach § 6a 
Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes den Medizinischen Dienst mit Prüfungen zu der Erfüllung der in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Qualitätskriterien zu beauftragen. 2Die Landesverbände der Krankenkassen und 
die Ersatzkassen haben vor dem Abschluss von Versorgungsverträgen nach § 109 den Medizinischen Dienst mit Prüfun-
gen zu der Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Qualitätskriterien zu beauftragen, wenn in dem Versor-
gungsvertrag Leistungsgruppen vereinbart werden sollen. 3Darüber hinaus können die in den Sätzen 1 und 2 genannten 
beauftragenden Stellen bei Bedarf jederzeit Prüfungen zu der Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten 
Qualitätskriterien beauftragen, insbesondere bei Hinweisen über die Nichterfüllung der Qualitätskriterien.  4Der Umfang 
der vom Medizinischen Dienst zu prüfenden Erfüllung von Qualitätskriterien bestimmt sich abschließend nach den in 
dem konkreten Auftrag bestimmten Leistungsgruppen. 5Der Medizinische Dienst hat eine auf Grund von Satz 1, Satz 2 
oder Satz 3 beauftragte Prüfung unverzüglich durchzuführen und in der Regel innerhalb von zehn Wochen ab dem Zeit-
punkt des Beginns der Prüfung mit einem Gutachten abzuschließen und dieses innerhalb der genannten Frist allein der 
beauftragenden Stelle zuzusenden. 6Die beauftragende Stelle hat den Medizinischen Dienst innerhalb von einem Monat 
nach Zugang des Gutachtens auf Unstimmigkeiten oder Unklarheiten im Gutachten hinzuweisen und diese mit dem Me-
dizinischen Dienst anschließend innerhalb von zwei Wochen ab der Erteilung des Hinweises zu erörtern; sofern erforder-
lich, ist das Gutachten durch den Medizinischen Dienst unverzüglich entsprechend zu korrigieren.  7Prüfungen, die auf 
Grund von Satz 1 vor einer voraussichtlich vor dem 1. November 2026 erfolgenden Zuweisung oder auf Grund von 
Satz 2  vor  einem voraussichtlich  vor  dem 1. November  2026 erfolgenden Abschluss  eines  Versorgungsvertrags  zu 
beauftragen sind, sind bis zum 30. September 2025 zu beauftragen. 8Der Medizinische Dienst hat die in Satz 7 genann-
ten Prüfungen bis zum 30. Juni 2026 abzuschließen.

(3) 1Die in Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 genannte beauftragende Stelle hat den Medizinischen Dienst mit Prüfungen zur 
Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Qualitätskriterien zu beauftragen, wenn die Übermittlung eines 
neuen Gutachtens des Medizinischen Dienstes über eine entsprechende Prüfung erforderlich ist, um die Aufhebung ei-
ner Zuweisung einer Leistungsgruppe auf Grund von § 6a Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 des Krankenhausfinanzierungsge-
setzes oder die Kündigung eines Versorgungsvertrags auf Grund von § 110 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abzuwenden. 

2Die Beauftragung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass das Gutachten voraussichtlich bis zum Ablauf der in § 6a Absatz 5 
Satz 1 Nummer 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes oder der in § 110 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Frist 
übermittelt werden kann.

(4) 1Nach Abschluss des in Absatz 2 Satz 6 genannten Verfahrens übermittelt der Medizinische Dienst sein Gutachten 
über das Ergebnis einer Prüfung zu der Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Qualitätskriterien auf elek-
tronischem Wege an
1. die für die Krankenhausplanung zuständige Landesbehörde,
2. die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen,
3. das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen und
4. das jeweils geprüfte Krankenhaus.
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2Krankenhäuser, die an einem Krankenhausstandort ein nach § 135e Absatz 2 Satz 2 maßgebliches Qualitätskriterium 
für eine nach § 6a Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zugewiesene Leistungsgruppe über einen 
Zeitraum von mehr als einem Monat nicht erfüllen, haben dies unverzüglich auf elektronischem Wege mitzuteilen
1. der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde,
2. den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen sowie
3. dem zuständigen Medizinischen Dienst.

3Der Medizinische Dienst informiert das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen unverzüg-
lich über eine ihm nach Satz 2 Nummer 3 mitgeteilte Nichterfüllung eines Qualitätskriteriums.  4Stellt der Medizinische 
Dienst fest, dass ein Krankenhaus seiner Mitteilungspflicht nach Satz 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen ist, 
so informiert er unverzüglich die in Satz 2 Nummer 1 und 2 genannten Stellen sowie das Institut für Qualitätssicherung 
und Transparenz im Gesundheitswesen hierüber.

(5) 1Krankenhäuser, die der Mitteilungspflicht nach Absatz 4 Satz 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen, dürfen nach
dem Beginn der zugrunde liegenden Nichterfüllung des für eine Leistungsgruppe maßgeblichen Qualitätskriteriums an
dem jeweiligen Krankenhausstandort  erbrachte Leistungen aus dieser Leistungsgruppe nicht  abrechnen.  2Satz 1 gilt
nicht für die Abrechnung von Leistungen, die an Krankenhausstandorten erbracht wurden, für die die jeweilige Leistungs-
gruppe nach § 6a Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zugewie-
sen wurde oder für die die jeweilige Leistungsgruppe nach § 109 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 3a Satz 4
vereinbart wurde.

(6) 1Krankenhäuser können den Medizinischen Dienst mit Prüfungen zu der Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
genannten Strukturmerkmale beauftragen. 2 Der Medizinische Dienst stellt das Ergebnis der Prüfung zu der Erfüllung der
in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Strukturmerkmale durch Bescheid fest.  3Der Medizinische Dienst übermittelt
dem jeweiligen geprüften Krankenhaus zusätzlich in elektronischer Form ein Gutachten über die Prüfung und, wenn die-
ses Krankenhaus die jeweiligen Strukturmerkmale erfüllt, eine Bescheinigung über das Ergebnis der Prüfung, die auch
Angaben darüber enthält, für welchen Zeitraum die jeweiligen Strukturmerkmale als erfüllt angesehen werden. 4Das ge-
prüfte Krankenhaus hat die in Satz 3 genannte Bescheinigung den Landesverbänden der Krankenkassen und den Er-
satzkassen jeweils anlässlich der Vereinbarungen nach § 6c oder § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 11
der Bundespflegesatzverordnung auf elektronischem Wege zu übermitteln.  5Krankenhäuser, die ein Strukturmerkmal,
dessen Erfüllung in einer in Satz 1 genannten Prüfung festgestellt wurde, über einen Zeitraum von mehr als einem Mo-
nat nicht einhalten, haben dies unverzüglich auf elektronischem Wege mitzuteilen
1. den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen,
2. dem Landesausschuss des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. und
3. dem zuständigen Medizinischen Dienst.

6Krankenhäuser dürfen Leistungen nicht vereinbaren und nicht abrechnen, soweit diese Leistungen in einem Zeitraum 
erbracht werden, für den diesen Krankenhäusern keine in Satz 3 genannte Bescheinigung über die Erfüllung der Struk-
turmerkmale übermittelt wurde, die nach § 301 Absatz 2 in dem vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
herausgegebenen Operationen- und Prozedurenschlüssel für einen Kode festgelegt sind, der den jeweiligen Leistungen 
zugrunde liegt.

(7) 1Krankenhäuser können abweichend von Absatz 6 Satz 6 bis zum Abschluss einer Prüfung zu der Erfüllung der in Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Strukturmerkmale, längstens bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres, erbrachte Leis-
tungen abrechnen, wenn
1. sie bis zum 31. Dezember des jeweils vorhergehenden Kalenderjahres dem zuständigen Medizinischen Dienst, den

Landesverbänden der Krankenkassen, den Ersatzkassen und dem Verband der Privaten Krankenversicherung unter
Angabe des betreffenden Standortes des Krankenhauses auf elektronischem Wege angezeigt haben, dass sie die in
dem Operationen- und Prozedurenschlüssel nach § 301 Absatz 2 festgelegten Strukturmerkmale des Kodes, der der
jeweiligen Leistung zugrunde liegt, als erfüllt und nachweisbar ansehen, und

2. der der Leistung zugrunde liegende Kode des in § 301 Absatz 2 genannten Operationen- und Prozedurenschlüssels
in dem jeweiligen Kalenderjahr erstmals vergütungsrelevant wurde.

2Krankenhäuser können abweichend von Absatz 6 Satz 6 bis zum Abschluss einer Prüfung zu der Erfüllung der in Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Strukturmerkmale, längstens bis zu sechs Monate ab dem Tag der in Nummer 1 ge-
nannten Anzeige, erbrachte Leistungen abrechnen, wenn sie
1. dem zuständigen Medizinischen Dienst, den Landesverbänden der Krankenkassen, den Ersatzkassen und dem Ver-

band der Privaten Krankenversicherung unter Angabe des betreffenden Standortes des Krankenhauses auf elektro-
nischem Wege angezeigt haben, dass sie die in dem Operationen- und Prozedurenschlüssel nach § 301 Absatz 2
festgelegten Strukturmerkmale des Kodes, der der jeweiligen Leistung zugrunde liegt, während der drei dieser An-
zeige vorhergehenden Kalendermonate als erfüllt und nachweisbar ansehen, und

2. in den letzten zwölf Monaten vor der in Nummer 1 genannten Anzeige noch keine in Nummer 1 genannte Anzeige
für Leistungen, denen dieser Kode zugrunde liegt, vorgenommen haben.
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3Krankenhäuser, denen nach Abschluss einer Prüfung zu der Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten 
Strukturmerkmale, mit der sie den Medizinischen Dienst nach einer in Satz 1 Nummer 1 oder Satz 2 Nummer 1 genann-
ten Anzeige beauftragt haben, keine in Absatz 6 Satz 3 genannte Bescheinigung übermittelt wurde, haben dies unver-
züglich auf elektronischem Wege den Landesverbänden der Krankenkassen, den Ersatzkassen und dem Verband der 
Privaten Krankenversicherung e. V. unter Angabe des betreffenden Standortes des Krankenhauses mitzuteilen.

(8) 1Prüfungen zu der Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Qualitätsanforderungen sind nur durchzu-
führen, wenn sie aufgrund begründeter Anhaltspunkte, als Stichprobenprüfungen oder, soweit die Prüfungen die Erfül-
lung der Qualitätsanforderungen nach § 136 Absatz 2 und 5 zum Gegenstand haben, aufgrund eines konkreten Anlasses 
erforderlich sind und wenn der Medizinische Dienst hiermit von einer in der Richtlinie nach § 137 Absatz 3 Satz 1 und 2 
festgelegten Stelle beauftragt wurde. 2Art und Umfang der vom Medizinischen Dienst durchzuführenden Prüfungen be-
stimmen sich abschließend nach dem jeweiligen Auftrag. 3Soweit der Auftrag auch eine in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ge-
nannte Prüfung der Richtigkeit der Dokumentation beinhaltet, hat der Gemeinsame Bundesausschuss dem Medizini-
schen Dienst die Datensätze zu übermitteln, die das Krankenhaus im Rahmen der externen stationären Qualitätssiche-
rung den zuständigen Stellen gemeldet hat und deren Richtigkeit der Medizinische Dienst zu prüfen hat.

(9) Prüfungen zu der Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 genannten Qualitätsanforderungen sind durchzuführen, 
wenn der Medizinische Dienst hiermit von der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde beauftragt wur-
de.

(10) 1Werden bei Durchführung einer in Absatz 1 Satz 1 genannten Prüfung Anhaltspunkte für erhebliche Qualitätsmän-
gel offenbar, die außerhalb des Prüfauftrags oder Prüfgegenstands liegen, so teilt der Medizinische Dienst diese Anhalts-
punkte unverzüglich mit
1. dem Krankenhaus,
2. der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde und
3. den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen.

2Bei Prüfungen zu der Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Qualitätsanforderungen erfolgt die Mittei-
lung abweichend von Satz 1 an das Krankenhaus und die jeweilige beauftragende Stelle.

(11) Abweichend von Absatz 4, Absatz 6 Satz 4 und 5 sowie Absatz 7 Satz 3 ist von einer dort jeweils genannten Über-
mittlung, Mitteilung oder Information abzusehen, wenn die von der jeweiligen Übermittlung, Mitteilung oder Information 
umfassten Angaben und Unterlagen dem jeweiligen Empfänger in der in § 283 Absatz 5 Satz 1 genannten Datenbank 
zugänglich sind.

§ 275a neu gefasst durch Art. 1 G. v. 05.12.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400), in Kraft ab 12.12.2024

Dreizehntes Kapitel 
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 396 Zusammenarbeit zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

1Zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten arbeiten die Krankenkassen insbesondere mit der Bundesagen-
tur für Arbeit, den Behörden der Zollverwaltung, den Rentenversicherungsträgern, den Trägern der Sozialhilfe, den in 
§ 71 des Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden, den Finanzbehörden, den nach Landesrecht für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz zuständigen Behörden, den Trägern 
der Unfallversicherung und den für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden zusammen, wenn sich im Einzelfall 
konkrete Anhaltspunkte ergeben für
1. Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz,
2. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von nichtdeutschen Arbeitnehmern ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel nach 

§ 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäfti-
gung berechtigten, oder eine Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches,

3. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches gegenüber einer Dienststel-
le der Bundesagentur für Arbeit, einem Träger der gesetzlichen Unfall- oder Rentenversicherung oder einem Träger 
der Sozialhilfe oder gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbewerberleistungsgesetzes,

4. Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,
5. Verstöße gegen die Vorschriften des Vierten und des Siebten Buches über die Verpflichtung zur Zahlung von Beiträ-

gen, soweit sie im Zusammenhang mit den in den Nummern 1 bis 4 genannten Verstößen stehen,
6. Verstöße gegen Steuergesetze,
7. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz.

2Sie unterrichten die für die Verfolgung und Ahndung zuständigen Behörden, die Träger der Sozialhilfe sowie die Behör-
den nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes. 3Die Unterrichtung kann auch Angaben über die Tatsachen enthalten, die für die 
Einziehung der Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung erforderlich sind. 4Die Übermittlung von Sozialdaten, die 
nach den §§ 284 bis 302 sowie nach dem Elften Kapitel von Versicherten erhoben werden, ist unzulässig.
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§ 396 (früher § 306,  § 394) geändert  durch G. v.  16.12.1997 (BGBl. I  S. 2970),  in  Kraft  ab 01.01.1998; geändert  durch G. v. 
23.07.2002 (BGBl. I S. 2787), in Kraft ab 01.08.2002; geändert durch G. v. 23.12.2003 (BGBl. I S. 2848), in Kraft ab 01.01.2004; 
geändert durch G. v. 30.07.2004 (BGBl. I S. 1950), in Kraft ab 01.01.2005; geändert durch G. v. 14.03.2005 (BGBl. I S. 721), in 
Kraft ab 18.03.2005; bisheriger § 306 wird § 394, geändert durch Art. 1 G. v. 14.10.2020 (BGBl. I S. 2115), in Kraft ab 20.10.2020; 
bisheriger § 394 wird § 396 durch Art. 1 G. v. 03.06.2021 (BGBl. I S. 1309), in Kraft ab 09.06.2021

§ 397 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. entgegen § 25b Absatz 7 einen Versicherten bevorzugt oder benachteiligt,
2. entgegen § 332a Absatz 1 Satz 2 die dort genannte Einbindung beschränkt,
3. entgegen § 335 Absatz 1 einen Zugriff auf dort genannte Daten verlangt,
4. entgegen § 335 Absatz 2 eine Vereinbarung abschließt oder
5. entgegen § 339 Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1 oder § 361 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Nummer 1 auf dort 

genannte Daten zugreift.

(1a) (weggefallen)

(1b) (weggefallen)

(1c) (weggefallen)

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1. a) als Arbeitgeber entgegen § 204 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1, oder 

b) entgegen § 204 Abs. 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1, oder § 205 Nr. 3 oder 
c) als für die Zahlstelle Verantwortlicher entgegen § 202 Absatz 1 Satz 1
eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,

2. entgegen § 206 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft oder eine Änderung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erteilt oder mitteilt oder

3. entgegen § 206 Abs. 1 Satz 2 die erforderlichen Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. ohne Zulassung oder Bestätigung nach § 326 die Telematikinfrastruktur nutzt,
2. entgegen § 329 Absatz 2 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,
3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 329 Absatz 3 Satz 2 oder § 333 Absatz 3 zuwiderhandelt,
4. entgegen § 360 Absatz 16 Satz 1 ein dort genanntes System bereitstellt oder betreibt,
5. entgegen § 386 Absatz 2 Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgesehenen Weise oder nicht 

rechtzeitig übermittelt oder
6. entgegen § 388 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, ein informationstechnisches System in Verkehr 

bringt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2a mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis 
zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fäl-
len des Absatzes 2a das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

§ 397 (früher § 307,  § 395) geändert  durch G. v.  23.10.2001 (BGBl. I  S. 2702),  in  Kraft  ab 01.01.2002; geändert  durch G. v. 
14.11.2003  (BGBl. I  S. 2190;  ber.  BGBl. I  2004  S. 452;  ber.  BGBl. I  2004  S. 2014;  ber.  BGBl. I  2004  S. 3445),  in  Kraft  ab 
01.01.2004; geändert durch G. v. 30.05.2016 (BGBl. I S. 1254), in Kraft ab 04.06.2016; Abs. 1 geändert, Abs. 1a bis 1c eingefügt, 
Abs. 4 angefügt durch G. v. 23.06.2017 (BGBl. I S. 1885), in Kraft ab 30.06.2017; bisheriger § 307 wird § 395, Abs. 1 neu gefasst, 
Abs. 1a bis 1c aufgehoben, Abs. 2a eingefügt, Abs. 3 und Abs. 4 geändert durch Art. 1 G. v. 14.10.2020 (BGBl. I S. 2115); bisheri-
ger § 395 wird § 397, Abs. 1 neu gefasst, Abs. 2a geändert durch Art. 1 G. v. 03.06.2021 (BGBl. I S. 1309), in Kraft ab 09.06.2021; 
Abs. 1 geändert  durch Art. 1  G.  v.  20.12.2022 (BGBl. I  S. 2793),  in  Kraft  ab 29.12.2022;  Abs. 2a geändert  durch Art. 1  G.  v. 
22.03.2024  (BGBl. 2024 I  Nr. 101,  ber.  BGBl. 2024 I  Nr. 101a),  in  Kraft  ab  26.03.2024;  Abs. 1  geändert  durch  Art. 3  G.  v. 
22.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 102, ber. BGBl. 2024 I Nr. 102a), in Kraft ab 31.03.2024

§ 398 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 160 Absatz 2 Satz 1 die Zah-
lungsunfähigkeit oder die Überschuldung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig anzeigt.

(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

§ 398 (früher  § 307a,  § 396)  eingefügt  durch  G.  v.  14.11.2003 (BGBl. I  S. 2190;  ber.  BGBl. I  2004 S. 452;  ber.  BGBl. I  2004 
S. 2014;  ber.  BGBl. I  2004 S. 3445),  in  Kraft  ab 01.01.2004;  geändert  durch  G.  v.  15.12.2008 (BGBl. I  S. 2426),  in  Kraft  ab 
01.01.2010; eingefügt durch G. v. 24.07.2010 (BGBl. I S. 983), in Kraft ab 30.07.2010; bisheriger § 307a wird § 396 gemäß Art. 1 
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G. v. 14.10.2020 (BGBl. I S. 2115), in Kraft  ab 20.10.2020; bisheriger § 396 wird § 398 durch Art. 1 G. v. 03.06.2021 (BGBl. I 
S. 1309), in Kraft ab 09.06.2021; Abs. 1 geändert durch Art. 1 G. v. 11.07.2021 (BGBl. I S. 2754), in Kraft ab 20.07.2021

§ 399 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. entgegen § 64e Absatz 11b Satz 1 Nummer 2 oder § 303e Absatz 5 Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit § 363 

Absatz 4 Satz 2, Daten weitergibt,
2. entgegen § 64e Absatz 11b Satz 6 oder § 303e Absatz 5 Satz 4, auch in Verbindung mit § 363 Absatz 4 Satz 2, dort 

genannte Daten verarbeitet oder
3. entgegen § 352, § 356 Absatz 1 oder 2, § 357 Absatz 1,2 Satz 1 oder Absatz 3, § 359 Absatz 1 oder § 361 Absatz 1 

auf dort genannte Daten zugreift.

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen Anderen zu bereichern oder einen Anderen zu  
schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

(3) 1Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.  2Antragsberechtigt sind der Betroffene, der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz oder die zuständige Aufsichtsbehörde.

§ 399 (früher § 307b, § 397) umbenannt und geändert durch G. v. 24.07.2010 (BGBl. I S. 983), in Kraft ab 30.07.2010; geändert 
durch  G.  v.  12.07.2012 (BGBl. I  S. 1504),  in  Kraft  ab  01.11.2012;  Abs. 1  neu gefasst  durch  Art. 1  G.  v.  09.12.2019 (BGBl. I 
S. 2562), in Kraft ab 19.12.2019; bisheriger § 307b wird § 397, Abs. 1 geändert durch Art. 1 G. v. 14.10.2020 (BGBl. I S. 2115), in 
Kraft ab 20.10.2020; bisheriger § 397 wird § 399, Abs. 1 neu gefasst durch Art. 1 G. v. 03.06.2021 (BGBl. I S. 1309), in Kraft ab 
09.06.2021; Abs. 1 geändert durch Art. 1 G. v. 11.07.2021 (BGBl. I S. 2754), in Kraft ab 20.07.2021; Abs. 1 geändert durch Art. 3 G. 
v. 22.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 102, ber. BGBl. 2024 I Nr. 102a), in Kraft ab 26.03.2024

Vierzehntes Kapitel 
Überleitungsregelungen aus Anlaß der Herstellung der Einheit Deutschlands

§ 400 Versicherter Personenkreis

(1) Soweit Vorschriften dieses Buches
1. an die Bezugsgröße anknüpfen, gilt vom 1. Januar 2001 an die Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches 

auch in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet,
2. an die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung anknüpfen, gilt  von dem nach Num-

mer 1 maßgeblichen Zeitpunkt an die Beitragsbemessungsgrenze nach § 159 des Sechsten Buches auch in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet.

(2) Die im Beitrittsgebiet bestehenden ärztlich geleiteten kommunalen, staatlichen und freigemeinnützigen Gesundheits-
einrichtungen einschließlich der Einrichtungen des Betriebsgesundheitswesens (Polikliniken, Ambulatorien, Arztpraxen) 
sowie diabetologische, nephrologische, onkologische und rheumatologische Fachambulanzen,  die am 31. Dezember 
2003 zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen waren, nehmen weiterhin an der vertragsärztlichen Versorgung teil.

(3) und (4) (weggefallen)

(5)  1Zeiten der Versicherung, die in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet bis zum 31. Dezember 
1990 in der Sozialversicherung oder in der Freiwilligen Krankheitskostenversicherung der Staatlichen ehemaligen Versi-
cherung der Deutschen Demokratischen Republik oder in einem Sonderversorgungssystem (§ 1 Abs. 3 des Anspruchs- 
und Anwartschaftsüberführungsgesetzes)  zurückgelegt  wurden,  gelten als  Zeiten  einer  Pflichtversicherung bei  einer 
Krankenkasse im Sinne dieses Buches. 2Für die Anwendung des § 5 Abs. 1 Nr. 11 gilt Satz 1 vom 1. Januar 1991 an ent-
sprechend für Personen, die ihren Wohnsitz und ihre Versicherung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem 
Stand vom 2. Oktober 1990 hatten und in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet beschäftigt waren, 
wenn sie nur wegen Überschreitung der in diesem Gebiet geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei waren 
und die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 nicht überschritten wurde.

§ 400 (früher  § 309,  § 398)  geändert  durch  G.  v.  24.03.1999 (BGBl. I  S. 388),  in  Kraft  ab  01.04.1999;  geändert  durch  G.  v. 
22.12.1999 (BGBl. I S. 2626; ber. BGBl. I 2002 S. 684), in Kraft ab 01.01.2000; geändert durch G. v. 22.12.1999 (BGBl. I S. 2657), 
in Kraft ab 01.01.2001; geändert durch G. v. 09.12.2004 (BGBl. I S. 3242), in Kraft ab 01.01.2005; bisheriger § 309 wird § 398 ge-
mäß Art. 1 G. v. 14.10.2020 (BGBl. I S. 2115), in Kraft ab 20.10.2020; bisheriger § 398 wird § 400 durch Art. 1 G. v. 03.06.2021 
(BGBl. I S. 1309), in Kraft ab 09.06.2021; Abs. 2 Satz 1 neu gefasst durch Art. 1 G. v. 11.07.2021 (BGBl. I S. 2754), in Kraft ab 
20.07.2021

Fünfzehntes Kapitel 
Weitere Übergangsvorschriften

Fünfzehntes Kapitel neu gefasst durch Art. 1 G. v. 03.06.2021 (BGBl. I S. 1309), in Kraft ab 09.06.2021
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§ 403 (weggefallen)

§ 403 aufgehoben durch Art. 1 G. v. 11.07.2021 (BGBl. I S. 2754), in Kraft ab 20.07.2021

§ 403 Beitragszuschüsse für Beschäftigte

(1) Versicherungsverträge, die den Standardtarif nach § 257 Absatz 2a in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden 
Fassung zum Gegenstand haben, werden auf Antrag der Versicherten auf Versicherungsverträge nach dem Basistarif 
gemäß § 152 Absatz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes umgestellt.

(2) 1Zur Gewährleistung der in § 257 Absatz 2a Satz 1 Nummer 2 bis 2c in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden 
Fassung genannten Begrenzung bleiben im Hinblick auf die ab dem 1. Januar 2009 weiterhin im Standardtarif Versicher-
ten alle Versicherungsunternehmen, die die nach § 257 Absatz 2 zuschussberechtigte Krankenversicherung betreiben, 
verpflichtet, an einem finanziellen Spitzenausgleich teilzunehmen, dessen Ausgestaltung zusammen mit den Einzelhei-
ten des Standardtarifs zwischen der Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  und dem Verband der privaten 
Krankenversicherung mit Wirkung für die beteiligten Unternehmen zu vereinbaren ist und der eine gleichmäßige Belas-
tung dieser Unternehmen bewirkt. 2Für in § 257 Absatz 2a Satz 1 Nummer 2c in der bis 31. Dezember 2008 geltenden 
Fassung genannte Personen, bei denen eine Behinderung nach § 4 Absatz 1 des Schwerbehindertengesetzes festge-
stellt worden ist, wird ein fiktiver Zuschlag von 100 Prozent auf die Bruttoprämie angerechnet, der in den Ausgleich nach 
Satz 1 einbezogen wird.

§ 404 Standardtarif für Personen ohne Versicherungsschutz

(1) 1Personen, die weder
1. in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert oder versicherungspflichtig sind,
2. über eine private Krankheitsvollversicherung verfügen,
3. einen Anspruch auf freie Heilfürsorge haben, beihilfeberechtigt sind oder vergleichbare Ansprüche haben,
4. Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben noch
5. Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Sechsten und Siebten Kapitel des Zwölften Buches beziehen,

können bis  zum 31. Dezember  2008 Versicherungsschutz  im Standardtarif  gemäß § 257 Absatz 2a in  der  bis  zum 
31. Dezember 2008 geltenden Fassung verlangen; in den Fällen der Nummern 4 und 5 begründen Zeiten einer Unter-
brechung des Leistungsbezugs von weniger als einem Monat keinen entsprechenden Anspruch. 2Der Antrag darf nicht 
abgelehnt werden. 3Die in § 257 Absatz 2a Satz 1 Nummer 2b in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung ge-
nannten Voraussetzungen gelten für Personen nach Satz 1 nicht; Risikozuschläge dürfen für sie nicht verlangt werden. 

4Abweichend von Satz 1 Nummer 3 können auch Personen mit Anspruch auf Beihilfe nach beamtenrechtlichen Grund-
sätzen, die bisher nicht über eine auf Ergänzung der Beihilfe beschränkte private Krankenversicherung verfügen und 
auch nicht freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, eine die Beihilfe ergänzende Absicherung 
im Standardtarif gemäß § 257 Absatz 2a Satz 1 Nummer 2b in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung ver-
langen.

(2) 1Der Beitrag von im Standardtarif nach Absatz 1 versicherten Personen darf den durchschnittlichen Höchstbeitrag der 
gesetzlichen Krankenversicherung gemäß § 257 Absatz 2a Satz 1 Nummer 2 in der bis zum 31. Dezember 2008 gelten-
den Fassung nicht überschreiten; die dort für Ehegatten oder Lebenspartner vorgesehene besondere Beitragsbegren-
zung gilt für nach Absatz 1 versicherte Personen nicht.  2§ 152 Absatz 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, § 26 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Zweiten Buches sowie § 32 Absatz 5 des Zwölften Buches gelten für 
nach Absatz 1 im Standardtarif versicherte Personen entsprechend.

(3) 1Eine Risikoprüfung ist nur zulässig, soweit sie für Zwecke des finanziellen Spitzenausgleichs nach § 257 Absatz 2b 
in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung oder für spätere Tarifwechsel erforderlich ist.  2Abweichend von 
§ 257 Absatz 2b in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung sind im finanziellen Spitzenausgleich des Stan-
dardtarifs für Versicherte nach Absatz 1 die Begrenzungen gemäß Absatz 2 sowie die durch das Verbot von Risikozu-
schlägen gemäß Absatz 1 Satz 3 auftretenden Mehraufwendungen zu berücksichtigen.

(4) Die gemäß Absatz 1 abgeschlossenen Versicherungsverträge im Standardtarif werden zum 1. Januar 2009 auf Ver-
träge im Basistarif nach § 152 Absatz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes umgestellt.

§ 405 Übergangsregelung für die knappschaftliche Krankenversicherung

1Die Regelung des § 13 Absatz 2 der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung ist nicht anzuwenden, wenn die Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See die Verwaltungsausgaben der knappschaftlichen Krankenversicherung ab-
weichend von § 71 Absatz 1 Satz 2 des Vierten Buches getrennt im Haushaltsplan ausweist sowie die Rechnungslegung 
und den Jahresabschluss nach § 77 des Vierten Buches für die Verwaltungsausgaben der knappschaftlichen Kranken-
versicherung getrennt durchführt. 2Satz 1 gilt nur, wenn das Bundesamt für Soziale Sicherung rechtzeitig vor Durchfüh-
rung des Jahresausgleichs nach § 18 der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung auf der Grundlage eines von der Deut-
schen  Rentenversicherung  Knappschaft-Bahn-See  erbrachten  ausreichenden  Nachweises  feststellt,  dass  die 
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Rechnungslegung und der Jahresabschluss nach § 77 des Vierten Buches für die Verwaltungsausgaben der knapp-
schaftlichen Krankenversicherung getrennt durchgeführt wurden.

§ 406 Übergangsregelung zum Krankengeldwahltarif

(1) Wahltarife, die Versicherte auf der Grundlage der bis zum 31. Juli 2009 geltenden Fassung des § 53 Absatz 6 abge-
schlossen haben, enden zu diesem Zeitpunkt.

(2) Versicherte, die am 31. Juli 2009 Leistungen aus einem Wahltarif nach § 53 Absatz 6 bezogen haben, haben An-
spruch auf Leistungen nach Maßgabe ihres Wahltarifs bis zum Ende der Arbeitsunfähigkeit, die den Leistungsanspruch 
ausgelöst hat. 2Aufwendungen nach Satz 1 bleiben bei der Anwendung des § 53 Absatz 9 Satz 1 unberücksichtigt.

(3) 1Die Wahlerklärung nach § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 kann bis zum 30. September 2009 mit Wir-
kung vom 1. August 2009 abgegeben werden. 2Wahltarife nach § 53 Absatz 6 können bis zum 30. September 2009 oder 
zu einem in der Satzung der Krankenkasse festgelegten späteren Zeitpunkt mit Wirkung vom 1. August 2009 neu abge-
schlossen werden. 3Abweichend von den Sätzen 1 und 2 können Versicherte nach Absatz 2 innerhalb von acht Wochen 
nach dem Ende des Leistungsbezugs rückwirkend zu dem Tag, der auf den letzten Tag des Leistungsbezugs folgt, die 
Wahlerklärung nach § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 abgeben oder einen Wahltarif wählen.
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Änderungen ab 2010

Ifd. 
Nr.

Ändernde Vorschrift Datum In-
krafttreten

Fundstelle Geänderte §§

1 Gesetz zur Stabilisierung der Finanzlage der Sozialversicherungssysteme und 
zur Einführung eines Sonderprogramms mit Maßnahmen für Milchviehhalter so-
wie zur Änderung anderer Gesetze (Sozialversicherungs-Stabilisierungsge-
setz – SozVersStabG)

14.04.2010
in Kraft 
01.01.2010

BGBl. I
S. 410

221a, 271

2 Gesetz zur Änderung krankenversicherungsrechtlicher und anderer Vorschrif-
ten

24.07.2010
in Kraft z.T 
01.01.2010, 
01.07.2010, 
30.07.2010

BGBl. I
S. 983

130a, 171b, 171d, 
217b, 217c, 274, 
291-291b, 307a, 
307b, 320

3 Haushaltsbegleitgesetz 2011 (HBeglG 2011) 09.12.2010
in Kraft 
01.01.2011

BGBl. I
S. 1885

221a

4 Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz – AMNOG)

22.12.2010
in Kraft z.T.
28.12.2010, 
01.01.2011, 
01.01.2012

BGBl. I
S. 2262

13, 31,34-35c, 
65b, 69, 73d, 84, 
91, 92, 106, 129-
132e, 140a, 140b

5 Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz – GKV-FinG)

22.12.2010
in Kraft z.T. 
01.01.2008, 
01.01.2010, 
22.09.2010, 
31.12.2010, 
01.01.2011, 
02.01.2011, 
01.01.2012

BGBl. I
S. 2309

4, 6, 8, 9, 13, 43b, 
53, 71, 73b, 85, 
87-87e, 105, 120, 
129, 171a, 190, 
194, 201, 220-
221b, 232a, 241-
243, 251, 252, 
255, 256, 271, 
284, 291a

6 Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

24.03.2011
in Kraft 
01.01.2011

BGBl. I
S. 453

5, 221b, 251, 252

7 Gesetz zur Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes 28.04.2011
in Kraft 
03.05.2011

BGBl. I
S. 687

7, 10

8 Gesetz zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in Europa und 
zur Änderung anderer Gesetze

22.06.2011
in Kraft z.T.
29.06.2011, 
01.07.2011

BGBl. I
S. 1202

6, 9, 13, 140e, 
219a-219c, 228, 
240, 247, 249a, 
250, 255, 291a

9 Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze 28.07.2011
in Kraft z.T. 
04.08.2011, 
01.01.2013

BGBl. I
S. 1622

87, 111, 111b, 137, 
171d, 242-242b, 
274, 279, 281, 
282, 285, 293, 
295a

10 Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt 20.12.2011
in Kraft z.T.
28.12.2011, 
01.04.2012

BGBl. I
S. 2854

5, 232a, 240, 242b
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Nr.

Ändernde Vorschrift Datum In-
krafttreten

Fundstelle Geänderte §§

11 Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz – GKV-VStG)

22.12.2011
in Kraft z.T 
01.05.2011, 
23.09.2011, 
01.12.2011, 
01.01.2012, 
01.07.2012, 
01.01.2013, 
01.01.2014

BGBl. I 
S. 2983, 
ber. 2012 
S. 579

2, 4, 8-11, 19-21, 
24b, 28, 32-35c, 
37b-40, 47a, 49, 
55, 62, 64, 64a, 
71, 73, 73b, 75, 
77, 79-81a, 84-
85c, 87-87d, 90-
92, 95, 95d, 98, 
99, 101, 103, 105, 
106, 111b-112, 
115a-116b, 119b, 
120, 126-128, 
130a, 130b, 133-
137g, 140a-140f, 
142, 146a, 153, 
155, 163, 170-173, 
175, 197a, 201, 
212, 217b-217g, 
220-222, 225, 
232a, 242-242b, 
249, 251, 252, 
256, 257, 261, 
263a-271, 275, 
284, 285, 295, 
299, 300, 302-
303f, 305, 305b, 
313a, 321

12 Gesetz zur Änderung von Vorschriften über Verkündung und Bekanntmachun-
gen sowie der Zivilprozessordnung, des Gesetzes betreffend die Einführung 
der Zivilprozessordnung und der Abgabenordnung

22.12.2011
in Kraft 
01.04.2012

BGBl. I
S. 3044

291b

13 Viertes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und ande-
rer Gesetze

22.12.2011
in Kraft 
01.01.2012

BGBl. I
S. 3057

5

14 Gesetz zur Neuordnung der Organisation der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung (LSV-Neuordnungsgesetz – LSV-NOG)

12.04.2012 
in Kraft
01.01.2013

BGBl. I
S. 579, ber. 
S. 2246

4, 82, 90, 155, 
166, 217c, 219a, 
221, 255, 
265a-267, 278

15 Gesetz zur Regelung der Entscheidungslösung im Transplantationsgesetz 12.07.2012
in Kraft 
01.11.2012

BGBl. I
S. 1504

291a, 307b

16 Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes 21.07.2012
in Kraft 
01.08.2012

BGBl. I
S. 1601

11,27, 44a, 92, 
115a, 116b, 192

17 Gesetz zur Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatri-
sche und psychosomatische Einrichtungen (Psych-Entgeltgesetz – Psy-
chEntgG)

21.07.2012
in Kraft z.T. 
01.08.2012, 
01.01.2013

BGBl. I
S. 1613

64, 64b, 118, 118a, 
120, 137, 137e, 
139c, 291a, 301

18 Zweites Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften 19.10.2012
in Kraft z.T.
28.06.2012,
26.10.2012

BGBl. I
S. 2192

35a, 91, 106, 129-
130b, 171e

19 Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung (Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz – PNG)

23.10.2012 
in Kraft
30.10.2012

BGBl. I
S. 2246

11, 16, 17, 23-24i, 
28, 33, 40, 63, 87, 
87a, 92, 111, 116, 
119b, 120, 132a, 
134a, 166, 301a

20 Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung 05.12.2012
in Kraft 
01.01.2013

BGBl. I
S. 2474

7, 10, 226, 249

21 Haushaltsbegleitgesetz 2013 (HBeglG 2013) 20.12.2012
in Kraft 
01.01.2013

BGBl. I
S. 2781

221, 221a, 271

22 Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs in stationären Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen

20.12.2012
in Kraft z.T.
28.12.2012, 
01.01.2013, 
02.01.2013

BGBl. I
S. 2789

11,28, 43b, 106a, 
271, 295

23 Gesetz zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege

15.02.2013
in Kraft 
21.02.2013

BGBl. I
S. 250

10
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Ändernde Vorschrift Datum In-
krafttreten

Fundstelle Geänderte §§

24 Gesetz zur Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz) 15.02.2013
in Kraft 
01.08.2013

BGBl. I
S. 254

224

25 Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten 20.02.2013 
in Kraft
26.02.2013

BGBl. I
S. 277

13, 66, 73b, 73c, 
99, 135a, 137, 
140a-140h, 217f, 
219a, 219d

26 Gesetz zur Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennung und zur Qualitätssiche-
rung durch klinische Krebsregister (Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz -
KFRG)

03.04.2013
in Kraft 
09.04.2013

BGBl. I
S. 617

25, 25a, 62, 65c,
92, 116b, 136a, 
137, 285, 295

27 Fünfzehntes Gesetz zur Änderung des Soldatengesetzes 08.04.2013
in Kraft 
13.04.2013

BGBl. I
S. 730

10

28 Gesetz zur Umsetzung des Seearbeitsübereinkommens 2006 der Internationa-
len Arbeitsorganisation

20.04.2013
in Kraft 
01.08.2013

BGBl. I
S. 868

16, 17

29 Achtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen

26.06.2013 
in Kraft
30.06.2013

BGBl. I
S. 1738

4, 172a

30 Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der 
Krankenversicherung

15.07.2013
in Kraft 
01.08.2013

BGBl. I
S. 2423

8, 53, 75, 186, 
188, 190, 256a,
271

31 Drittes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften 07.08.2013
in Kraft z.T. 
13.08.2013, 
01.01.2014

BGBl. I
S. 3108

35a, 71, 73c, 79, 
91, 101, 130b, 
132e, 139d, 217b, 
280, 282, 294a, 
303e

32 Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (13. 
SGB V-Änderungsgesetz – 13. SGBVÄndG)

22.12.2013
in Kraft 
01.01.2014

BGBl. I
S. 4382

130a

33 Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (14. 
SGB V-Änderungsgesetz – 14. SGB V-ÄndG)

27.03.2014
in Kraft z.T. 
01.01.2014, 
01.04.2014

BGBl. I
S. 261

35a, 35b, 73b, 
129-130b

34 Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwick-
lungsgesetz – GKV-FQWG)

21.07.2014
in Kraft z.T. 
06.06.2014, 
25.07.2014, 
01.08.2014, 
01.01.2015, 
01.01.2016

BGBl. I
S. 1133

5, 10, 53, 65b,
92, 132e, 134a, 
136-137f, 171d, 
175, 194, 201, 
220, 221b, 232a, 
240-243, 247-252, 
255-257, 261, 266, 
268-272, 284, 299, 
303b, 304, 322

35 Haushaltsbegleitgesetz 2014 11.08.2014 
in Kraft
16.08.2014

BGBl. I
S. 1346

221, 271

36 Gesetz zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften 02.12.2014
in Kraft 
09.12.2014

BGBl. I
S. 1922

20d

37 Erstes Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (Erstes Pflegestärkungsgesetz – PSG I)

17.12.2014 
in Kraft
24.12.2014

BGBl. I
S. 2222

64c

38 Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 23.12.2014
in Kraft 
01.01.2015

BGBl. I
S. 2462

8, 45, 192, 232b, 
235, 249c, 252

39 Gesetz zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen 01.04.2015
in Kraft 
01.01.2016

BGBl. I
S. 434

75, 171e, 257, 
314, 315

40 Fünftes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und ande-
rer Gesetze (5. SGB IV-ÄndG)

15.04.2015
in Kraft z.T. 
01.03.2015, 
01.07.2015

BGBl. I
S. 583

24a, 202, 256
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krafttreten
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41 Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)

16.07.2015
in Kraft z.T.
23.07.2015,
24.07.2015, 
01.01.2016, 
01.01.2017

BGBl. I
S. 1211

5, 10, 11, 16, 
22a-24i, 27-28, 32, 
33, 35, 39-41, 
43b-44a, 46, 47a, 
53, 55-57, 60, 63-
64a, 71, 73-73c, 
75-76, 79-79c, 81, 
84, 87-87b, 90-
92b, 95, 100, 101, 
103, 105-106d, 
112, 113, 115-120, 
125, 129-130c, 
132, 132e, 134a, 
135, 137-137h, 
139a-140f, 192, 
217f, 219d-221, 
248, 257, 267, 
270, 271, 274, 
275, 278, 279, 
283-285, 295-297, 
299, 300, 304-
305a

42 Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventi-
onsgesetz – PrävG)

17.07.2015
in Kraft z.T.
25.07.2015, 
01.01.2016

BGBl. I
S. 1368

1,2b, 11,20-20i, 23-
26, 65a, 91, 130a, 
132e, 132f, 140f, 
300

43 Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 20.10.2015
in Kraft z.T.
24.10.2015, 
01.11.2016

BGBl. I
S. 1722

264, 291

44 Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland 
(Hospiz- und Palliativgesetz – HPG)

01.12.2015
in Kraft z.T.
08.12.2015, 
01.04.2016

BGBl. I
S. 2114

27, 37, 37b, 39a, 
39b, 73, 87, 87a, 
92, 119b, 132d, 
132g, 284

45 Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhauss-
trukturgesetz – KHSG)

10.12.2015
in Kraft z.T. 
01.01.2016, 
02.01.2016

BGBl. I
S. 2229

37-39c, 65c, 75, 
81,
87-87b, 90a-92a, 
109-110a, 113, 
115-117, 120, 121, 
132h, 135a-137e, 
140f, 221, 271, 
275-277, 279, 281, 
285, 299, 301, 
303e

46 Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheits-
wesen sowie zur Änderung weiterer Gesetze

21.12.2015
in Kraft z.T.
29.12.2015, 
01.01.2016, 
01.01.2017

BGBl. I
S. 2408

5, 8, 10, 15, 20i, 
31a, 63, 67, 73, 
87, 87a, 89, 129, 
130b, 132a, 140f, 
189, 202, 225, 
237, 249a, 264, 
267, 284, 291-
291g

47 Zweites Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II)

21.12.2015
in Kraft z.T. 
01.01.2016, 
01.01.2017

BGBl. I
S. 2424

22a, 33, 37, 87, 
252

48 Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts (Vergaberechtsmodernisie-
rungsgesetz – VergRModG)

17.02.2016 
in Kraft
18.04.2016

BGBl. I
S. 203

69, 130a, 291b

49 Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen 30.05.2016
in Kraft 
04.06.2016

BGBl. I
S. 1254

81a, 197a, 307

50 Gesetz zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versicherungs-
schutzes in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenversicherungsschutz- 
und Weiterbildungsstärkungsgesetz – AWStG)

18.07.2016
in Kraft z.T. 
01.08.2016, 
01.01.2017

BGBl. I
S. 1710

71, 232a

51 Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – 
Rechtsvereinfachung – sowie zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenz-
antragspflicht

26.07.2016
in Kraft 
01.01.2017

BGBl. I
S. 1824

315
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krafttreten

Fundstelle Geänderte §§

52 Zweites Gesetz zur Änderung des Buchpreisbindungsgesetzes 31.07.2016
in Kraft 
06.08.2016

BGBl. I
S. 1937

69

53 Gesetz zur Errichtung eines Transplantationsregisters und zur Änderung weite-
rer Gesetze

11.10.2016
in Kraft 
01.11.2016

BGBl. I
S. 2233

92a, 299

54 Sechstes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und an-
derer Gesetze (6. SGB IV-Änderungsgesetz – 6. SGB IV-ÄndG)

11.11.2016
in Kraft z.T.
17.11.2016, 
01.01.2017

BGBl. I
S. 2500

171e, 202, 252

55 Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhe-
stand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben 
(Flexirentengesetz)

08.12.2016
in Kraft 
14.12.2016

BGBl. I
S. 2838

40

56 Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatri-
sche und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)

19.12.2016
in Kraft z.T.
01.08.2014, 
10.11.2016, 
01.01.2017

BGBl. I
S. 2986

39, 65d, 115d, 118, 
132b, 136, 136a, 
136c, 137, 137a, 
137h, 269, 271, 
293, 295, 301

57 Drittes Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (Drittes Pflegestärkungsgesetz – PSG III)

23.12.2016
in Kraft 
01.01.2017

BGBl. I
S. 3191

11,37, 38, 39c, 
132a, 275b, 281, 
302

58 Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)

23.12.2016
in Kraft z.T. 
01.01.2018, 
01.01.2020

BGBl. I
S. 3234

2, 5, 9, 11, 13,
23, 40, 43, 43a, 
49, 60, 137d, 251,
264, 275, 284

59 Gesetz zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit der Selbstverwaltung der 
Spitzenorganisationen in der gesetzlichen Krankenversicherung sowie zur Stär-
kung der über sie geführten Aufsicht (GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz)

21.02.2017
in Kraft 
01.03.2017

BGBl. I
S. 265

77, 77b, 78, 78a, 
78b, 78c, 79a, 80, 
91, 91a, 217b, 
217d, 217f, 217h, 
217i, 217j, 219, 
274, 282

60 Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften 06.03.2017
in Kraft 
10.03.2017

BGBl. I
S. 403

31

61 Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungs-
recht des Bundes

29.03.2017
in Kraft 
05.04.2017

BGBl. I
S. 626

25a, 63, 91, 95d, 
110

62 Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittel-
versorgungsgesetz -HHVG)

04.04.2017
in Kraft z.T. 
11.04.2017, 
01.08.2017, 
01.01.2018, 
30.04.2018, 
31.07.2018

BGBl. I
S. 778

5, 24i, 31,33, 36, 
37, 64d, 66, 71, 
73, 73b, 83, 92, 
117, 120, 124, 125, 
126, 127, 128, 
131, 132a, 139, 
140a, 140f, 217f, 
231, 240, 243, 
268, 269, 273, 
276, 279, 284, 
294a, 295, 299, 
301, 302, 303, 
305, 305a

63 Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der GKV (GKV-Arzneimittel-
versorgungsstärkungsgesetz – AMVSG)

04.05.2017
in Kraft z.T. 
13.05.2017, 
01.03.2018

BGBl. I
S. 1050

31, 35, 35a, 73, 
87, 92, 129, 129a, 
130, 130a, 130b, 
130c, 132e, 300

64 Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts 23.05.2017
in Kraft z.T.
30.05.2017, 
01.01.2018

BGBl. I
S. 1228

10, 24i

65 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung 
eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssys-
temen in der Union

23.06.2017 
in Kraft
30.06.2017

BGBl. I
S. 1885

291b, 307

66 Gesetz zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung 
ionisierender Strahlung

27.06.2017
in Kraft 
31.12.2018

BGBl. I
S. 1966

25

67 Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) 17.07.2017
in Kraft 
01.01.2020

BGBI. I
S. 2581

63
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Ändernde Vorschrift Datum In-
krafttreten

Fundstelle Geänderte §§

68 Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer 
Krankheiten

17.07.2017 
in Kraft
25.07.2017

BGBI. I
S. 2615

137i, 291d

69 Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung 
und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (elDAS-Durchführungsgesetz)

18.07.2017 
in Kraft
29.07.2017

BGBl. I
S. 2745

291f

70 Gesetz zur Fortschreibung der Vorschriften für Blut- und Gewebezubereitungen 
und zur Änderung anderer Vorschriften

18.07.2017
in Kraft z.T.
29.07.2017, 
01.01.2018

BGBl. I
S. 2757

35, 39, 40, 65c, 87, 
94, 127, 136c, 137, 
188, 220, 275a, 
293, 302

71 Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung an-
derer Gesetze (Betriebsrentenstärkungsgesetz)

17.08.2017
in Kraft 
01.01.2018

BGBI. I
S. 3214

229

72 Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz)

28.11.2018
in Kraft 
01.07.2019

BGBl. I
S. 2016

47, 226, 249

73 Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV-Versichertenentlastungsgesetz – GKV-VEG)

11.12.2018
in Kraft z.T.
18.10.2018,
15.12.2018, 
01.01.2019

BGBl. I
S. 2387

8, 9, 10, 16, 171b, 
171e, 188, 191, 
224, 229, 240, 
242, 247, 248, 
249, 249a, 257, 
260, 261, 268, 
271, 323, 324

74 Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – 
PpSG)

11.12.2018
in Kraft z.T 
01.01.2019, 
01.04.2020

BGBl. I
S. 2394

11,20, 20a, 20b, 
20d, 37, 40, 60, 
87, 109, 119b, 
132a, 132d, 136c, 
137i, 137j, 221, 
271, 275b, 291, 
291g, 295, 301, 
324, 325

75 Gesetz zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsab-
bruch

22.03.2019 
in Kraft
29.03.2019

BGBl. I
S. 350

24a

58
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krafttreten

Fundstelle Geänderte §§

76 Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und 
Versorgungsgesetz -TSVG)

06.05.2019
in Kraft z.T.
13.12.2018, 
11.05.2019, 
01.07.2019, 
01.08.2019, 
01.01.2020, 
26.05.2020, 
01.10.2020, 
01.01.2021

BGBl. I
S. 646

4, 5, 6, 7, 9,
10, 13, 14, 20h, 
20i, 20j, 27a, 27b, 
28, 29, 31, 31a, 
32, 33, 35a, 37b, 
39, 39a, 39b, 39c, 
40, 44, 46, 47b, 
48, 49, 50, 51, 53, 
55, 57, 63, 64a, 
64c, 64d, 65c, 67, 
73, 73b, 74, 75, 
75a, 76, 77, 79, 
81a, 84, 85, 87, 
87a, 87b, 87d, 
87e, 89, 89a, 90, 
91, 92, 92b, 94, 
95, 96, 101, 103, 
105, 106, 106a, 
106b, 106d, 114, 
115, 115b, 116b, 
117, 118, 118a, 
120, 124, 125, 
125a, 125b, 126, 
127, 129, 130a, 
130b, 132a, 132e, 
132g, 133, 134a, 
135, 136b, 136c, 
137b, 137c, 137e, 
137f, 137h, 137i, 
140a, 140f, 142, 
188, 190, 197a, 
217b, 217f, 219b, 
219c, 221, 225, 
228, 235, 237, 
240, 256, 270, 
274, 275, 276, 
279, 282, 284, 
285, 291, 291a, 
291b, 291c, 293, 
295, 295a, 297, 
299, 301, 305, 326

77 Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung 09.08.2019
in Kraft z.T. 
16.08.2019, 
16.08.2022

BGBl. I 
S. 1202, 
ber. 2020 
S. 318

20i, 31, 35a, 82, 
84, 86, 92, 106b, 
129, 130a, 130b, 
130d, 131, 131a, 
132e, 132i, 136a, 
137i, 291a, 300

78 Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung 15.11.2019
in Kraft z.T.
23.11.2019, 
01.01.2020, 
01.09.2020

BGBl. I
S. 1604

13, 28, 65e, 73,
75, 79b, 87, 92,
95, 95c, 95d, 100, 
101, 103, 117, 120, 
136a, 136b, 317

79 Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 
2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Daten-
schutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU)

20.11.2019
in Kraft 
26.11.2019

BGBl. I
S. 1626

20, 25a, 27, 31, 
31a, 39, 39b, 44, 
63, 65c, 65d, 66, 
77, 81a, 87, 91, 
106c, 126, 127, 
137a, 137f, 140a, 
197a, 202, 217f, 
219d, 251, 267, 
268, 269, 273, 
275b, 276, 284, 
285, 286, 291a, 
291d, 293, 295, 
295a, 299, 300, 
302, 303, 303c, 
303d, 303e, 304, 
305, 305a

80 Gesetz zur Reform der Hebammenausbildung und zur Änderung des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch (Hebammenreformgesetz – HebRefG)

22.11.2019
in Kraft z.T 
01.01.2019, 
01.10.2019

BGBl. I
S. 1759

60, 134a
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krafttreten

Fundstelle Geänderte §§

81 Gesetz zur Errichtung des Implantateregisters Deutschland und zu weiteren 
Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Implantateregister-Errich-
tungsgesetz – EIRD)

12.12.2019
in Kraft z.T.
18.12.2019, 
01.01.2020

BGBl. I
S. 2494

39, 87, 91, 91b, 
135, 137c, 137e, 
139a, 291b, 295, 
299, 301, 304

82 Gesetz zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung 12.12.2019
in Kraft 
01.01.2020

BGBl. I
S. 2522

251

83 Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digi-
tale-Versorgung-Gesetz – DVG)

09.12.2019
in Kraft z.T. 
19.12.2019, 
01.01.2020, 
31.03.2022

BGBl. I
S. 2562

20h, 20k, 27, 31a, 
31b, 31c, 33a, 35a, 
39, 65a, 68, 68a, 
68b, 73, 75b, 86, 
87, 87a, 92a, 92b, 
120, 125, 127, 
129, 134, 139a, 
139b, 139e, 140a, 
188, 217f, 219d, 
221, 263a, 271, 
284, 291, 291a, 
291b, 291d, 291e, 
291f, 291g, 291h, 
300, 302, 303a, 
303b, 303c, 303d, 
303e, 303f, 304, 
307b

84 Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts 12.12.2019
in Kraft z.T. 
01.01.2020, 
01.01.2024

BGBl. I
S. 2652

Inhaltsübersicht, 5, 
49, 55, 62, 92a, 
92b, 137f, 137g, 
171d, 171e, 192, 
201, 220, 229, 
235, 242, 251, 
252, 255, 270a, 
271, 271a, 274, 
291, 294a, 303b, 
303d, 326

85 Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen (MDK-Reformgesetz) 14.12.2019
in Kraft z.T 
07.11.2019, 
01.01.2020, 
01.01.2021, 
01.01.2022

BGBl. I
S. 2789

Inhaltsübersicht, 5, 
10, 13, 32, 53, 62, 
65e, 75a, 87a, 
89a, 91, 91a, 95, 
96, 101, 103, 109, 
115b, 116b, 124, 
125, 125a, 132g, 
137, 137f, 137i, 
140f, 175, 186, 
190, 199a, 200, 
210, 236, 242, 
245, 260, 275, 
275a, 275b, 275c, 
275d, 276, 278, 
279, 280, 281, 
282, 283, 283a, 
291, 295, 299, 
301, 302, 304, 
326, 327, 328

86 Gesetz zur Einführung eines Freibetrages in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge (GKV-Betriebsrentenfreibe-
tragsgesetz – GKV-BRG)

21.12.2019
in Kraft 
01.01.2020

BGBl. I
S. 2913

202, 226, 271

87 Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Ma-
sernschutzgesetz)

10.02.2020
in Kraft 
01.03.2020

BGBl. I
S. 148

20a, 20f, 20i, 26, 
27, 31, 65a, 132e, 
132j, 132k, 285, 
295

88 Gesetz zur Einführung einer Wohnungslosenberichterstattung sowie einer Sta-
tistik untergebrachter wohnungsloser Personen und zur Änderung weiterer Ge-
setze

04.03.2020
in Kraft 
01.01.2020

BGBl. I
S. 437

Inhaltsübersicht, 
329

89 Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende 16.03.2020
in Kraft 
01.03.2022

BGBl. I 
S. 497 ge-
ändert 2021 
S. 2754

87, 87a

90 Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Kran-
kenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (COVID-19-Krankenhaus-
entlastungsgesetz)

27.03.2020
in Kraft z.T.
28.03.2020, 
01.01.2021

BGBl. I
S. 580

87a, 87b, 105, 
111d, 125, 125a, 
275b, 275c, 275d, 
283, 327, 330
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krafttreten
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91 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationa-
ler Tragweite

27.03.2020 
in Kraft
28.03.2020

BGBl. I
S. 587

4a, 287a

92 Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz – GKV-FKG)

22.03.2020
in Kraft 
01.04.2020

BGBl. I
S. 604

4, 4a, 35a, 64b, 
71, 77, 87a, 92a, 
129, 130a, 130b, 
137g, 137i, 143, 
144, 145, 146, 
147, 148, 149, 
150, 151, 152, 
153, 154, 155, 
156, 157, 158, 
159, 160, 161, 
162, 163, 164, 
165, 166, 167, 
168, 169, 170, 
173, 174, 175, 
213, 217b, 217c, 
217d, 217f, 261, 
265a, 265b, 266, 
267, 268, 269, 
270, 270a, 271, 
273, 284, 293a, 
295, 302, 303, 
304, 305a, 318, 
323, 329

93 Gesetz zur Anpassung des Medizinprodukterechts an die Verordnung (EU) 
2017/745 und die Verordnung (EU) 2017/746 (Medizinprodukte-EU-
Anpassungsgesetz – MPEUAnpG)

28.04.2020
in Kraft z.T.
26.05.2020, 
01.10.2020

BGBl. I
S. 960

31,35, 71,87, 127, 
137h, 139, 140a, 
275d, 295, 301

94 Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite

19.05.2020
in Kraft z.T.
14.05.2020,
23.05.2020

BGBl. I
S. 1018

20, 20a, 20b, 20i, 
31, 33a, 65a, 67, 
79, 103, 106b, 
115b, 120, 130a, 
130b, 130d, 132e, 
219a, 275c, 275d, 
283, 285, 327

95 Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und ande-
rer Gesetze

12.06.2020
in Kraft z.T. 
01.01.2020, 
24.06.2020, 
01.07.2020, 
01.01.2021

BGBl. I
S. 1248

Inhaltsübersicht, 5, 
10, 13, 51,71, 77b, 
91a, 175, 194a, 
194b, 194c, 194d, 
219, 242, 329, 331

96 Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung 19.06.2020 
in Kraft
27.06.2020

BGBl. I
S. 1328

20d, 25, 274
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Fundstelle Geänderte §§

97 Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur 
(Patientendaten-Schutz-Gesetz – PDSG)

14.10.2020 
in Kraft
20.10.2020

BGBl. I
S. 2115

Inhaltsübersicht, 
11, 15, 25a, 31, 
31a, 33, 68b, 68c, 
73, 75, 75b, 75c, 
82, 86, 86a, 87, 
101, 119b, 125, 
127, 129, 137f, 
217f, 264, 270, 
284, 290, 291, 
291a, 291b, 291c, 
293, 295, 295a, 
301, 302, 303, 
305, 306, 307, 
308, 309, 310, 
311,312, 313, 314, 
315, 316, 317, 
318, 319, 320, 
321, 322, 323, 
324, 325, 326, 
327, 328, 329, 
330, 331, 332, 
333, 334, 335, 
336, 337, 338, 
339, 340, 341, 
342, 343, 344, 
345, 346, 347, 
348, 349, 350, 
351, 352, 353, 
354, 355, 356, 
357, 358, 359, 
360, 361, 362, 
363, 364, 365, 
366, 367, 368, 
369, 370, 371, 
372, 373, 374, 
375, 376, 377, 
378, 379, 380, 
381, 382, 383, 
384, 385, 386, 
387, 388, 389, 
390, 391, 392, 
393, 394, 395, 
396, 397, 398, 
399, 400, 401, 
402, 403, 404, 
405, 406, 407, 
408, 409, 410, 
411,412, 413, 414, 
415, 416, 417

98 Gesetz für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser (Krankenhauszukunftsge-
setz – KHZG)

23.10.2020
in Kraft z.T.
29.10.2020, 
01.01.2021

BGBl. I
S. 2208

45, 136a, 271

99 Gesetz zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer 
Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung (Intensivpflege- und 
Rehabilitationsstärkungsgesetz – GKV-IPReG)

23.10.2020
in Kraft z.T.
29.10.2020,
31.10.2023

BGBl. I
S. 2220

27, 37, 37c, 39,
40, 41, 61, 73,
92, 105, 111, 111a, 
111b, 111c, 132a, 
132l, 140f, 275, 
275b, 301, 303

100 Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite

18.11.2020
in Kraft 
19.11.2020

BGBl. I
S. 2397

20i, 111d, 275,
311,352, 417

101 Gesetz zur Digitalisierung von Verwaltungsverfahren bei der Gewährung von 
Familienleistungen

03.12.2020
in Kraft 
01.01.2022

BGBl. I
S. 2668

203

102 Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken 09.12.2020
in Kraft z.T. 
15.12.2020, 
01.01.2021

BGBl. I
S. 2870

129, 130a

62
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103 Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (Gesund-
heitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz – GPVG)

22.12.2020
in Kraft z.T.
23.09.2020, 
01.10.2020, 
26.11.2020, 
01.01.2021, 
01.01.2022

BGBl. I
S. 3299

32, 79, 85a, 105, 
111, 111c, 125, 
125a, 125b, 127, 
137g, 139, 140a, 
217b, 219a, 221a, 
242, 260, 271, 
272, 275c, 279, 
283, 414

104 Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen für 
ein fokussiertes, proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 und anderer 
Bestimmungen (GWB-Digitalisierungsgesetz)

18.01.2021
in Kraft z.T. 
05.01.2021, 
19.01.2021, 
01.01.2022

BGBl. I
S. 2

45, 69, 158, 221a

105 Gesetz zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Re-
habilitation sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen und zur 
Änderung anderer Gesetze (Gesetz Digitale Rentenübersicht)

11.02.2021
in Kraft 
18.02.2021

BGBl. I
S. 154

279, 282

106 Gesetz zur Umsetzung der Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über europäische Unternehmensstatistiken zur Aufhebung von zehn 
Rechtsakten im Bereich Unternehmensstatistiken und zur Änderung anderer 
Statistikgesetze

22.02.2021
in Kraft 
04.03.2021

BGBl. I
S. 266

293

107 Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite be-
treffenden Regelungen

29.03.2021
in Kraft z.T. 
01.01.2021, 
31.03.2021

BGBl. I
S. 370

20i, 87b, 275b

108 Gesetz zur Einführung und Verwendung einer Identifikationsnummer in der öf-
fentlichen Verwaltung und zur Änderung weiterer Gesetze (Registermodernisie-
rungsgesetz – RegMoG)

28.03.2021
in Kraft un-
veröffent-
licht

BGBl. I
S. 591

288

109 Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite

22.04.2021
in Kraft 
05.01.2021

BGBl. I
S. 802

45

110 Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 04.05.2021
in Kraft 
01.01.2023

BGBl. I
S. 882

334

111 Gesetz zur Änderung des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes und 
weiterer Gesetze

12.05.2021
in Kraft 
26.05.2021

BGBl. I
S. 1087

31, 139

112 Zweites Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Ge-
setze

28.05.2021
in Kraft 
01.06.2021

BGBl. I
S. 1174

20i
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113 Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (Digitale-Ver-
sorgung-und-Pflege-Modemisierungs-Gesetz – DVPMG)

03.06.2021
in Kraft z.T.
01.01.2021,
09.06.2021,
01.01.2022,
01.01.2024

BGBl. I
S. 1309

15, 31a, 32, 33a, 
49, 68c, 73, 75, 87, 
87a, 88, 92, 105, 
125, 134, 134a, 
139e, 176, 219d, 
255, 256, 264, 
290, 291, 291a, 
291b, 291c, 293, 
295, 301, 301a, 
306, 307, 311,312, 
313, 316, 323, 
325, 327, 331, 
333, 334, 336, 
337, 338, 339, 
340, 341, 342, 
343, 349, 351, 
352, 354, 355, 
356, 357, 358, 
359, 360, 361, 
362, 362a, 363, 
365, 366, 367a, 
368, 369, 370a, 
371, 372, 373, 
374a, 375, 377, 
380, 381, 384, 
385, 387, 388, 
389, 390, 391, 
393, 394a, 395, 
397, 399, 403, 
403a, 404, 405, 
406, 407, 408, 
409, 410, 411,412, 
413, 414, 415, 416

114 Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie zur 
landesrechtlichen Bestimmung der Träger von Leistungen für Bildung und Teil-
habe in der Sozialhilfe (Teilhabestärkungsgesetz)

02.06.2021
in Kraft 
10.06.2021

BGBl. I
S. 1387

139e

115 Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz – KJSG)

03.06.2021
in Kraft 
10.06.2021

BGBl. I
S. 1444

1, 2b, 20, 73c, 87, 
92, 120

116 Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in 
der Telekommunikation und bei Telemedien

23.06.2021
in Kraft 
01.12.2021

BGBl. I
S. 1982

307
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117 Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsversor-
gungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG)

11.07.2021
in Kraft z.T 
01.01.2021, 
01.04.2021, 
20.07.2021, 
01.08.2021, 
01.01.2022

BGBl. I
S. 2754

10, 13, 17, 20b, 
22a, 23, 24c, 24h, 
27b, 31, 32, 33, 
34, 35a, 37, 39a, 
39d, 39e, 55, 56, 
57, 62, 63, 64d, 
64e, 65d, 65e, 65f, 
75, 81, 85, 87, 
87a, 91, 92, 95e, 
98, 106, 106b, 
110a, 111, 111a, 
111c, 117, 118, 
120, 124, 125, 
125a, 127, 130a, 
130b, 131, 132, 
132a, 132e, 132l, 
132m, 136a, 136b, 
137, 137a, 137b, 
137d, 137e, 137f, 
137i, 137j, 137k, 
140f, 170, 199a, 
219a, 221a, 226, 
231, 240, 257, 
266, 267, 269, 
270a, 271, 272a, 
273, 275, 275b, 
276, 277, 279, 
280, 281, 293a, 
295, 299, 300, 
301, 302, 304, 
363, 398, 399, 
400, 403, 403a, 
412

118 Gesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten 18.08.2021
in Kraft z.T. 
01.01.2021, 
31.08.2021

BGBl. I
S. 3890

25a, 65b, 65c

119 Gesetz über die Entschädigung der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuord-
nung des Soldatenversorgungsrechts

20.08.2021
in Kraft 
01.01.2025

BGBl. I
S. 3932

5, 49, 55, 62, 192, 
229, 235, 242, 
251, 294a

120 Gesetz zum Erlass eines Tierarzneimittelgesetzes und zur Anpassung arznei-
mittelrechtlicher und anderer Vorschriften

27.09.2021
in Kraft z.T.
01.07.2021, 
05.10.2021, 
28.01.2022

BGBl. I
S. 4530

35a, 44b, 87a, 
130d

121 Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze an-
lässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite

22.11.2021
in Kraft z.T.
24.11.2021, 
01.01.2022, 
01.01.2023

BGBl. I 
S. 4906 ge-
ändert 2021 
S. 5162

45, 105, 111, 111c, 
125b, 221a

122 Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung 
weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

10.12.2021
in Kraft 
12.12.2021

BGBl. I
S. 5162

125b, 275

123 Gesetz zur Verlängerung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes und weiterer 
Regelungen

18.03.2022 
in Kraft
19.03.2022

BGBl. I
S. 473

45,111, 111c

124 Gesetz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den 
sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes und weiterer Gesetze

23.05.2022
in Kraft 
01.06.2022

BGBl. I
S. 760

417

125 Gesetz zur Zahlung eines Bonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen (Pflegebonusgesetz)

28.06.2022 
in Kraft
30.06.2022

BGBl. I
S. 938

132e, 132j

126 Gesetz zur Durchführung der EU-Verordnungen über grenzüberschreitende Zu-
stellungen und grenzüberschreitende Beweisaufnahmen in Zivil- oder Handels-
sachen, zur Änderung der Zivilrechtshilfe, des Vormundschafts- und Betreu-
ungsrechts, zur Anpassung von Rechtsvorschriften zum Verbraucherschutz und 
zur Verbraucherrechtsdurchsetzung sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften

24.06.2022
in Kraft 
01.07.2022

BGBl. I
S. 959

328, 362, 362b

127 Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu 
Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung

28.06.2022
in Kraft 
01.10.2022

BGBl. I
S. 969

7, 10, 226, 249
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128 Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnera-
bler Personengruppen vor COVID-19

16.09.2022
in Kraft z.T.
17.09.2022,
24.09.2022, 
01.01.2023

BGBl. I
S. 1454

20i, 45, 85a, 111, 
111c, 125b, 221a,
290, 371, 372, 373

129 Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Finanzstabilisierungsgesetz)

07.11.2022
in Kraft z.T.
01.01.2022, 
12.11.2022, 
01.01.2023

BGBl. I
S. 1990

4, 31, 35a, 64d, 
64e, 85, 87, 87a, 
106b, 120, 125a, 
129, 130, 130a, 
130b, 130e, 131, 
132e, 167, 175, 
194a, 199a, 219a, 
220, 221a, 232a, 
242, 260, 267, 
270, 272b, 273, 
305, 418

130 Zwölftes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und an-
derer Gesetze – Einführung eines Bürgergeldes (Bürgergeld-Gesetz)

16.12.2022
in Kraft 
01.01.2023

BGBl. I
S. 2328

5, 9, 186, 190, 
203a, 232a, 246, 
251, 252

131 Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und 
Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften

20.12.2022
in Kraft z.T.
01.01.2023, 
08.04.2023

BGBl. I
S. 2560

132e, 421, 422

132 Achtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und ande-
rer Gesetze (8. SGB IV-Änderungsgesetz – 8. SGB IV-ÄndG)

20.12.2022
in Kraft z.T. 
01.01.2023, 
01.07.2023, 
01.01.2024, 
01.01.2025

BGBl. I
S. 2759

16, 47, 51,78, 91a, 
170, 175, 202, 
203, 208, 217d, 
217f, 220, 228, 
234, 259, 260, 
263, 280, 301, 420

133 Gesetz zur Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus sowie zur Anpassung 
weiterer Regelungen im Krankenhauswesen und in der Digitalisierung (Kran-
kenhauspflegeentlastungsgesetz – KHPflEG)

20.12.2022
in Kraft z.T.
01.01.2020, 
29.12.2022, 
01.06.2023, 
01.01.2024

BGBl. I
S. 2793

39, 40, 73, 79, 87, 
92, 110a, 115e, 
115f, 124, 125, 
125a, 125b, 127, 
130a, 137i, 137k, 
137l, 139e, 142, 
217f, 271, 275c, 
275d, 283, 290, 
291, 291a, 291b, 
304, 311,312, 
332a, 332b, 334, 
336, 340, 341, 
342, 355, 356, 
357, 358, 360, 
361a, 374a, 376, 
377, 378, 379, 
380, 381, 385, 
394a, 397, 418, 
419

134 Gesetz zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Stiftung Unab-
hängige Patientenberatung Deutschland – und zur Änderung weiterer Gesetze

11.05.2023 
in Kraft
16.05.2023

BGBl. 2023 
I
Nr. 123

20a, 65b, 87a, 
87b, 87c, 115e, 
423

135 Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts 06.06.2023
in Kraft 
01.07.2023

BGBl. 2023 
I
Nr. 146

176

136 Gesetz zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege (Pflegeunterstützungs- 
und -entlastungsgesetz – PUEG)

19.06.2023
in Kraft z.T. 
01.10.2023, 
01.01.2024, 
01.07.2025

BGBl. 2023 
I
Nr. 155

23, 24, 33, 40, 41,
60, 111, 120, 132a, 
275b, 341

137 Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung 17.07.2023
in Kraft z.T.
21.07.2023, 
01.04.2024

BGBl. 2023 
I Nr. 191

47b, 49, 192, 
217b, 232a, 249, 
257, 279

138 Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln 
und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln (Arzneimittel-Lie-
ferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz – ALBVVG)

19.07.2023
in Kraft z.T.
27.07.2023, 
01.08.2023, 
01.02.2024

BGBl. 2023 
I
Nr. 197

31, 35, 35a, 61, 
73, 92, 126, 129, 
130a, 130b, 130c, 
130e, 131, 140f, 
421, 422, 423, 
424, 425
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139 Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung 16.08.2023
in Kraft 
01.03.2024

BGBl. 2023 
I Nr. 217

9

140 Gesetz zur Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung, zu Erleichterun-
gen bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse in der Pflege und zur Än-
derung weiterer Vorschriften (Pflegestudiumstärkungsgesetz – PflStudStG)

12.12.2023
in Kraft z.T.
19.10.2023, 
16.12.2023, 
01.01.2024, 
01.07.2024

BGBl. 2023 
I Nr. 359

Inhaltsübersicht, 
11,44b, 45, 65b, 
106b, 115f, 129, 
132a, 132l, 137j, 
170, 240, 423

141 Gesetz zur Anpassung des Zwölften und des Vierzehnten Buches Sozialge-
setzbuch und weiterer Gesetze

22.12.2023
in Kraft 
01.01.2024

BGBl. 2023 
I Nr. 408

44b, 217f

142 Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens (Digi-
talGesetz – DigiG)

22.03.2024
in Kraft z.T.
26.03.2024, 
01.07.2024, 
01.01.2025, 
15.01.2025

BGBl. 2024 
I Nr. 101 
ber. BGBl. I 
Nr. 101a

24c, 24e, 31a, 33a, 
35a, 65c, 67, 68b, 
75b, 75c, 87, 92a, 
92b, 120, 129, 
130a, 134, 137f, 
139e, 209, 217f, 
219d, 221, 263a, 
271, 284, 291, 
291a, 291b, 293, 
295, 302, 305, 
306, 309, 311,312, 
313, 314, 318a, 
318b, 325, 327, 
331, 332, 334, 
335, 336, 337, 
338, 339, 340, 
341, 342, 342a, 
343, 344, 346, 
347, 348, 349, 
350, 350a, 351, 
352, 353, 354, 
355, 356, 357, 
358, 359, 359a, 
360, 361, 361a, 
361b, 362, 364, 
365, 366, 367, 
367a, 368, 369, 
370a, 370b, 371, 
372, 373, 374, 
374a, 375, 378, 
379, 380, 382a, 
384, 385, 386, 
387, 388, 389, 
390, 391, 392, 
393, 394, 394a, 
397, Anl.

143 Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten 22.03.2024
in Kraft z.T.
26.03.2024,
31.03.2024

BGBl. 2024 
I
Nr. 102 ber. 
BGBl. I
Nr. 102a

4b, 25a, 25b, 64e, 
95d, 267, 269, 
287, 287a, 295, 
295b, 302, 303a, 
303b, 303e, 303f, 
363, 397, 399

144 Gesetz zur Förderung der Qualität der stationären Versorgung durch Transpa-
renz (Krankenhaustransparenzgesetz)

22.03.2024 
in Kraft
28.03.2024

BGBl. 2024 
I
Nr. 105

135d, 136a, 137a, 
137j , 137k, 137l, 
299, 307, Anl.

145 Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation so-
wie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz)

27.03.2024 
in Kraft
28.03.2024

BGBl. 2024 
I Nr. 108

202, 202a

146 Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für 
digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG sowie zur Durch-
führung der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für ge-
werbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer 
Gesetze

06.05.2024
in Kraft 
14.05.2024

BGBl. 2024 
I Nr. 149

307

147 Gesetz über die Auszahlung der Erwerbsminderungsrenten
Bestandsverbesserung (EM-Bestandsrentenverbesserungsauszahlungsgesetz)

30.05.2024
in Kraft 
01.07.2024

BGBl. 2024 
I Nr. 173

426
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148 Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 und zur Änderung 
des Stabilisierungsfondsgesetzes (FAG-Änderungsgesetz 2024)

30.07.2024
in Kraft 
03.08.2024

BGBl. 2024 
I
Nr. 254

20i

149 Medizinforschungsgesetz 23.10.2024
in Kraft 
01.01.2025

BGBl. 2024 
I Nr. 324

35, 35a, 61, 73,
129, 130a, 130b,
131, 139e, 303b, 
342

150 Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Re-
form der Vergütungsstrukturen (Krankenhausversorgungsverbesserungsge-
setz – KHVVG)

05.12.2024
in Kraft 
12.12.2024

BGBl. 2024 
I
Nr. 400

39e, 92a, 92b, 
107, 108, 109, 110, 
115f, 115g, 116a, 
117a, 118b, 120, 
121, 135d, 135e, 
135f, 136, 136a, 
136c, 137, 137i, 
137j, 137k, 137m, 
137n, 221,271, 
275a, 275c, 275d, 
276, 277, 278, 
280, 283, 293, 
299, 301,411,412, 
415, 427, Anl.

151 Gesetz zur Änderung des Soldatenentschädigungsgesetzes und des Soldaten-
versorgungsrechts

18.12.2024
in Kraft 
01.01.2025

BGBl. 2024 
I
Nr. 423

229

152 Gesetz zur Anpassung des Mutterschutzgesetzes und weiterer Gesetze – An-
spruch auf Mutterschutzfristen nach einer Fehlgeburt (Mutterschutzanpas-
sungsgesetz)

24.02.2025
in Kraft 
01.06.2025

BGBl. 2025 
I Nr. 59

24i

153 Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Kommune (Gesund-
heitsversorgungsstärkungsgesetz – GVSG)

25.02.2025
in Kraft z.T. 
m.W.v.
02.12.2024, 
01.03.2025

BGBl. 2025 
I Nr. 64

24a, 31, 33, 87, 
87a, 87b
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